STAATSMINISTERIUM FUR SOZIALES
UND GESELLSCHAFTLICHEN
ZUSAMMENHALT

SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FUR SOZIALES UND GESELLSCHAFTLICHEN ZUSAMMENHALT
Albertstrafte 10 | 01097 Dresden

Per E-Mail

Normenkontrollantrag 3 C 90/21 - Unterlagen zur Veroéffentlichung

Sehr geehrter Herr _

beigefugt Ubersende ich Ihnen den die Sachsische Corona-Notfall-Verord-
nung vom 19.11.2021 betreffenden E-Mail-Verkehr sowie erganzend eine E-
Mail des SMS zur selben Verordnung. Die Akte des SMS zu dieser Verord-
nung wurde lhrerseits bereits am 30.11.2021 im Rahmen des Verfahrens 3 B
419/21 an das Sachsische Oberverwaltungsgericht Gbermittelt.

Aus den Unterlagen ist folgendes entnehmbar:

- Urspringlich war fur die Corona-Verordnung, die auf die Sachsische
Corona-Schutz-Verordnung vom 05.11.2021 folgen sollte, ein Inkrafttreten fur
den 26.11.2021 geplant (vgl. Anlagen SK 01 bis 05).

- Aufgrund der Entwicklungen auf Bundesebene beziiglich der Anderung des
Infektionsschutzgesetzes wurde am 15.11.2021 beschlossen, dass das Ver-
ordnungsgebungsverfahren vorgezogen und ein Inkrafttreten der Anderungs-
verordnung bzw. Abléseverordnung fir den 22.11.2021 vorgesehen ist (vgl.
Anlagen SK 06 bis SK 08).

- Der Verlag Ubermittelte am 16.11.2021 eine Terminschiene fur die Verof-
fentlichung der Verordnung am 20.11.2021, mit der ein Erscheinen bis 17 Uhr
am 20.11.2021 sichergestellt werden kann (vgl. Anlage SK 11 und 12). Diese
Zeitschiene wurde hinsichtlich der Einreichungsfristen beim Verlag danach
nochmals angepasst und eine Einreichung der Verordnungen von SMS und
SMK bis spatestens 12 Uhr erbeten (vgl. Anlage SK 14, 16 und 17).

- Am 20.11.2021 14:13 Uhr wurde die Korrekturfahne an das SMS sowie das
SMK (SMK beziglich der Sachsische Schul- und Kitabetriebseinschran-
kungsverordnung) Ubermittelt (vgl. Anlage SK 20). Seitens SMS wurde die
Korrekturfahne am 20.11.2021 um 15:33 Uhr an die SK mit entsprechenden
Korrekturen tdbermittelt (vgl. Anlage SK 21). Diese hat die Korrekturfahne um
15:43 Uhr an den Verlag weitergeleitet (vgl. Anlage SK 22).

- Um 15:47 Uhr wurde noch ein weiterer Korrekturwunsch bezuglich eines in
der Korrekturfahne noch vorhandenen Fehlers seitens des SMS an die SK
Ubermittelt, der um 15:57 Uhr an den Verlag weitergeleitet wurde (vgl. Anlage
SK 23).
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Erganzend wird die automatisierte Bestatigung beziglich der Einreichung der Verord-
nung zur Veroffentlichung Ubersandt, aus der sich die Einreichung des Entwurfs der Ver-
ordnung am 20.11.2021 vor 12 Uhr ergibt (vgl. Anlage SMS 01).

Hinsichtlich der in der mindlichen Verhandlung seitens der Klagerin geltend gemachten
Einwande kann noch folgendes ausgefuhrt werden:

- Die Regelung des § 7 Absatz 1 des Verkindungs- und Bekanntmachungsgesetzes gilt
nur fur die Ausgaben des Bundesgesetzblattes bzw. des Amtlichen Teils des Bundesan-
zeigers. Diese Vorschrift gilt seit dem 01.01.2023 und damit seit dem Zeitpunkt, seitdem
die Veroéffentlichungen des Bundesgesetzblattes und des Bundesanzeigers auf eine aus-
schlieBlich elektronische Verdéffentlichung umgestellt wurde. Diese Regelung gilt nicht fur
das Sachsische Gesetz- und Verordnungsblatt, weder im Jahr 2021, noch aktuell. Dem-
entsprechend gibt es das in dieser Regelung geforderte elektronische Siegel fir das
Sachsische Gesetz- und Verordnungsblatt mit dem Erscheinungsdatum 20.11.2021
nicht und ist auch nicht erforderlich.

- Ein Prifattest flr die Sachsische Corona-Notfall-Verordnung vom 19.11.2021 gibt es
nicht. Das Vorliegen eines Prifattests ist allerdings auch nicht notwendige Vorausset-
zung fur die Verkiindung und das Inkrafttreten einer Verordnung. Ein Prifattest ist Be-
standteil der Vorbereitung der Kabinettsvorlage flir einen Gesetzes- oder Verordnungs-
entwurf und damit lediglich Bestandteil einer internen Verfahrensregelung. Es bestatigt
lediglich, dass das Staatsministerium der Justiz und fir Demokratie, Europa und Gleich-
stellung den Entwurf geprift hat und die im Rahmen der Prifung ergangenen Maligaben
durch das Fachressort im Verordnungsentwurf berlicksichtigt wurden. Das Prifattest soll
der Kabinettsvorlage beigefligt werden, muss aber nicht zwingend vorliegen. Anderun-
gen des Entwurfs der Verordnung sind auch noch nach Erteilung des Prifattests mdglich,
ebenso wie noch Anderungen durch das Kabinett selbst beschlossen werden kénnen.

- Die Bearbeitung der verschiedenen im Zusammenhang mit der Verordnung zu erstel-
lenden Dokumente erfolgte zum Teil arbeitsteilig bzw. unter einem gewissen Zeitdruck.
In diesem Zusammenhang ist es bedauerlicherweise dazu gekommen, dass der Presse-
stelle des SMS eine Fassung der Verordnung Ubermittelt wurde, die noch den Platzhalter
enthielt, an dessen Stelle die Seitenangabe flr die Fundstelle der Sachsischen Schul-
und Kitabetriebseinschrankungsverordnung im Sachsischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt vorgesehen war. Dieser Fehler wurde am 25.11.2021 bemerkt und die Datei auf der
Internetseite des SMS entsprechend ausgetauscht.

Mit freundlichen GriifRen

Referent

Dieses Schreiben wurde elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift glltig.
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Gesendet: Do 11.11.2021 15:53
Betreff: Veroffentlichung néchste SichsCoronaSchVO
Anlagen:

Sehr geehrte Frau-

die aktuelle Verordnung tritt mit Ablauf des 25. November auRer Kraft. Das Kabinett wird in seiner Sitzung am 23. November tiber die Nachfolgeregelung entscheiden, die am 26.
November in Kraft treten muss. Ich bitte um Mitteilung der Terminkette. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grii3en

Referent

SACHSISCHES STAATSMNISTERUM FUR SOZIALES UND GESHLLSCHAFTLICHEN ZUSAMVENHALT
SAXON STATEMNSTRY FOR SOCIAL AFFAIRS AND COHESION

Referat 15 | Rechtsangelegenheiten und Beschaffungsstelle

Albertstrale 10 | 01097 Dresden

Information zumZugang fir verschisselte/signierte E-Mails/elekironische Dokurrente unter
www sis.sachsen.de/kontakt.htr | zum Datenschutz unter www .sis.sachsen.de/datenschutz.htrr
Information zu Corona unter www .coronavirus.sachsen.de


file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/kontakt.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/Datenschutz.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.coronavirus.sachsen.de

Ce:

BCe:

Gesendet: Fr 12.11.2021 09:59

Betreff: AW: Veroffentlichung néichste Corona-Schutz-Verordnung
Anlagen: image001.png , image002.png

Sehr geehrte Frau-

wenn Sie uns die Manuskripte am Mittwoch, 24.11.2021 bis 8:30 Uhr senden, wiirden wir am selben Tag
bis 12:30 Uhr die Autorvorlage senden

mit Ricklauf bis 15:30 Uhr und

Erscheinen am 25.11.2021.

Mit freundlichen GriBen

Sachsische Veréffentlichungsblatter
Verantwortlicher Redakteur

| SV SAXONIA VERLAG fur Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden

Telefon (03 51) 48526 95 | Fax (03 51) 4 85 26 61

E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de

| Geschéftsfiihrung
Christine Pohl

| Handelsregister
Registergericht Dresden HRB 9757

Dies ist eine vertrauliche Kommunikation zwischen Sender und Empfénger.
Sind Sie nicht der bezeichnete Adressat dieser E-Mail, informieren Sie bitte den Absender und l6schen diese Kommunikation.

Gesendet: Donnerstag, 11. November 2021 16:19

Betreff: Veroffentlichung nachste Corona-Schutz-Verordnung
Sehr geehrte Damen und Herren,

die nachste Corona-Schutz-Verordnung wird am 23.11.2021 im Kabinett beschlossen und soll am 25.11.2021 verkiindet werden (IKT 26.11.2021). Die Schul- und Kita-VO misste das ebenfalls betreffen.
Bitte schicken Sie uns eine kurze Terminplanung.

Vielen Dank,
mit freundlichen GriiRen

Burosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLHE | STATE CHANCHLLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
Archivstrale 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschiisselten
elektronischen Dokurenten ist mbglich. Die &ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrmi.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de


mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de
https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

BCe:

Gesendet: Fr 12.11.2021 10:10

Betreff: AW: Veroffentlichung néichste Corona-Schutz-Verordnung
Anlagen: image001.png , image002.png

Sehr geehrter Herr B0

vielen Dank. Ich bin mit der Terminplanung einverstanden und hoffe, dass auch die beiden Ressorts keine Einwande haben.

Viele GriRe

Burosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLHE | STATE CHANCHLLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
ArchivstralRe 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschiisselten
elektronischen Dokurenten ist mbglich. Die &ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrmi.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de

Gesendet: Freitag, 12. November 2021 10:00

Betreff: AW: Veroffentlichung néchste Corona-Schutz-Verordnung

Sehr geehrte Frau-

wenn Sie uns die Manuskripte am Mittwoch, 24.11.2021 bis 8:30 Uhr senden, wiirden wir am selben Tag
bis 12:30 Uhr die Autorvorlage senden

mit Riicklauf bis 15:30 Uhr und

Erscheinen am 25.11.2021.

Mit freundlichen GriRen

Séchsische Veroéffentlichungsblatter
Verantwortlicher Redakteur

| SV SAXONIA VERLAG fuir Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden

Telefon (03 51) 4852695 | Fax (03 51) 4 85 26 61

E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de

| Geschaftsfihrung
Christine Pohl

| Handelsregister
Registergericht Dresden HRB 9757

Dies ist eine vertrauliche Kommunikation zwischen Sender und Empfénger.
Sind Sie nicht der bezeichnete Adressat dieser E-Mail, informieren Sie bitte den Absender und I6schen diese Kommunikation.

Gesendet: Donnerstag, 11. November 2021 16:19

Betreff: Ver6ffentlichung nichste Corona-Schutz-Verordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die néchste Corona-Schutz-Verordnung wird am 23.11.2021 im Kabinett beschlossen und soll am 25.11.2021 verkindet werden (IKT 26.11.2021). Die Schul- und Kita-VO mUsste das ebenfalls betreffen.

Bitte schicken Sie uns eine kurze Terminplanung.

Vielen Dank,
mit freundlichen GriiRen

Burosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht und Organisation
Archivstraite 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschitisselten
elektronischen Dokumenten ist moglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt. htrr

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de
https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

BCc:

Gesendet: Fr 12.11.2021 10:24

Betreff: Terminplanung nichste Corona-Schutz-Verordnungen
Anlagen: image001.png , image002.png

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom Verlag wird folgende Terminplanung vorgeschlagen:

Ubersendung Texte: 24.11.2021 bis 8:30 Uhr

Korrekturlesung: 24.11.2021, 12:30 Uhr bis 15.30 Uhr

Verkindung: 25.11.2021.

Ich bitte um Bestatigung und Benennung von Ansprechpartnern (ist ja diesmal kein Sonnabend).
Vielen Dank,

mit freundlichen GriiRen

Burosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLHE | STATE CHANCHLLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
Archivstrale 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschitisselten
elektronischen Dokurenten ist mbglich. Die &ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrmi.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

Ce:

BCe:

Gesendet: Fr 12.11.2021 11:07

e, T0fTentlichung nichste Corona-Schutz-Verordnung
Anlagen: image001.png , image002.png

Sehr geehrte Frau-
folgender Aspekt dazu noch einfach zur Kenntnis:

Am 24.11.2021 soll gegen 14 Uhr schon das reguldre SachsGVBI. 41 (mit ET 30.11.2021) an die Druckerei gesendet werden.

Der Seitenanschluss wird daher bereits nach der Sendung der Eil-Ausgabe Nr. 40 zur AK hergestellt werden und ist dann also festgelegt. Insofern sollten im Zuge der AK (zur Vermeidung von Zwischenseiten)

moglichst keine groReren Einfligungen mehr erfolgen.

Mit freundlichen GriBen

| SV SAXONIA VERLAG fur Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden
Telefon (03 51) 48526 95 | Fax (03 51) 4852661

| Geschéftsfiihrung
Christine Pohl

| Handelsregister
Registergericht Dresden HRB 9757

Dies ist eine vertrauliche Kommunikation zwischen Sender und Empfénger.
Sind Sie nicht der bezeichnete Adressat dieser E-Mail, informieren Sie bitte den Absender und I6schen diese Kommunikation.

Gesendet: Freitag, 12. November 2021 10:11

Betreff: AW: Veroffentlichung nachste Corona-Schutz-Verordnung

Sehr geehrter Herr B0
vielen Dank. Ich bin mit der Terminplanung einverstanden und hoffe, dass auch die beiden Ressorts keine Einwénde haben.

Viele GriRe

Blrosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
Archivstrafte 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschitisselten
elektronischen Dokumenten ist moglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrmi.

Sachsen wirbt www.so-geht-sachsisch.de

Von: gvbl abl | sv saxonia verlag <gvbl-abl@saxonia-verlag.de>
Gesendet: Freitag, 12. November 2021 10:00

Betreff: AW: Veroffentlichung nachste Corona-Schutz-Verordnung

Sehr geehrte Frau-

wenn Sie uns die Manuskripte am Mittwoch, 24.11.2021 bis 8:30 Uhr senden, wiirden wir am selben Tag
bis 12:30 Uhr die Autorvorlage senden

mit Ricklauf bis 15:30 Uhr und

Erscheinen am 25.11.2021.

Mit freundlichen GriBen

Sachsische Veréffentlichungsblatter
Verantwortlicher Redakteur

| SV SAXONIA VERLAG fur Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden

Telefon (03 51) 48526 95 | Fax (03 51) 4 85 26 61

E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de

| Geschéftsfiihrung
Christine Pohl

| Handelsregister
Registergericht Dresden HRB 9757

Dies ist eine vertrauliche Kommunikation zwischen Sender und Empfénger.
Sind Sie nicht der bezeichnete Adressat dieser E-Mail, informieren Sie bitte den Absender und l6schen diese Kommunikation.

Gesendet: Donnerstag, 11. November 2021 16:19
An: gvbl abl | sv saxonia verlag <gvbl-abl@saxonia-verlag.de>

Betreff: Veroffentlichung nachste Corona-Schutz-Verordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die nachste Corona-Schutz-Verordnung wird am 23.11.2021 im Kabinett beschlossen und soll am 25.11.2021 verkiindet werden (IKT 26.11.2021). Die Schul- und Kita-VO misste das ebenfalls betreffen.


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de
mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de
mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de

Bitte schicken Sie uns eine kurze Terminplanung.

Vielen Dank,
mit freundlichen GriiRen

Birosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
Archivstraiie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Bnpfang von elekironisch signierten und/oder verschltisselten
elektronischen Dokumenten ist moglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrmi.

Sachsen wirbt www.so-geht-sachsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

BCc:

Gesendet: Mo 15.11.2021 15:32

Betreff: AW: Terminplanung nichste Corona-Schutz-Verordnungen
Anlagen: image001.png , image002.png

Liebe KuK,
die bisherige Terminplanung (siehe Mail im Anhang vom Freitag) hat sich tberholt, eine Veréffentlichung muss am Samstag, den 20. November 2021 erfolgen.

Fur die genaue Zeitschiene und die Absprache mit dem Verlag benétigen wir die Information, wie umfangreich die Texte sind. Daher bitte ich um eine zeitnahe Mittelung, ob
lhr Haus eine Anderungsverordnung plant und wieviel Seiten der jeweils zu veréffentlichte Text umfassen wird.

Mit freundlichen GruRen

Referatsleiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht, Organisation
Archivstral3e 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschliisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel der
Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-sdchsisch.de

Gesendet: Freitag, 12. November 2021 12:54

Betreff: WG: Terminplanung nachste Corona-Schutz-Verordnungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ergadnzend mdchte ich noch hinzufiigen, dass aufgrund des kurz darauf erscheinenden reguldren GVBI.'s keine Seitenzahlen im Eil-Blatt mehr gedndert werden kénnen
und die Korrekturen daher wirklich nur geringfiigig ausfallen sollten.

Mit freundlichen GriRen

Birosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht und Organisation
Archivstralie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschlisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-sdchsisch.de

Gesendet: Freitag, 12. November 2021 10:24

Betreff: Terminplanung nachste Corona-Schutz-Verordnungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom Verlag wird folgende Terminplanung vorgeschlagen:

Ubersendung Texte: 24.11.2021 bis 8:30 Uhr

Korrekturlesung: 24.11.2021, 12:30 Uhr bis 15.30 Uhr

Verkindung: 25.11.2021.

Ich bitte um Bestétigung und Benennung von Ansprechpartnern (ist ja diesmal kein Sonnabend).
Vielen Dank,

mit freundlichen GriiRen

Birrosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

ArchivstralBe 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elekironisch signierten und/oder verschliisselten
elekironischen Dokurrenten ist moglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrrl.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

C:
Gesendet: Mo 15.11.2021 15:33
Betreff: ACHTUNG: Anderung Terminplanung Corona-Verordnungen
Anlagen: image001.png , image002.png
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der derzeitigen Situation hat sich kurzfristig die Planung veréndert (vorverlegt).

Am Freitag, den 19.11. findet vormittags eine Sondersitzung des Kabinetts statt. Die Verordnungen sollen am Sonnabend, den 20.11. verkiindet werden und am Montag,
den 22.11. in Kraft treten. Derzeit wissen wir noch nicht, ob es sich um komplett neue oder um Anderungsverordnungen handelt.

Bitte schicken Sie uns dennoch wenigstens eine grobe Terminplanung.

Vielen Dank,
mit freundlichen Grifien

Birosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht und Organisation

kathrin.scholz@sk.sachsen.de | www .sachsen.de

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschliisselten

elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel

der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr

Sachsen wirbt www.so-geht-sdchsisch.de

Von: gvbl abl | sv saxonia verlag <gvbl-abl@saxonia-verlag.de>
Gesendet: Freitag, 12. November 2021 10:00

Betreff: AW: Veroffentlichung nachste Corona-Schutz-Verordnung

Sehrgeehrte Frau-

wenn Sie uns die Manuskripte am Mittwoch, 24.11.2021 bis 8:30 Uhr senden, wiirden wir am selben Tag
bis 12:30 Uhr die Autorvorlage senden

mit Rucklauf bis 15:30 Uhr und

Erscheinen am 25.11.2021.

Mit freundlichen GriiRen

Séachsische Veroffentlichungsblatter
Verantwortlicher Redakteur

| SV SAXONIA VERLAG fiir Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden

Telefon (03 51) 4852695 | Fax (03 51) 48526 61

E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de

| Geschéaftsfihrung
Christine Pohl

| Handelsregister
Registergericht Dresden HRB 9757

Dies ist eine vertrauliche Kommunikation zwischen Sender und Empfénger.
Sind Sie nicht der bezeichnete Adressat dieser E-Mail, informieren Sie bitte den Absender und |6schen diese Kommunikation.


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de

Cc:

BCc:

Gesendet: Di 16.11.2021 08:40

Betreff: Zeitplan fiir die Verdffentlichung der neuen VO
Anlagen:

Zur Info fur Sie aus der KTO fir die Kabinettssitzung heute der Zeitplan:

Zeitplan

15.11 Eckpunkte VK

16.11. Eckpunkte KAB

16.—18.11  Anhérung

18.11. VK 18:00 Uhr / Ausschuss SLT 19:00 Uhr
19.11. KAB 08:00 Uhr

20.11. Veroffentlichung

22.11. Inkrafttreten

20.12 AuRerkrafttreten

Aus dem SMS und SMK habe ich auf meine Mail bisher keine Riickmeldung erhalten.

Referatsleiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht, Organisation
Archivstral3e 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschliisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel der
Séachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-sdchsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

Gesendet: Di 16.11.2021 09:04
Betreff: AW: Terminplanung nichste Corona-Schutz-Verordnungen
Anlagen: image004.png , image005.png , image001.png

Sehr geehrte Frau-

die neue Sichsische Corona-Schutz-Verordnung v. 19.11 wird keine Anderungsverordnung sein. Die Veroffentlichung wird voraussichtlich 14 Seiten umfassen.

Mit freundlichen GriiRen

Referentin

SACHSISCHES STAATSMNISTERUM FUR SOZIALES UND GESHELLSCHAFTLICHEN ZUSAMVENHALT
SAXON STATEMNSTRY FOR SOCIAL AFFAIRS AND COHESION

Referat 15 | Rechtsangelegenheiten und Beschaffungsstelle

Albertstrale 10 | 01097 Dresden

Information zumZugang fir verschlisselte/signierte E-Mails/elektronische Dokumente unter
www sis.sachsen.de/kontakt.htr | zumDatenschutz unter www .sis.sachsen.de/datenschutz.htrr
Information zu Corona unter www .coronavirus.sachsen.de

Gesendet: Montag, 15. November 2021 15:32

Betreff: AW: Terminplanung nachste Corona-Schutz-Verordnungen

Liebe KuK,
die bisherige Terminplanung (siehe Mail im Anhang vom Freitag) hat sich tberholt, eine Ver&ffentlichung muss am Samstag, den 20. November 2021 erfolgen.

Fur die genaue Zeitschiene und die Absprache mit dem Verlag benétigen wir die Information, wie umfangreich die Texte sind. Daher bitte ich um eine zeitnahe Mittelung, ob
lhr Haus eine Anderungsverordnung plant und wieviel Seiten der jeweils zu veréffentlichte Text umfassen wird.

Mit freundlichen GriRen

Referatsleiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht, Organisation
Archivstralie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschlisselten
elektronischen Dokurrenten ist mglich. Die 6ffentlichen Schitissel der
Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-sachsisch.de

Gesendet: Freitag, 12. November 2021 12:54

Betreff: WG: Terminplanung nachste Corona-Schutz-Verordnungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ergédnzend mochte ich noch hinzufiigen, dass aufgrund des kurz darauf erscheinenden reguldren GVBI.'s keine Seitenzahlen im Eil-Blatt mehr gedndert werden kénnen
und die Korrekturen daher wirklich nur geringfiigig ausfallen sollten.

Mit freundlichen Griiten

Brosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht und Organisation
Archivstraie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschltsselten
elektronischen Dokurrenten ist moglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrri.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de


file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/kontakt.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/Datenschutz.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.coronavirus.sachsen.de
https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

Gesendet: Freitag, 12. November 2021 10:24

Betreff: Terminplanung ndchste Corona-Schutz-Verordnungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

vom Verlag wird folgende Terminplanung vorgeschlagen:

Ubersendung Texte: 24.11.2021 bis 8:30 Uhr

Korrekturlesung: 24.11.2021, 12:30 Uhr bis 15.30 Uhr

Verkiindung: 25.11.2021.

Ich bitte um Bestétigung und Benennung von Ansprechpartnern (ist ja diesmal kein Sonnabend).
Vielen Dank,

mit freundlichen GriRen

Blrosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht und Organisation
Archivstralie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschlisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr

Sachsen wirbt www.so-geht-sédchsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

Cc:

BCc:

Gesendet: Di 16.11.2021 09:21

Betreff: WG: Terminplanung nichste Corona-Schutz-Verordnungen
Anlagen: image004.png , image005.png , image001.png

Sehr geehrte Damen und Herren,
vom SMS kam die Mitteilung, dass es eine neue Verordnung wird, die 14 Seiten umfassen wird.

Viele GrufRe!

Birosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht und Organisation
Archivstralie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschliisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrrl.

Sachsen wirbt www.so-geht-sédchsisch.de

Gesendet: Dienstag, 16. November 2021 09:04

Betreff: AW: Terminplanung nachste Corona-Schutz-Verordnungen

Sehr geehrte Frau-

die neue Sichsische Corona-Schutz-Verordnung v. 19.11 wird keine Anderungsverordnung sein. Die Verdffentlichung wird voraussichtlich 14 Seiten umfassen.

Mit freundlichen GriiRen

Referentin

SACHSISCHES STAATSMNISTERIUM FUR SOZIALES UND GESHLLSCHAFTLICHEN ZUSAMVENHALT
SAXON STATEMNISTRY FOR SOCIAL AFFAIRS AND COHESION

Referat 15 | Rechtsangelegenheiten und Beschaffungsstelle

Albertstrale 10 | 01097 Dresden

Information zumZugang fir verschliisselte/signierte E-Mails/elektronische Dokumente unter
www sis.sachsen.de/kontakt.htr | zumDatenschutz unter www .sims.sachsen.de/datenschutz. htrr
Information zu Corona unter www .coronavirus.sachsen.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/kontakt.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/Datenschutz.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.coronavirus.sachsen.de

Von: gvbl abl | sv saxonia verlag (gvbl-abl@saxonia-verlag.de)

BCc:

Gesendet: Di 16.11.2021 11:01

Betreff: AW: ACHTUNG: Anderung Terminplanung Corona-Verordnungen
Anlagen: image001.png , image002.png

Sehr geehrte Frau-

vielen Dank fur die ergdnzenden Umfanginformationen.

Auf dieser Grundlage planen wir fir den Samstag, 20.11. wie folgt:
Das Manuskript wirden wir ab ca. 8 Uhr bearbeiten,

die Autorkorrekturvorlage bis 11 Uhr,

Rucklauf bis 15:45 Uhr,

Erscheinen bis 17 Uhr.

Mit freundlichen GriRen

Sachsische Veroffentlichungsblatter
Verantwortlicher Redakteur

| SV SAXONIA VERLAG fiir Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden

Telefon (03 51) 48526 95 | Fax (03 51) 4 85 26 61

E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de

| Geschéaftsfuhrung
Christine Pohl

| Handelsregister
Registergericht Dresden HRB 9757

Dies ist eine vertrauliche Kommunikation zwischen Sender und Empfénger.
Sind Sie nicht der bezeichnete Adressat dieser E-Mail, informieren Sie bitte den Absender und I6schen diese Kommunikation.

Gesendet: Montag, 15. November 2021 15:34

Betreff: ACHTUNG: Anderung Terminplanung Corona-Verordnungen
Prioritdt: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der derzeitigen Situation hat sich kurzfristig die Planung veréndert (vorverlegt).

Am Freitag, den 19.11. findet vormittags eine Sondersitzung des Kabinetts statt. Die Verordnungen sollen am Sonnabend, den 20.11. verkiindet werden und am Montag,
den 22.11. in Kraft treten. Derzeit wissen wir noch nicht, ob es sich um komplett neue oder um Anderungsverordnungen handelt.

Bitte schicken Sie uns dennoch wenigstens eine grobe Terminplanung.

Vielen Dank,
mit freundlichen GriRen

Brrosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht und Organisation
Archivstralie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschlisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-sdchsisch.de

Von: gvbl abl | sv saxonia verlag <gvbl-abl@saxonia-verlag.de>
Gesendet: Freitag, 12. November 2021 10:00

Betreff: AW: Veroffentlichung nachste Corona-Schutz-Verordnung

Sehrgeehrte Frau-

wenn Sie uns die Manuskripte am Mittwoch, 24.11.2021 bis 8:30 Uhr senden, wiirden wir am selben Tag
bis 12:30 Uhr die Autorvorlage senden

mit Rucklauf bis 15:30 Uhr und

Erscheinen am 25.11.2021.

Mit freundlichen GriRen


mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de
https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de

Sachsische Veroffentlichungsblatter
Verantwortlicher Redakteur

| SV SAXONIA VERLAG fiir Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden

Telefon (03 51) 485 26 95 | Fax (03 51) 4 85 26 61

E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de

| Geschéaftsfuhrung
Christine Pohl

| Handelsregister
Registergericht Dresden HRB 9757

Dies ist eine vertrauliche Kommunikation zwischen Sender und Empfénger.
Sind Sie nicht der bezeichnete Adressat dieser E-Mail, informieren Sie bitte den Absender und |6schen diese Kommunikation.


mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de

BCc:

Gesendet: Di 16.11.2021 11:10

Betreff: Corona-Verordnungen: Terminplanung vom Verlag

Anlagen: image001.png , image002.png

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der nun vorliegenden Informationen zum Umfang der Verordnungen teilt der Verlag folgende Terminplanung mit:
Eingang der Texte: spatestens bis Sa., 20.11.2021, 8.00 Uhr

Korrekturlesung: 11.00 — 15.30 Uhr

Erscheinen: ca. 17.00 Uhr.

Mit freundlichen GruRen

Birosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht und Organisation
Archivstralie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschliisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-sdchsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

=0
‘|

Gesendet: Di 16.11.2021 15:04
Betreff: WG: InfektionsschutzG
Anlagen:

Nur zur Info.

Referatsleiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht, Organisation
Archivstral3e 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschliiisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schilissel der
Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de

Gesendet: Dienstag, 16. November 2021 1.

Betreff: InfektionsschutzG

InfektionsschutzG:

Verkiindung 23.11.

Inkrafitreten 24.11.

Grund: nahtloser Anschluss an das Auslaufen der pandemischen Lage

GruB3

Mit freundlichen Griifen i@/ Mobil gesendet.


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

BCc:

Gesendet: Di 16.11.2021 15:07

Betreff: AW: WG: Corona-Verordnungen: Terminplanung vom Verlag
Anlagen: image001.png , image002.png

Liege Kolleginnen,

nur wenn es gar nicht anders geht. Aber am Samstag mussen die etwa 25 Seiten noch an den Verlag gesendet, dort gesetzt und Korrektur gelesen werden und die Blatter

missen gedruckt und versandt werden.

Wir brauchen fur den Verlag so schnell wie mdéglich die Information, wann die Text vorliegen.

<
Io

Referatsleiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht, Organisation
Archivstral3e 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschlisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel der
Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-sédchsisch.de

Gesendet: Dienstag, 16. November 2021 11:46

Betreff: Re: WG: Corona-Verordnungen: Terminplanung vom Verlag

Liebe Frau|f@@§ wiirde es auch ausreichen, wenn die Texte um 10.00 oder 11.00 Uhr am Samstag vorliegen? ( Frage )

Mit freundlichen Griien i@/ Mobil gesendet.

Am 16. November 2021 um 11:14:07 MEZ schrieb i A O Oe

Liebe Kolleginnen,

lhnen zur Information die Terminkette fir die Verdffentlichung der beiden Verordnungen am kommenden Samstag.

<
Io

Referatsleiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht, Organisation
Archivstralie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschlisselten
elektronischen Dokurrenten ist moglich. Die 6ffentlichen Schitissel der
Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-sdchsisch.de

Gesendet: Dienstag, 16. November 2021 11:11

Betreff: Corona- Verordnungen: Terminplanung vom Verlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der nun vorliegenden Informationen zum Umfang der Verordnungen teilt der Verlag folgende Terminplanung mit:
Eingang der Texte: spatestens bis Sa., 20.11.2021, 8.00 Uhr

Korrekturlesung: 11.00 — 15.30 Uhr

Erscheinen: ca. 17.00 Uhr.

Mit freundlichen Griiken

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
Archivstraie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden



https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

Der Enpfang von elekironisch signierten und/oder verschliisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrrl.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

BCc:

Gesendet: Di 16.11.2021 15:23

Betreff: WG: InfektionsschutzG

Anlagen:

Liebe Kolleginnen,

lhnen die Information aus Berlin zum Inkrafttreten der bundesrechtlichen Regelungen zur Kenntnis.

Ich Gberblicke im Moment nicht, ob und ggfs. welche Konsequenzen das Inkrafttreten der bundesrechtlichen Regelungen am Mittwoch, den 24. November 2021 auf die
geplanten sachsischen Verordnungen hat, die ja schon am Montag, den 22. November 2021 in Kraft treten sollen.

Fur eine kurze Rickmeldung wére ich lhnen dankbar.

<
Io

Referatsleiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLH | STATE CHANCH_LERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht, Organisation
Archivstral3e 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschliisselten
elektronischen Dokurrenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel der
Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-sdchsisch.de

Gesendet: Dienstag, 16. November 2021 14:27

Betreff: InfektionsschutzG

InfektionsschutzG:

Verkiindung 23.11.

Inkrafitreten 24.11.

Grund: nahtloser Anschluss an das Auslaufen der pandemischen Lage

GruB3

Mit freundlichen Griien i OOy Mobil gesendet.


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

BCc:

Gesendet: Do 18.11.2021 09:49

Betreff: WG: WG: Corona-Verordnungen: Terminplanung vom Verlag
Anlagen: image001.png , image002.png

Liebe FraU 4

wir haben mit dem Verlag Kontakt aufgenommen. Die 25 Text-Seiten missen spatestens am Samstag um 12 Uhr beim Verlag sein, damit ein Druck und die Herausgabe noch am selben Tag méglich ist.

VG

Referatsleiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht, Or

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschitisselten
elektronischen Dokumenten ist moglich. Die 6ffentlichen Schitissel der
Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr

Sachsen wirbt www.so-geht-sachsisch.de

Gesendet: Dienstag, 16. November 2021 11:46

: WG: Corona-Verordnungen: Terminplanung vom Verlag

Liebe Frau- wiirde es auch ausreichen, wenn die Texte um 10.00 oder 11.00 Uhr am Sanstag vorliegen? ( Frage-)

Mit freundlichen Gr[iBen_/ Mobil gesendet.

Am 16, Noverrber 2021 um 11:1407 MEZ schrich H 0N

Liebe Kolleginnen,
lhnen zur Information die Terminkette fur die Verdffentlichung der beiden Verordnungen am kommenden Samstag.

VG

Referatsletterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht, Organisation

Archivstraie 1] 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschliisselten
elektronischen Dokurmenten ist miglich. Die 6ffentlichen Schitissel der
Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt. htrri

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de

Gesendet: Dienstag, 16. November 2021 11:11

Betreff: Corona- Verordnungen: Terminplanung vom Verlag

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der nun vorliegenden Informationen zum Umfang der Verordnungen teilt der Verlag folgende Terminplanung mit:
Eingang der Texte: spatestens bis Sa., 20.11.2021, 8.00 Uhr

Korrekturlesung: 11.00 — 15.30 Uhr

Erscheinen: ca. 17.00 Uhr.

Mit freundlichen GriiRen

Burosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCHLLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
Archivstralle 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

chllisselten
elektronischen Dokunenten ist mbglich. Die ffentlichen Schiiissel
der Séachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://iwww .sachsen.de/kontakt.htrr

wirbt www.so-geht-séchsi de



https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

BCc:

Gesendet: Fr 19.11.2021 10:36

Betreff: Einreichung der Corona-Verordnungen
Anlagen: image001.png , image002.png

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Verordnungstexte muissen nach der neuen Planung spatestens am Samstag um 12.00 Uhr beim Verlag sein, damit ein Druck und die Herausgabe noch am selben Tag mdglich ist.

Mit freundlichen GriiRen

Burosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13 | Recht und Organisation
Archivstraite 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschitisselften
elektronischen Dokumenten ist moglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt. htrr

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

BCc:

Gesendet: Fr 19.11.2021 1522

Betreff: Info zum Eil-Blatt morgen

Anlagen: image001.png , image002.png

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben den beiden Ministerien jetzt mitgeteilt, dass die Verordnungen bis 12.00 Uhr beim Verlag sein sollen. Da ist zur Sicherheit noch etwas Luft.

Viele GriRe

SACHSISCHE STAATSKANZLHE | STATE CHANCHLLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
ArchivstralRe 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschiisselten
elektronischen Dokurenten ist mbglich. Die &ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrmi.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/

Von: gvbl abl | sv saxonia verlag (gvbl-abl@saxonia-verlag.de)
An: GVBI-ABI - SK (GVBI-ABl@sk.sachsen.de)

Ce:

BCe:

Gesendet: Sa 20.11.2021 13:56

Betreff: Autorkorrekturvorlage des Eil-Sichs GVBL. 40/2021
Anlagen: Saechs GVBI_2021-40.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei sende ich lhnen das o.g. Veréffentlichungsblatt zur Autorvorlage.

Etwaige Korrekturen oder lhre Bestatigungen senden Sie uns bitte
bis heute 16.00 Uhr;
Korrekturanweisungen bitte direkt im PDF-Dokument.

Mit freundlichen GriBen

Sachsische Veréffentlichungsblatter
Verantwortlicher Redakteur

| SV SAXONIA VERLAG fur Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden

Telefon (03 51) 48526 95 | Fax (03 51) 485 26 61

E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de

| Geschéftsfiihrung
Christine Pohl

| Handelsregister
Registergericht Dresden HRB 9757

Dies ist eine vertrauliche Kommunikation zwischen Sender und Empfénger.
Sind Sie nicht der bezeichnete Adressat dieser E-Mail, informieren Sie bitte den Absender und I6schen diese Kommunikation.


mailto:gvbl-abl@saxonia-verlag.de
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Verordnung
des Sachsischen Staatsministeriums fur Kultus
zur Regelung des Betriebs von Schulen, Schulinternaten,
Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege
sowie von nichtakademischen Einrichtungen der Lehramtsaus-
und -fortbildung im Zusammenhang mit der Verhinderung
der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
(Schul- und Kita-Coronaverordnung — SchulKitaCoVO)

Vom 20. November 2021

Auf Grund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit

§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 3 und

Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000

(BGBI. | S. 1045), von denen

— § 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 des
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. | S. 2397) ge-
andert worden ist,

— § 28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Ge-
setzes vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587) neu gefasst
worden ist,

— § 28a Absatz 1 durch Artikel 12 Nummer 0 des Geset-
zes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) geandert
worden ist,

— § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147)
geandert worden ist,

— § 28a Absatz 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Geset-
zes vom 18. November 2020 (BGBI. | S. 2397) eingeflgt
worden ist,

— § 32 Satz 1 und 2 durch Artikel 1 Nummer 4 des Ge-
setzes vom 22. April 2021 (BGBI. | S. 802) neu gefasst
worden ist,

in Verbindung mit § 7 Absatz 2 der Infektionsschutzgesetz-

Zustandigkeitsverordnung vom 9. Januar 2019 (SéchsGVBI.

S. 83), der durch die Verordnung vom 8. Juni 2021 (Sachs-

GVBI. S. 594) neu gefasst worden ist, verordnet das Staats-

ministerium fir Kultus:

Inhaltsiibersicht

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Regelbetrieb

§ 2a Betriebseinschrankungen in Schulen der Primarstufe
und in Kindertageseinrichtungen

§ 3  Zutrittsbeschrankungen

§4 Mund-Nasen-Bedeckung

§ 4a SchutzmalRnahmen bei schulischen Veranstaltungen
aulerhalb des Schulgelandes

§ 5 Hygieneplan, HygienemalRnahmen und Kontakterfas-
sung

§ 6  Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten

§ 7  Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

§1

Geltungsbereich

(1) Die nachfolgenden Vorschriften regeln den Betrieb
der Schulen in o&ffentlicher und freier Tragerschaft, der
Schulinternate, der Kindertageseinrichtungen und Einrich-
tungen der Kindertagespflege sowie der nichtakademischen
Einrichtungen der Lehramtsaus- und -fortbildung im Frei-
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staat Sachsen im Zusammenhang mit der Verhinderung der
Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019.

(2) Folgende Vorschriften der Sachsischen Corona-
Notfall-Verordnung vom 19. November 2021 (SachsGVBI.
S. 1261) gelten entsprechend:

1. § 3 Absatz 1 (Grundsatze fir den Impf-, Genesenen-
und Testnachweis),

2. § 3 Absatz 3 (Zeitraum zwischen Test und Testnach-
weis),

3. § 3 Absatz 5 (Ausnahmen von der Testpflicht fir Kinder,

Geimpfte und Genesene) sowie
4. § 3 Absatz 6 (Nachweisfihrung fur Impf-, Genesenen-

oder Testnachweise).

§2
Regelbetrieb

(1) In den in § 1 Absatz 1 genannten Schulen und Ein-
richtungen findet Regelbetrieb statt.

(2) Schulerinnen und Schiler, gegebenenfalls vertreten
durch ihre Personensorgeberechtigten, kdnnen sich von der
Teilnahme an der Prasenzbeschulung schriftlich abmelden.
Die Abmeldung wird mit AuRerkrafttreten dieser Verordnung
unwirksam.

(3) Die Anordnung hauslicher Lernzeiten nach MaRRgabe
des Schulrechts fur Schilerinnen und Schdler, die nicht an
einer Prasenzbeschulung teilnehmen, ist zulassig. Dies gilt
insbesondere bei Abwesenheit aufgrund der Schulbesuchs-
ordnung vom 12. August 1994 (SachsGVBI. S. 1565), die
durch die Verordnung vom 4. Februar 2004 (SachsGVBI.
S. 66) geandert worden ist, sowie im Falle des Absatzes 3.
Im Falle des Absatzes 2 besteht kein Anspruch auf hausliche
Beschulung.

(4) Die oberste Schulaufsichtsbehérde kann fir Schu-
len, unter deren Schiilerinnen und Schiilern sowie Lehrkraf-
ten und sonstigem Personal mehr als eine an einer Prasenz-
beschulung teilnehmende Person mit SARS-CoV-2 infiziert
ist, befristet anordnen:

1. in der Primarstufe und an Férderschulen auch oberhalb
der Primarstufe fir die gesamte Schule oder einzelne
Klassenstufen den eingeschrankten Regelbetrieb mit
festen Klassen oder Gruppen und festen Bezugsper-
sonen in festgelegten Raumen oder Bereichen; die
oberste Schulaufsichtsbehérde gibt Empfehlungen zum
eingeschrankten Regelbetrieb,

2. fir die gesamte Schule oder einzelne Klassen- oder
Jahrgangsstufen des jeweiligen Bildungsgangs das
Wechselmodell nach Absatz 5,
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3. die teilweise oder vollstdndige SchlieBung einer oder
mehrerer Schulen,

4. die Anderung des Nachweisintervalls beziiglich des
Zutrittsverbots nach § 3 Absatz 1 Satz 1 trotz Unter-
schreitens der Sieben-Tage-Inzidenz von 10 nach § 3
Absatz 1b oder

5.  Ausnahmen von dem Wegfall der Pflicht nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 1.

Bei Anordnung der SchlieBung von Schulen der Primarstufe

nach Nummer 3 haben Schilerinnen und Schiler, deren

Personensorgeberechtigte die in der Anlage zu dieser Ver-

ordnung genannten Berufe in der Gesundheitsversorgung

und Pflege, zur Sicherstellung der offentlichen Sicherheit
und Ordnung, im Justizwesen sowie im Bereich Bildung und

Erziehung ausiiben, Anspruch auf eine Notbetreuung. Die

Einrichtungen sind befugt, von den Personensorgeberech-

tigten einen Nachweis zur Zugehdrigkeit zu einer der Berufs-

gruppen zu fordern. Naheres regeln die Trager der Horte in

eigener Verantwortung. Die SchutzmalRnahmen nach Satz 1

kénnen gemeinsam oder einzeln angeordnet und auch auf

Schulinternate sowie auf Horte erstreckt werden. Zustandig-

keiten der obersten Landesgesundheitsbehdrde sowie der

Landkreise und Kreisfreien Stadte bleiben unberihrt.

(5) Im Wechselmodell findet die zeitgleiche Prasenzbe-
schulung in den Unterrichtsrdumen fir hdchstens die Halfte
der Zahl der Schiilerinnen und Schiiler je Klasse oder Kurs
statt, die in den §§ 1, 3 und 4 der Sachsischen Klassenbil-
dungsverordnung vom 7. Juli 2017 (SachsGVBI. S. 384),
die durch die Verordnung vom 12. Marz 2021 (SachsGVBI.
S. 428) geandert worden ist, nebst ihrer Anlage als Ober-
grenze festgelegt ist, und, soweit dort keine Obergrenze
festgelegt ist, flir hochstens 16 Schiilerinnen und Schiiler je
Klasse oder Kurs.

§ 2a
Betriebseinschrankungen in Schulen
der Primarstufe und in Kindertageseinrichtungen

(1) Im Zeitraum vom 22. November 2021 bis einschlie3-
lich 28. November 2021 sind Schulleiterinnen und Schulleiter
offentlicher Schulen der Primarstufe befugt, an der Schule
eingeschrankten Regelbetrieb mit festen Klassen und festen
Bezugspersonen in festgelegten Raumen oder Bereichen
anzuordnen. Den jeweils zugehdrigen Horten wird empfoh-
len, ebenfalls in den eingeschrankten Regelbetrieb zu wech-
seln.

(2) Ab 29. November 2021 findet in Kindertagesein-
richtungen und in Schulen der Primarstufe eingeschrankter
Regelbetrieb mit festen Klassen oder Gruppen und festen
Bezugspersonen in festgelegten Raumen oder Bereichen
statt. Den Tragern der Kindertageseinrichtungen bleibt
vorbehalten, den in der Anlage zu dieser Verordnung ge-
nannten Berufsgruppen fir den Fall von Einschrankungen
des Betreuungsumfanges abweichend die Betreuung ihrer
Kinder vollumfénglich zu gewahren. Bei der Durchfihrung
des Schwimmunterrichts in der Primarstufe kann von der
MaRgabe fester Klassen und Bezugspersonen abgewichen
werden. In Einrichtungen der Kindertagespflege kann unein-
geschrankter Regelbetrieb stattfinden.

§3
Zutrittsbeschriankungen

(1) Personen ist der Zutritt zum Gelande der in § 1 Ab-
satz 1 genannten Schulen und Einrichtungen untersagt,
wenn sie nicht dreimal wochentlich im Abstand von jeweils
zwei Tagen durch einen Test nachweisen, dass keine In-

fektion mit SARS-CoV-2 besteht. Das Zutrittsverbot nach

Satz 1 gilt nicht
fur Personen, die in Kinderkrippen und Kindergarten be-
treute Kinder, Schiilerinnen oder Schiler zum Bringen
oder Abholen kurzzeitig begleiten,

2. wenn unmittelbar nach dem Betreten des Geléndes ein
Test auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2
vorgenommen wird,

3. furdiein Kinderkrippen und Kindergarten betreuten Kin-
der sowie

4. fur die Kindertagespflege.

Geimpften und Genesenen, fir die das Zutrittsverbot nach

Satz 1 nicht gilt, wird empfohlen, durch einen Test sicherzu-

stellen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Der

Veranstalter von Nutzungen und Zusammenkiinften aul3er-

halb der Unterrichts- und Betreuungszeiten muss sicher-

stellen, dass Handreinigungs- und ein zumindest begrenzt
viruzides Desinfektionsmittel in hinreichender Menge zur

Verfligung stehen sowie die genutzten Oberflachen, Ge-

genstande und Raume nach Beendigung der Nutzung oder

Zusammenkunft vor der nachsten Nutzung durch die in § 1

Absatz 1 genannten Schulen und Einrichtungen grindlich

gereinigt werden. Auflensportanlagen mussen nicht gerei-

nigt werden.

(1a) Sofern ein Zutrittsverbot nach Absatz 1 Satz 1 gilt,
sind im Eingangsbereich des Gelandes entsprechende Hin-
weise anzubringen.

(1b) Der erste Testnachweis nach Absatz 1 Satz 1 soll
beim ersten Zutritt zum Gelande innerhalb der Kalenderwo-
che erbracht werden. In Schulinternaten soll er bei Anreise
am Wochenende bereits beim ersten Zutritt zum Gelande
am Wochenende erbracht werden.

(2) Der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 sowie Tester-
gebnisse nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 kdnnen von der
Schule oder Einrichtung erfasst und dokumentiert werden.
Die Dokumentation ist unverzuglich zu |I6schen oder zu ver-
nichten, wenn sie fur die Kontrolle der Voraussetzungen nach
Absatz 1 Satz 1 nicht mehr benétigt wird. Die Schule oder
Einrichtung ist befugt, entsprechend § 9 Absatz 2 Satz 1 des
Infektionsschutzgesetzes dem Gesundheitsamt, in dessen
Bezirk die betroffene Person ihre Hauptwohnung hat, posi-
tive Ergebnisse von Tests nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2
zu melden. Sie ist zudem befugt, ihr Personal in anonymi-
sierter Form um Auskunft Gber das Bestehen eines vollstan-
digen Impfschutzes gegen SARS-CoV-2 zu ersuchen; das
Personal ist zu wahrheitsgemaRer Auskunft verpflichtet. Die
Auskiinfte nach Satz 4 dirfen zur Vorbereitung von Tests
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und zur Anpassung des
Hygieneplans verwendet werden. Liegt eine Ausnahme von
der Testpflicht nach § 3 Absatz 5 der Sachsischen Corona-
Notfall-Verordnung vor, kann die Schule erfassen und doku-
mentieren, an welchem Tag die Einsichtnahme in den Impf-
oder Genesenennachweis gewahrt wurde.

(3) Der Aufenthalt auf dem Gelande der in § 1 Absatz 1
genannten Schulen und Einrichtungen ist Personen unter-
sagt, die
1. mindestens eines der folgenden Symptome zeigen:

Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen,

Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust, oder
2. sich aufgrund einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder des

engen Kontakts zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten

Person absondern missen.

Kinder, Schilerinnen oder Schiiler, die mindestens ein Sym-
ptom im Sinne von Satz 1 Nummer 1 wahrend der Betreuung,
wahrend des Unterrichts oder einer sonstigen schulischen
Veranstaltung zeigen, sollen in einem separaten Raum un-
tergebracht werden. Das Abholen durch einen Personen-
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sorgeberechtigten oder eine von diesem bevollméachtigte
Person ist unverziglich zu veranlassen. Die Satze 2 und 3
gelten entsprechend, wenn ein auf dem Geléande der Schule
durchgefiihrter Test auf das Vorliegen einer Infektion mit
SARS-CoV-2 ein positives Testergebnis aufweist.

(4) Zeigen Kinder, Schiilerinnen oder Schiler mindes-
tens ein Symptom im Sinne von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1,
ist ihnen der Zutritt zu der Einrichtung erst zwei Tage nach
dem letztmaligen Auftreten eines Symptoms gestattet.

(5) Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 und 3 sowie Ab-

satz 4 gelten nicht fir Personen, die

1. durch eine arztliche Bescheinigung oder durch einen am
selben Tage durchgefiihrten Test auf das Vorliegen ei-
ner Infektion mit SARS-CoV-2 mit negativem Testergeb-
nis nachweisen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2
besteht, oder

2. durch eine arztliche Bescheinigung, einen Allergieaus-
weis, den Nachweis einer chronischen Erkrankung oder
ein vergleichbares Dokument glaubhaft machen, dass
keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht.

§4
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes (OP-Maske) oder einer FFP2-Maske oder
vergleichbaren Atemschutzmaske, jeweils ohne Ausatem-
ventil, besteht
1. vordem Eingangsbereich der in § 1 Absatz 1 genannten

Schulen und Einrichtungen; dies gilt nicht fiir Kinder bis

zur Vollendung des 6. Lebensjahres;

2. in Gebauden und auf dem sonstigen Gelande von Kin-
dertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kinderta-
gespflege; dies gilt nicht
a) firin diesen Einrichtungen betreute Kinder und
b) wahrend der Betreuung fiir das Personal und die

Kindertagespflegeperson sowie bei der Abnahme
von Tests gemaR § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 fir
das Personal;

3. in Schulgebauden und auf dem sonstigen Gelande von
Schulen; dies gilt nicht fur Schilerinnen, Schiler, schu-
lisches Personal und Hortpersonal
a) aufdem Aullengelande von Schulen, wenn ein Min-

destabstand von 1,5 Metern eingehalten wird,

b) in der Primarstufe innerhalb der Unterrichtsraume,

c) in Horten innerhalb der Gruppenraume,

d) auf dem AuRengelédnde von Grund- und Foérder-

schulen sowie Horten,

e) im Unterricht an Foérderschulen der Sekundarstufe I,

f) im Unterricht der Werkstufe der Férderschulen mit

dem Forderschwerpunkt geistige Entwicklung,
g) iminklusiven Unterricht fir die Férderschwerpunkte
Horen und Sprache,

h) beim Sport,

i) zur Aufnahme von Speisen und Getranken im
Schulgebaude,

j) bei der Abnahme von Tests gemall § 3 Absatz 1
Satz 2 Nummer 2,

k) fir Schilerinnen und Schiler wahrend einer Pri-
fung am Sitzplatz, wenn ein Mindestabstand von
1,5 Metern eingehalten wird, sowie

1) fir Schulerinnen und Schuler wahrend eines schrift-
lichen Leistungsnachweises am Sitzplatz, wenn ein
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird;

4. in Schulinternaten; dies gilt nicht in Wohn- und Schlaf-
raumen oder wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten wird;

= <
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5. in nichtakademischen Einrichtungen der Lehramtsaus-
und -fortbildung; dies gilt nicht auf dem Aufengelande,
wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird.

Die Pflicht nach Satz 1 entfallt, wenn durch Einsichtnahme

in den Impf- oder Genesenennachweis gewahrleistet ist,

dass ausschlieRlich Personen anwesend sind, die geimpft
oder genesen sind. Wer Einsicht in einen Impf- oder Gene-
senennachweis nach Satz 2 erhalt, hat Stillschweigen Ulber
die darin enthaltenen Gesundheitsdaten zu bewahren. Das

Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder ei-

ner FFP2-Maske oder vergleichbaren Atemschutzmaske, je-

weils ohne Ausatemventil, wird auch bei Entfallen der Pflicht
empfohlen.

(1a) Lehramtsstudierende, die an Praktika in Schulen
teilnehmen, gelten als schulisches Personal im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3.

(2) Personen, die glaubhaft machen kénnen, dass ihnen
das Tragen der vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen
Grinden nicht moglich oder unzumutbar ist, sind von der
Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 befreit.

(3) Zur Glaubhaftmachung einer Befreiung von der Pflicht
nach Absatz 1 Satz 1 genigt die Gewahrung der Einsicht-
nahme in eine arztliche Bescheinigung, welche die durch die
Erflllung der Pflicht zu erwartenden Beeintrachtigungen be-
nennt und erkennen lassen soll, auf welcher Grundlage die
Arztin oder der Arzt zu dieser Einschatzung gelangt ist. Per-
sonen, die entgegen der nach Absatz 1 Satz 1 bestehenden
Pflicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht
tragen, ohne dass eine Ausnahme nach Absatz 2 vorliegt, ist
der Aufenthalt vor dem Eingangsbereich der in § 1 Absatz 1
genannten Schulen und Einrichtungen, in Gebauden und auf
dem sonstigen Gelande von Kindertageseinrichtungen und
Einrichtungen der Kindertagespflege, in Schulgebauden, auf
dem sonstigen Gelande von Schulen sowie in nichtakade-
mischen Einrichtungen der Lehramtsaus- und -fortbildung
untersagt. Wer Einsicht in eine arztliche Bescheinigung nach
Satz 1 erhalt, hat Stillschweigen Uber die darin enthaltenen
Gesundheitsdaten zu bewahren.

(4) Die in § 1 Absatz 1 genannten Schulen und Einrich-
tungen sind befugt, von der arztlichen Bescheinigung, mit
der eine Befreiung von der Pflicht nach Absatz 1 glaubhaft
gemacht wird, eine analoge oder digitale Kopie zu fertigen
und diese aufzubewahren. Das Original der Bescheinigung
darf nur mit Zustimmung des Vorlegenden aufbewahrt wer-
den. Die Kopie oder die Bescheinigung ist vor unbefugtem
Zugriff zu sichern und nach Ablauf des Zeitraumes, fir wel-
che die Bescheinigung gilt, unverziglich zu |I6schen oder zu
vernichten, spatestens jedoch mit Ablauf des Jahres 2021.

§ 4a
SchutzmaBnahmen bei schulischen
Veranstaltungen auBerhalb des Schulgelédndes

(1) An einer Schulfahrt darf nur teilnehmen, wer gegen-
Uber der leitenden Lehrkraft dreimal wochentlich im Abstand
von jeweils zwei Tagen, erstmals bei Beginn der Schulfahrt,
durch einen Test nachweist, dass keine Infektion mit SARS-
CoV-2 besteht.

(2) Bei Schulfahrten und sonstigen schulischen Veran-
staltungen aufRerhalb des Schulgelandes besteht die Pflicht
zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes
(OP-Maske) oder einer FFP2-Maske oder vergleichbaren
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Atemschutzmaske, jeweils ohne Ausatemventil. Dies gilt

nicht

1. unter freiem Himmel,

2. beim Sport fiir Schilerinnen und Schiiler sowie schuli-
sches Personal,

3. wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird,

4. in Schlafraumen,

5. wenn das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung aus
unabweisbaren Grinden erforderlich ist oder

6. wenn durch Einsichtnahme in den Impf- oder Genese-
nennachweis gewabhrleistet ist, dass ausschlieRlich Per-
sonen anwesend sind, die geimpft oder genesen sind;
wer Einsicht in einen Impf- oder Genesenennachweis
erhalt, hat Stillschweigen lber die darin enthaltenen
Gesundheitsdaten zu bewahren.

(3) § 4 Absatz 1a bis 4 gilt entsprechend.

(4) Weitergehende Infektionsschutzregelungen in der
Séachsischen Corona-Notfall-Verordnung, in ihrer jeweils
geltenden Fassung, bleiben unberihrt.

(5) Nahere Regelungen zur Zulassigkeit der Durchfiih-
rung von Schulfahrten wahrend der Geltungsdauer dieser
Verordnung trifft die oberste Schulaufsichtsbehdrde.

§5
Hygieneplan, HygienemaBnahmen
und Kontakterfassung

(1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Schulen und Einrich-
tungen missen auch dann einen Hygieneplan haben und
einhalten, wenn sie keine Gemeinschaftseinrichtungen im
Sinne des § 33 des Infektionsschutzgesetzes sind. Der Hy-
gieneplan muss auf den folgenden, im Internet unter der Ad-
resse www.gesunde.sachsen.de verdffentlichten Vorschrif-
ten in den jeweils geltenden Fassungen beruhen:

1. fur Kindertageseinrichtungen auf dem ,Rahmenhygie-
neplan gemall § 36 des Infektionsschutzgesetzes fiir
Kindereinrichtungen (Kinderkrippen, -garten, -tages-
statten, auch integrativ, und Kinderhorte)“, Stand: April
2007, und

2. fur Schulen und Schulinternate auf dem ,Rahmenhy-
gieneplan gemal § 36 des Infektionsschutzgesetzes
fur Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, in
denen Kinder und Jugendliche betreut werden®, Stand:
April 2008.

Er soll den Besonderheiten der konkreten Einrichtung Rech-

nung tragen.

(2) Absatz 1 gilt nicht fur Einrichtungen der Kinderta-
gespflege.

(3) Der Hygieneplan kann aus triftigem Grund Ausnah-
men von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung vorsehen.

(4) Die Hygieneplane der Klinik- und Krankenhausschu-
len richten sich nach den Hygieneplanen und Infektions-
schutzregelungen der jeweiligen Klinik oder des jeweiligen
Krankenhauses.

(5) Regelmalig genutzte Oberflachen, Gegenstande
und Raume sind taglich und technisch-mediale Gerate sind
nach jeder Nutzung grindlich zu reinigen.

(6) Samtliche genutzte Ré&umlichkeiten sind taglich
mehrfach durch das vollstandige Offnen der Fenster, so-
weit technisch maoglich, und Tiren grindlich zu lGften. Un-

terrichtsrdume sollen darUber hinaus mindestens einmal
wahrend der Unterrichtsstunde, spatestens 30 Minuten nach
deren Beginn, grindlich geliftet werden. Die Satze 1 und 2
gelten nicht, wenn der Luftaustausch durch eine raumluft-
technische Anlage gesichert ist.

(7) Wer eine der in § 1 Absatz 1 genannten Schulen oder
Einrichtungen betritt, hat sich unverziglich die Hande grind-
lich zu waschen oder mit einem zumindest begrenzt viruzi-
den Mittel zu desinfizieren. Die Schule oder Einrichtung stellt
sicher, dass geeignete Mdglichkeiten zum Handewaschen
und Desinfizieren zuganglich sind. Der Trager der Schule
oder Einrichtung stellt sicher, dass die daflir notwendigen
hygienischen Mittel, insbesondere Handreinigungs- und ein
zumindest begrenzt viruzides Desinfektionsmittel, in hin-
reichender Menge vorgehalten werden. Direkte korperliche
Kontakte sollen vermieden werden. Personen, die sich in der
Schule oder Einrichtung aufhalten, sind auf die Einhaltung
dieser Hygienemalregeln altersgerecht hinzuweisen. Insbe-
sondere sind im Eingangsbereich entsprechende Hinweise
anzubringen.

(8) Zur Kontaktnachverfolgung ist taglich zu dokumen-
tieren,

1. welche Kinder in Kindertageseinrichtungen und Einrich-
tungen der Kindertagespflege betreut wurden,

2. wer diese Kinder betreut hat,

3. welche Personen mit Ausnahme der betreuten Kinder,
des Personals und der Kindertagespflegeperson sich
langer als 10 Minuten in einem Gebaude einer Kinderta-
geseinrichtung oder den Raumlichkeiten einer Einrich-
tung der Kindertagespflege aufgehalten haben,

4. welche Personen mit Ausnahme von Schilerinnen,
Schilern, schulischem Personal und Hortpersonal sich
langer als 10 Minuten in einem Schulgebaude aufgehal-
ten haben und

5. welche Personen mit Ausnahme von Schulerinnen,
Schilern, schulischem Personal und Schulinternatsper-
sonal sich langer als 10 Minuten in einem Schulinternat
aufgehalten haben.

§ 2 der Sachsischen Corona-Notfall-Verordnung gilt ent-

sprechend.

§6

Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten

(1) Soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes
geregelt ist, haben die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Infek-
tionsschutzgesetz-Zustandigkeitsverordnung vom 9. Januar
2019 (SachsGVBI. S. 83), die zuletzt durch die Verordnung
vom 20. Juli 2021 (SachsGVBI. S. 766) geandert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung, zustandigen Behoérden
die Bestimmungen dieser Verordnung umzusetzen. Dabei
ist der Grundsatz der VerhéltnismaRigkeit zu wahren. Sie
koénnen die Ortspolizeibehérden um Vollzugs- und Vollstre-
ckungshilfe ersuchen. Die Zustandigkeiten zum Vollzug der
Arbeitsschutzvorschriften gemaf der Sachsischen Arbeits-
schutzzustandigkeitsverordnung vom 6. Juli 2008 (Sé&chs-
GVBI. S. 416), die zuletzt durch die Verordnung vom 8. Okto-
ber 2019 (SachsGVBI. S. 706) geandert worden ist, bleiben
unberdhrt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-

mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer

1. vorsatzlich entgegen § 4 Absatz 3 Satz 3 oder § 4a Ab-
satz 3 in Verbindung mit § 4 Absatz 3 Satz 3 nicht Still-
schweigen Uber die in einer arztlichen Bescheinigung
enthaltenen Gesundheitsdaten bewahrt oder vorsatzlich
entgegen § 4 Absatz 1 Satz 4 oder § 4a Absatz 2 Satz 2
Nummer 6 nicht Stillschweigen Uber die in einem Impf-
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oder Genesenennachweis enthaltenen Gesundheitsda-

ten bewahrt,

2. fahrlassig oder vorsatzlich

a) entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 das Gelande betritt,
ohne dass eine Ausnahme von der Testpflicht nach
§ 3 Absatz 5 der Sachsischen Corona-Notfall-Ver-
ordnung vorliegt,

b) entgegen § 4 Absatz 1 oder § 4a Absatz 2 keinen
medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder keine
FFP2-Maske oder vergleichbare Atemschutzmaske,
jeweils ohne Ausatemventil, tragt, ohne dass eine
Ausnahme nach § 4 Absatz 2 oder § 4a Absatz 3 in
Verbindung mit § 4 Absatz 2 vorliegt.

Dresden, den 20. November 2021

§7

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 22. November 2021 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Schul- und Kita-Coronaverordnung
vom 19. Oktober 2021 (SachsGVBI. S. 1186), die durch die
Verordnung vom 5. November 2021 (SachsGVBI. S. 1230)
geandert worden ist, aulRer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 12. Dezember
2021 auler Kraft.

Der Staatsminister fir Kultus
Christian Piwarz
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Anlage
(zu § 2 Absatz 4 Satz 2 und zu § 2a Absatz 2 Satz 2)

Gesundheitsversorgung und Pflege

— Arztpraxen

— Krankenhauser

— Apotheken

— Labore

— stationare Einrichtungen fir Pflege, Reha, Eingliederungshilfe
— ambulante Pflegedienste

—  Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal, welches Giberwiegend in und fir die genannten Einrichtungen tatig

ist
Sicherstellung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung
— Berufsfeuerwehr, freiwillige Feuerwehr, sofern Tagesbereitschaft besteht
— Rettungsdienst
— Katastrophenschutz
— Polizeivollzugsdienst
Justizwesen
— Justizvollzug (betriebsnotwendiges Personal)
—  Gerichte
— Staatsanwaltschaften

Bildung und Erziehung

— Personal zur Sicherstellung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen
— stationare und teilstationare Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
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Begriindung
A. Bekanntmachung der Begriindung

Die Begriindung dieser Verordnung wird im Hinblick auf
§ 28a Absatz 5 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes be-
kannt gemacht.

B. Aligemeiner Teil

Mit Erlass der Vierten Verordnung zur Anderung der In-
fektionsschutzgesetz-Zustandigkeitsverordnung vom 8. Juni
2021 (SachsGVBI. S. 594) wurde dem Staatsministerium
fur Kultus die Erméachtigung zum Erlass von Geboten und
Verboten durch Rechtsverordnungen zur Verhinderung der
Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 fur den Be-
reich der Schulen in 6ffentlicher und freier Tragerschaft, der
Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kinderta-
gespflege sowie der nichtakademischen Einrichtungen der
Lehramtsaus- und -fortbildung tbertragen.

Mit dem Erlass dieser Rechtsverordnung wird von der
Ermachtigung Gebrauch gemacht. Die Verordnung lehnt sich
in starkem MafRe an Regelungen der Schul- und Kita-Coro-
naverordnung vom 19. Oktober 2021 (SachsGVBI. S. 1186),
die durch die Verordnung vom 5. November (SachsGVBI.
S. 1230) geandert worden ist, an und fuhrt sie fort. Sie ori-
entiert sich zudem an den vorangehenden Schul- und Kita-
Coronaverordnungen vom 21. September 2021 (SachsGVBI.
S. 871) und vom 24. August 2021 (SachsGVBI. S. 806), den
vorangehenden Schul- und Kitabetriebseinschrankungs-
verordnungen vom 10. Juni 2021 (SachsGVBI. S. 598) und
vom 22. Juni 2021 (SachsGVBI. S. 665), die durch die Ver-
ordnung vom 21. Juli 2021 (SachsGVBI. S. 768) geandert
worden ist, sowie an den zuvor in der Sachsischen Corona-
Schutz-Verordnung vom 26. Mai 2021 (SachsGVBI. S. 538)
enthaltenen Bestimmungen der §§ 23 bis 25.

C. Erfillungsaufwand

Mit der vorliegenden Verordnung werden im Vergleich
zu den vorangegangenen Verordnungen keine grundsatzlich
neuen kostenrelevanten Sachverhalte geschaffen.
D. Besonderer Teil
Zu § 1 (Geltungsbereich)
Zu Absatz 1

Absatz 1 vollzieht den von § 7 Absatz 2 Infektionsschutz-
gesetz-Zustandigkeitsverordnung geschaffenen Ermachti-
gungsbereich fur das Staatsministerium fiir Kultus nach.

Zu Absatz 2

Absatz 2 ordnet fir bestimmte allgemeine Regelungen
der Sachsischen Corona-Notfall-Verordnung die entspre-
chende Geltung im Rahmen der vorliegenden Verordnung
an. Damit werden innerhalb des Freistaates Sachsen ein-
heitliche Grundsatze festgelegt.

Zu § 2 (Regelbetrieb)
Zu Absatz 1

Im Grundsatz wird der Regelbetrieb unter Pandemiebe-
dingungen in allen Schulen, Kindertageseinrichtungen und
Einrichtungen der Kindertagespflege sowie der nichtakade-

mischen Einrichtungen der Lehramtsaus- und -fortbildung im
Freistaat Sachsen ermdglicht.
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Bei der Ausibung des Regelbetriebs in nichtakade-
mischen Einrichtungen der Lehramtsaus- und —fortbildung
muss gegebenenfalls auf die gesamtgesellschaftliche Lage,
insbesondere auf hohe Inzidenzwerte oder auf ein standort-
bezogenes besonderes Infektionsgeschehen angemessen
und verantwortungsvoll reagiert werden. Ist dies erforder-
lich, wird der Regelbetrieb nicht in Form von Prasenzver-
anstaltungen, sondern im digitalen Format umgesetzt. Die
Festlegungen trifft die oberste Schulaufsichtsbehdrde auf
der Grundlage der entsprechenden Sachlage.

Zu Absatz 2

Eine generelle Moglichkeit zur Abmeldung von der Pra-
senzbeschulung ist nunmehr wieder vorgesehen.

Zu Absatz 3

Daruber hinaus besteht die Mdglichkeit der Abwesen-
heit aus anderen Rechtsgriinden, insbesondere nach Maf3-
gabe der Schulbesuchsordnung. Schilerinnen und Schuler
kénnen beispielsweise von der Pflicht zur Teilnahme am
Prasenzunterricht entbunden werden, wenn die Vorlage ei-
ner arztlichen Bescheinigung nachvollziehbar macht, dass
bei der Schilerin oder dem Schiler wegen einer Grunder-
krankung ein erhdhtes Risiko fiir eine COVID-19-Erkrankung
besteht beziehungsweise die Schilerin oder der Schiler bei
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein un-
zumutbar erhdhtes individuelles Risiko fur einen schweren
Verlauf der Krankheit tragt.

Gleichzeitig wird klargestellt, dass die Anordnung haus-
licher Lernzeiten nach MaRRgabe des Schulrechts in solchen
Fallen zulassig bleibt. Hierflr kdnnen unter anderem vom
Freistaat Sachsen zur Verfiigung gestellte Plattformen wie
LernSax verwendet werden. Die von der Prasenzpflicht be-
freiten Schilerinnen und Schiler kommen ihrer Schulpflicht
durch Teilnahme an den zur Verfligung gestellten Angeboten
zum hauslichen Lernen nach.

Bei einer Befreiung von der Teilnahme an der Prasenz-
beschulung nach Absatz 1 besteht hingegen kein Anspruch
auf eine hausliche Beschulung.

Zu Absatz 4

Auch Schulen kénnen von Infektionen mit dem Co-
ronavirus betroffen sein. Absatz 4 eroffnet der obersten
Schulaufsichtsbehdrde mit der sogenannten Hotspotrege-
lung neben den Mdglichkeiten, fur die gesamte Schule oder
einzelne Klassen- oder Jahrgangsstufen voribergehend
den eingeschrankten Regelbetrieb anzuordnen, betroffene
Schulen entweder voribergehend ganz oder teilweise zu
schlieBen oder die Zahl der Schilerinnen und Schiiler in
Prasenzbeschulung voriibergehend durch Ubergang in das
Wechselmodell zu verringern, auch voribergehend eine
mehr als einmalig wochentliche Testung oder vorlberge-
hend eine Ausnahme von dem Wegfall der Pflicht zum Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes anzuordnen, obwohl die
regionalen Inzidenzen gering sind. Die aufgefiihrten Mal3-
nahmen kdnnen zudem miteinander kombiniert und, soweit
dies mdglich ist, auch auf Schulinternate sowie auf Horte
erstreckt werden. Alle Optionen sollen dazu beitragen, die
Zahl an Neuinfektionen zu begrenzen. Dabei reicht eine
vereinzelte Infektion an der Schule aber nicht aus, um die
Voraussetzungen zu erflllen. Die MaBnahmen zielen darauf
ab, ein Infektionsgeschehen mit mehr als einer Infektion zu
bekampfen und weitere Neuansteckungen in diesen Fallen
zu verhindern.
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Das der obersten Schulaufsichtsbehorde in § 2 Absatz 4
eingeraumte Ermessen ist unter Beachtung insbesondere
der in § 28a Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes genann-
ten Kriterien auszuliben. Eine entscheidende Bedeutung
kommt den Umstéanden an der betroffenen Schule ,vor Ort*
zu, da es sich um eine Ermessensentscheidung handelt und
die Ausiibung des Ermessens dem jeweils konkreten Sach-
verhalt gerecht werden muss. Im Vordergrund werden die
Belange der betroffenen Schilerinnen und Schiiler stehen.
Konkrete MaRnahmen werden darauf abzielen, eine wei-
tere auch unkontrollierte Ausbreitung von Infektionen mit
SARS-CoV-2 an den Einrichtungen zu verhindern. Ausge-
gangen wird dabei regelmaRig von einem Uberschreiten des
Infektionsgeschehens uUber Schwellenwerte in Relation zur
Anzahl der Schilerinnen und Schiiler an der Schule. Da-
riber hinaus werden weitere auch raumliche Kriterien und
die bereits ergriffenen Maflnahmen des Gesundheitsamtes
und der Schule in die Abwagungen einbezogen. Zudem
wird — wie bisher — besonders zu berilicksichtigen sein, dass
sogenannte Abschlussklassen eine verlassliche Prasenzbe-
schulung benétigen, um sich bestmdglich auf Abschlusspri-
fungen vorzubereiten. Auch die Belange der Lehrkrafte so-
wie des sonstigen schulischen Personals sind zu gewichten.
Die Ermessensbetatigung der obersten Schulaufsichtsbe-
hoérde unterliegt im Falle rechtlicher Auseinandersetzungen
der gerichtlichen Kontrolle.

Die Vorschrift lehnt sich an eine seinerzeit bewahrte
Regelung aus der Sachsischen Corona-Schutz-Verordnung
vom 27. November 2020 (SachsGVBI. S. 666) an. Sie bietet
der obersten Schulaufsichtsbehdérde ein zusatzliches Instru-
ment der Infektionsbekdmpfung, entbindet die fir den Infek-
tionsschutz zustandigen kommunalen Behoérden ,vor Ort*
aber nicht von ihrer Verantwortung. Alle Infektionsschutz-
maRnahmen mit schulischem Bezug erfordern vielmehr
eine enge Kooperation der beteiligten Akteure (insbeson-
dere Schulen, Horte und andere Kindertageseinrichtungen,
Schulaufsichtsbehdrden, Schultrager sowie Gesundheits-
amter).

Neu aufgenommen wurde die Mdglichkeit, dass Schiile-
rinnen und Schler, deren Personensorgeberechtigte Berufe
der Gesundheitsversorgung und Pflege, zur Sicherstellung
der offentlichen Sicherheit und Ordnung, im Justizwesen so-
wie im Bereich Bildung und Erziehung ausiiben, Anspruch
auf eine Notbetreuung haben. Die einzelnen Berufe sind in
der Anlage zu dieser Verordnung aufgefiihrt. Um die Zu-
gehorigkeit der Personensorgeberechtigten zu einer der
genannten Berufsgruppen Uberprifen zu kénnen, sind die
Einrichtungen befugt, einen entsprechenden Nachweis zu
fordern. Naheres regeln die Trager der Horte in eigener Ver-
antwortung.

Zu Absatz 5

Das grundsatzlich bereits aus dem vergangenen Jahr
bekannte sogenannte Wechselmodell reduziert die Zahl der
zeitgleich anwesenden Schiilerinnen und Schuler und ver-
ringert somit das Infektionsrisiko erheblich. Die zuldssige
Zahl der Schilerinnen und Schiuler, fur die eine zeitgleiche
Prasenzbeschulung in den Unterrichtsraumen stattfinden
kann, berechnet sich anhand der Obergrenzen gemaf der
Sachsischen Klassenbildungsverordnung vom 7. Juli 2017
(SachsGVBI. S. 384) und, soweit dort keine Obergrenze fest-
gelegt ist, aus § 4a Absatz 2 Satz 1 und 2 des Sachsischen
Schulgesetzes (die groften im Freistaat Sachsen aktuell be-
stehenden Klassen umfassen 32, bei halftiger Teilung also
16 Schilerinnen und Schiiler).

Zu § 2a (Betriebseinschriankungen in Schulen der
Primarstufe und in Kindertageseinrichtungen)

In Reaktion auf die gehauften befristeten SchlieBungen
von Schulen der Primarstufe und die steigenden Personal-
ausfalle in Kindertageseinrichtungen aufgrund des Auftre-
tens von Infektionen mit SARS-CoV-2, wird als besondere
InfektionsschutzmaRnahme schrittweise der sogenannte
eingeschrankte Regelbetrieb — ab 22. November 2021 zu-
nachst flr Schulen der Primarstufe im Ermessen der jewei-
ligen Schulen — und ab 29. November 2021 flachendeckend
in Kindertageseinrichtungen und in Schulen der Primarstufe
eingefiihrt. Hiervon werden ausdricklich Einrichtungen der
Kindertagespflege ausgenommen.

Die Trager der Kindertageseinrichtungen konnen ent-
sprechend der personellen Situation vor Ort selbst entschei-
den, ob den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten
Berufsgruppen fir den Fall von Einschrankungen des ver-
traglich vereinbarten Betreuungsumfanges eine vollumfang-
liche Betreuung ihrer Kinder gewahrt werden kann.

Zu § 3 (Zutrittsbeschrankungen)
Zu Absatz 1

Das Mittel der (Schnell-) Tests wird weiterhin als ein
wichtiger Baustein zur Reduzierung des Infektionsrisikos an
Schulen kontinuierlich, systematisch und flachendeckend
eingesetzt.

Testungen sind auch mit Blick auf Kindertageseinrich-
tungen, insbesondere fiir die padagogischen Fachkrafte,
durchzufihren. Es hat sich gezeigt, dass Infektionen inner-
halb des Personals und Infektionen der betreuten Kinder
durch das Personal eine gewisse Gefahrenquelle darstellen,
die es moglichst auszuschalten gilt.

Entsprechendes gilt fiir die nichtakademischen Einrich-
tungen der Lehramtsaus- und -fortbildung. Ein Betrieb ohne
Infektionen soll méglichst gewahrleistet werden.

Es wird weiterhin an den Zutrittsbeschrankungen fest-
gehalten. Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, dass
Schilerinnen und Schiler sowie in Kindertageseinrichtun-
gen betreute Kinder aufgrund ihres Lebensalters aktuell
entweder noch uberhaupt keine Mdglichkeit haben, sich fir
eine Schutzimpfung zu entscheiden, oder diese Moglichkeit
erst seit kurzer Zeit eroffnet ist. Insbesondere diese jungen
Menschen gilt es vor Infektionen méglichst zu schitzen.

Zu berucksichtigen ist zudem, dass in den Schulen
und aufgefuhrten Einrichtungen Tests flr die beschulten
beziehungsweise betreuten Personen sowie das Personal
kostenlos vorgehalten werden, so dass ohne weitere finan-
zielle Aufwendungen fiir die jeweils betroffene Person der
erforderliche Testnachweis erbracht werden kann. Die dort
verwendeten Tests (sog. Spuck- oder Lollytests oder solche
Tests, bei denen nur ein Abstrich im vorderen Nasenbereich
erforderlich ist) sind nicht mit Beeintrachtigungen verbun-
den, die in ihren Wirkungen korperliche Schmerzen hervor-
rufen. Erganzend sind Testnachweise aus Testzentren zu
akzeptieren.

Fur den Zutrittist der Nachweis nur ,dreimal wochentlich®
zu erbringen. Die in § 2 Nummer 7 der COVID-19-Schutz-
maflnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021
(BAnz AT 08.05.2021 V1) enthaltene Formulierung, dass die
zu Grunde liegende Testung maximal 24 Stunden zurick-
liegen darf, bezieht sich nur auf den jeweils vorzulegenden
Testnachweis (zum Beispiel aus einem Testzentrum).
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Zum Bringen und Abholen sowohl in Schulen als auch
in Kindertageseinrichtungen ist ein negativer Testnachweis
von den begleitenden Personen (zum Beispiel Eltern) nicht
vorzulegen. Ohne negativen Testnachweis kann auch das
jeweilige Gebaude betreten werden. Dies rechtfertigt sich
durch den nur kurzzeitigen Aufenthalt. Hierunter ist ein Auf-
enthalt von maximal 10 Minuten zu verstehen und kein lan-
gerfristiges Verweilen.

Kinder in Kinderkrippen und Kindergarten werden in
die Regelung zum Testnachweis nicht einbezogen (Satz 2
Nummer 5), da nach derzeitigem Erkenntnisstand Kinder
ein umso geringeres Infektions- und Verlaufsrisiko tragen,
je junger sie sind.

Genesene und geimpfte Personen sind zwar von der
Zutrittsbeschrankung ausgenommen, vergleiche den Ver-
weis in § 1 Absatz 2 auf die Bestimmungen der Sachsischen
Corona-Notfall-Verordnung mit den Ausnahmen von der
Testpflicht. Inzwischen ist jedoch durch Studien belegt, dass
die Wirkung der Corona-Impfstoffe sowie die Immunisierung
durch Erkrankung mit der Zeit abnimmt und Infektionen mit
SARS-CoV-2 nicht ganzlich auszuschlieRen sind. Daher
empfiehlt der neu eingefiigte Satz 3 Geimpften und Genese-
nen, durch einen Test sicherzustellen, dass keine Infektion
mit SARS-CoV-2 vorliegt.

Satz 4 verlangt fur Nutzungen und Zusammenkuinfte
die Einhaltung bestimmter Hygieneregeln. Eine Reinigung
muss, wenn Sportanlagen zum Beispiel nach dem Unterricht
durch verschiedene Vereine genutzt werden, nicht zwischen
den einzelnen Nutzungen durch die Vereine durchgefiihrt
werden. Es ist lediglich sicherzustellen, dass vor der nachs-
ten Nutzung durch die Schule eine Reinigung stattgefunden
hat. Ist von der Schule ein Reinigungsunternehmen mit einer
taglichen Reinigung beauftragt, die nach der Nutzung durch
Externe stattfindet, ist dies ausreichend.

Zu Absatz 1a

Die Festlegung, dass im Eingangsbereich des Gelandes
auf das Zutrittsverbot nach Absatz 1 Satz 1 hinzuweisen
ist, wurde aus der Schul- und Kita-Coronaverordnung vom
24. August 2021 (SachsGVBI. S. 806) Ubernommen; dort
war sie lediglich an anderer Stelle, namlich in § 3 Absatz 1
Satz 4, geregelt.

Zu Absatz 1b

Die Festlegung, dass der Testnachweis nach Absatz 1
Satz 1 beim ersten Zutritt zum Gelande nach dem Wochen-
ende erbracht werden soll, wurde aus der Schul- und Kita-
Coronaverordnung vom 21. September 2021 (SachsGVBI.
S. 871) Ubernommen; dort war sie an anderer Stelle, namlich
in § 3 Absatz 1b Satz 2, geregelt. In Satz 2 findet sich nun
zusatzlich der klarstellende Hinweis, dass der Testnachweis
nach Absatz 1 Satz 1 bei der Anreise in Schulinternaten am
Wochenende bereits beim ersten Zutritt zum Gelédnde am
Wochenende zu erbringen ist. Hierdurch soll das Einschlep-
pen von Infektionen mit SARS-CoV-2 von Rickkehrern in
das Schulinternat (insbesondere Rickkehr von der Heim-
fahrt Ubers Wochenende oder aus den Ferien) moglichst
frihzeitig erkannt und verhindert werden.

Zu Absatz 2

Die Schulen und die genannten Einrichtungen sind zur
Erfassung und Dokumentation insbesondere der Ergebnisse
von Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 befugt. Die
Dokumentation wird geldscht oder vernichtet, wenn sie zum
Zwecke der Kontrolle der Voraussetzungen nach Absatz
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Satz 1 nicht mehr benétigt wird. Zulassig bleibt aber auch in
diesem Fall die rein statistische Erfassung und Auswertung
der Nachweise und Testergebnisse.

Neben einer Befugnis zur Meldung positiver Testergeb-
nisse an das Gesundheitsamt wird auch eine Abfrage zum
vollstandigen Impfschutz des Personals der Schule oder der
genannten Einrichtungen ermdglicht. Dadurch werden diese
in die Lage versetzt, den Hygieneplan nach § 5 Absatz 1 den
aktuellen Gegebenheiten anzupassen; zudem wird, auch fur
die beschaffenden staatlichen Stellen, die Planung verein-
facht, in welcher Weise und in welchem Umfang weiterhin
Testungen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 auf dem
Gelande der Schulen beziehungsweise genannten Einrich-
tungen zu organisieren sind.

Der neu eingefliigte Satz 6 ermdglicht es der Schule
personenbezogen zu erfassen und zu dokumentieren, an
welchem Tag die Einsichtnahme in den jeweiligen Impf- oder
Genesenennachweis zur Nachweisfihrung gewahrt wurde.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift enthalt aus Griinden des Infektionsschut-
zes Zugangsbeschrankungen zu Schulen und den in Bezug
genommenen Einrichtungen.

Eine Verpflichtung zur Absonderung gemafl Satz 1
Nummer 2 ergibt sich im Freistaat Sachsen aus Allgemein-
verfigungen der Landkreise und Kreisfreien Stadte zur
Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachts-
personen und von positiv auf das Coronavirus getesteten
Personen (zu Beispielen siehe Begriindung zu § 3 Absatz 3
der Schul- und Kitabetriebseinschrankungsverordnung vom
22. Juni 2021 [SachsGVBI. S. 665, 672]).

Zu Absatz 4
Auf die Begrindung zu Absatz 3 wird verwiesen.
Zu Absatz 5

Im Anschluss an die vormalige, inzwischen aufgeho-
bene Allgemeinverfigung zur Regelung des Betriebs von
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und
Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekampfung
der SARS-CoV-2-Pandemie des Sachsischen Staatsminis-
teriums flr Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
vom 13. August 2020, Az.: 15-5422/4 (SachsABI. S. 998),
zuletzt gedndert durch Allgemeinverfiigung vom 26. Januar
2021 (SachsABI. S. 127), nimmt die Regelung solche Per-
sonen von Zugangsbeschrankungen aus, die nachweislich
nicht mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind oder
die glaubhaft machen, dass ihre Krankheitssymptome auf
anderen Ursachen beruhen. Auch die Sachsische Corona-
Schutz-Verordnung vom 26. Mai 2021 (SachsGVBI. S. 538)
enthielt in § 23 Absatz 11 eine entsprechende Bestimmung.

Zu § 4 (Mund-Nasen-Bedeckung)
Zu Absatz 1

Die Vorschrift flhrt die im vergangenen Jahr bewahrte,
differenzierte Regelung zur sogenannten Pflicht zum Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung weitgehend fort und
erweitert diese auf die nichtakademischen Einrichtungen
der Lehramtsaus- und -fortbildung (Satz 1 Nummer 5) so-
wie auch auf einige weitere Sachverhalte (Satz 1 Nummer 3
Buchstaben a bis I, Satz 1 Nummer 4). Der Infektionsschutz
wird dadurch erhoht, dass nicht lediglich das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung, sondern eines medizinischen
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Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske) oder FFP2-Maske oder
vergleichbaren Atemschutzmaske vorgeschrieben wird.

Zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung beim Sport (Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe h) ist anzumerken, dass in Umkleiderdumen eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, da Umkleideraume
oftmals klein und schlecht beliftet sind.

Satz 2 erdffnet die Moglichkeit auf die Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung zu verzichten, wenn gewahr-
leistet ist, dass ausschlieRlich Personen anwesend sind,
welche einen Impf- oder Genesenennachweis zur Kontrolle
vorlegen. Aus Grinden der Notwendigkeit der Verhaltnisma-
Rigkeit belastender Eingriffe liegt es nahe, Infektionsschutz-
mafRnahmen aufzuheben (hier: Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung), wenn alle anwesenden Personen
durch ihre Immunisierung Uber einen ausreichenden Schutz
gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 verfligen. Unabding-
bar ist hierbei die Kontrolle durch Einsichtnahme in den Impf-
oder Genesenennachweis. Satz 3 enthalt die Vorgabe, dass
bei Einsichtnahme in einen Impf- oder Genesenennachweis
Stillschweigen Uber die enthaltenen Gesundheitsdaten zu
bewahren ist und gewahrleistet dadurch den Datenschutz im
Rahmen der KontrollmafRnahme.

Es wird jedoch empfohlen, auch beim Entfallen der
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin
eine Maske zu tragen (Satz 4). Gleichzeitig ist zu beachten,
dass beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung regelma-
Rige Pausen eingelegt werden sollten. Insbesondere auf dem
Weg zur Schule (im Freien) und dem Heimweg (im Freien)
sowie dem Pausenhof sollte die Maske abgesetzt werden,
wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Zu Absatz 1a

Die Vorschrift stellt Lehramtsstudierende, die an Prak-
tika in Schulen teilnehmen, dem schulischen Personal mit
Blick auf die Maskenpflicht gleich.

Zu Absatz 2

Es gelten die allgemeinen und bisher praktizierten Aus-
nahmen von der Maskenpflicht. Dies gilt insbesondere fir
den Kontakt mit hérgeschadigten Menschen, die auf das Le-
sen von Lippenbewegungen angewiesen sind.

Zu Absatz 3

Die bisherige Regelung entsprach Bestimmungen aus
vorangegangenen Sachsischen Corona-Schutz-Verordnun-
gen, vergleiche zum Beispiel § 24 Absatz 3 der Sachsischen
Corona-Schutz-Verordnung vom 26. Mai 2021 (SachsGVBI.
S. 538). Diese Auffassung hatte sich mittlerweile in der
Rechtsprechung weitgehend durchgesetzt, siehe etwa Be-
schluss des OLG Dresden 6 W 939/20 vom 6. Januar 2021
mit weiteren Nachweisen und unter Berufung auf Vorgaben
der Sachsischen Landesarztekammer.

Nunmehr wird auf das Erfordernis verzichtet, dass die
arztliche Bescheinigung die gesundheitliche Einschrankung
benennt. Ausreichend ist, dass die durch die Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu erwartende Be-
eintrachtigung benannt wird und erkennbar ist, auf welcher
Grundlage die Arztin oder der Arzt zu dieser Einschatzung
gelangt ist. Diese Anforderungen bieten einen Schutz vor
Gefalligkeitsattesten, welche die Akzeptanz und Wirksam-
keit der Tragepflicht untergraben kénnten. Die Begrindungs-
pflichten dienen dem Schutz der betreuten, beschulten und

beschaftigten Personen in den Schulen und in Bezug ge-
nommenen Einrichtungen.

Zu Absatz 4

Damit die Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung nicht immer wieder neu vorgelegt
werden muss, sind die Schulen und in Bezug genommenen
Einrichtungen befugt, die vorgelegte Befreiung aufzubewah-
ren. Das Original darf nur mit Zustimmung des Vorlegenden
aufbewahrt werden. Die Schulen und in Bezug genommenen
Einrichtungen durfen eine Kopie der arztlichen Bescheini-
gung fertigen; der Vorlegende hat dies also zu erméglichen
und zu dulden.

Die Aufbewahrung darf dabei nur so lange dauern, wie
die arztliche Bescheinigung gilt. Zeitlich unbeschrankte arzt-
liche Bescheinigungen durfen jedoch langstens bis Ende
2021 aufbewahrt werden.

Zu § 4a (SchutzmaBnahmen bei schulischen Veranstal-
tungen auBerhalb des Schulgelédndes)

Zu Absatz 1

In Anlehnung an die testabhangige Zutrittsbeschran-
kung in § 3 Absatz 1 Satz 1 steht auch die Teilnahme an
einer Schulfahrt unter dem Vorbehalt, dass dreimal wo-
chentlich im Abstand von zwei Tagen, erstmals bei Beginn
der Schulfahrt, durch einen Test nachgewiesen wird, dass
keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Flr den Zutritt zum
Schulgelande und die Teilnahme an Schulfahrten aul3erhalb
des Schulgelandes gilt somit die gleiche Infektionsschutz-
malnahme.

Zu Absatz 2

Auch wahrend der Teilnahme an Schulfahrten und
sonstigen schulischen Veranstaltungen auBerhalb des
Schulgelandes besteht — in Entsprechung zu § 4 Absatz 1
Satz 1 — die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske. Satz 2 Nummer 1
bis 6 enthalt verschiedene Ausnahmen. So gilt die Pflicht
zum Tragen einer Maske nicht unter freiem Himmel (Num-
mer 1), beim Sport (Nummer 2), wenn der Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten werden kann (Nummer 3) und in
Schlafraumen (Nummer 4).

Nummer 5 enthalt einen Auffangtatbestand, der einen
Verzicht auf die Mund-Nasen-Bedeckung gestattet, wenn
dies aus unabweislichen Griinden erforderlich ist. Hierunter
fallen zum Beispiel die Aufnahme von Speisen und Getran-
ken sowie das Singen oder Musizieren.

Aufgenommen wurde zudem die Moglichkeit, auf die
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu
verzichten, wenn gewahrleistet ist, dass ausschlief3lich
Personen anwesend sind, welche einen Impf- oder Gene-
senennachweis zur Kontrolle vorlegen (Nummer 6). Aus
Griinden der Notwendigkeit der VerhaltnismaRigkeit belas-
tender Eingriffe liegt es nahe, InfektionsschutzmalRnahmen
aufzuheben (hier: Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung), wenn alle anwesenden Personen durch ihre
Immunisierung Uber einen ausreichenden Schutz gegen
eine Infektion mit SARS-CoV-2 verfiigen. Unabdingbar ist
hierbei die Kontrolle durch Einsichtnahme in den Impf- oder
Genesenennachweis. Die Vorgabe, dass bei Einsichtnahme
in einen Impf- oder Genesenennachweis Stillschweigen tber
die enthaltenen Gesundheitsdaten zu bewahren ist, gewahr-
leistet den Datenschutz im Rahmen der KontrollmalRnahme.
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Zu Absatz 3

Es wird auf § 4 Absatz 1a (Gleichstellung von Lehramts-
studierenden mit Lehrern) sowie auf die Vorschriften zur Be-
freiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung durch Vorlage einer arztlichen Bescheinigung und
den Umgang mit diesen Attesten verwiesen (§ 4 Absatz 2
bis 4). Auch bei Schulfahrten und sonstigen Veranstaltun-
gen aulerhalb des Schulgeléandes kann der Bedarf fir eine
Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung aus medizinischen Grinden bestehen.

Zu Absatz 4

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass bei
schulischen Veranstaltungen auRerhalb des Schulgeléandes
auch die Infektionsschutzregelungen der Sachsischen-Co-
rona-Notfall-Verordnung, in der jeweils geltenden Fassung,
zu beachten sind.

Zu Absatz 5

Erganzend wird auf nahere Regelungen zur Durchfuh-
rung von Schulfahrten durch die oberste Schulaufsichtsbe-
hérde verwiesen.

Zu § 5 (Hygieneplan, HygienemaBnahmen und Kontak-
terfassung)

Zu Absatz 1

Ein Hygieneplan war bis Mitte Februar 2021 in der mitt-
lerweile aufgehobenen Allgemeinverfiigung zur Regelung
des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,
von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der
Bekampfung der SARS-CoV-2-Pandemie des Sachsischen
Staatsministeriums fiir Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt vom 13. August 2020, Az.: 15-5422/4 (Sachs-
ABI. S. 998), zuletzt geandert durch Allgemeinverfiigung
vom 26. Januar 2021 (SachsABI. S. 127), geregelt. Er hat
sich als Instrument des Infektionsschutzes bewahrt.

Zu Absatz 2

Wie bisher, ist es fiir Einrichtungen der Kindertages-
pflege aufgrund ihrer Besonderheiten nicht erforderlich, ei-
nen Hygieneplan aufzustellen.

Zu Absatz 3

Auch mit Blick auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung oder eines anderen Mund-Nasen-Schut-
zes kann der Hygieneplan den Besonderheiten der konkre-
ten Einrichtung entsprechen. Zu denken ist etwa an eine
kurzzeitige Ausnahme von der Tragepflicht wahrend des
Einsatzes an Maschinen in berufsbildenden Schulen.

Zu Absatz 4
Die Regelung stellt sicher, dass Kinder und Jugendli-

che in den Klinik- und Krankenhausschulen denselben In-
fektionsschutzregelungen unterliegen wie in den Ulbrigen
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Bereichen des jeweiligen Klinikums beziehungsweise des
jeweiligen Krankenhauses.

Zu Absatz 5

Die Regelung Gbernimmt bewahrte Reinigungsverpflich-
tungen.

Zu Absatz 6

Die Regelung enthaltin Satz 1 und 2 bewahrte Luftungs-
verpflichtungen. Satz 3 normiert im Falle der Nutzung raum-
lufttechnischer Anlagen, die den Luftaustausch sichern,
eine Ausnahme von den in Satz 1 und 2 enthaltenen LUf-
tungsverpflichtungen. Die raumlufttechnische Anlage muss
dem Stand der Technik entsprechen, bestimmungsgemaf
betrieben werden und gesundheitlich zutragliche Atemluft
in ausreichender Menge zufiihren. Dabei soll die betriebene
Anlage insbesondere den (Hygiene-)Anforderungen an
Raumlufttechnische Anlagen entsprechen (siehe Richtlinie
VDI 6022 und Technische Regel fur Arbeitsstatten zur LUif-
tung — ASR 3.6).

Zu Absatz 7

Die Regelung Gbernimmt bewahrte Hygiene- und ihnen
entsprechende Ausstattungsverpflichtungen.

Zu Absatz 8

Die Regelung Ubernimmt bewahrte Dokumentations-
pflichten zur Kontaktnachverfolgung. Insbesondere beruht
die Dauer von zehn Minuten auf Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei
SARS-CoV-2-Infektionen.

Zu § 6 (Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten)
Zu Absatz 1

Nach der Infektionsschutzgesetz-Zustandigkeitsverord-
nung sind die Behdrden des 6ffentlichen Gesundheitsdiens-
tes auf der Ebene der Landkreise und Kreisfreien Stadte
grundsatzlich zustandig fir die Umsetzung des Infektions-
schutzgesetzes.

Auf die Moglichkeit, die Ortspolizeibehdrden in geeigne-
ten Fallen um Vollzugs- und Vollstreckungshilfe zu ersuchen,
wird verwiesen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthalt die notwendigen Tatbestéande der zu
ahndenden Ordnungswidrigkeiten.

Zu § 7 (Inkrafttreten, AuBerkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das In- und AuBerkrafttreten. Die
zeitliche Befristung der Verordnung tragt der Regelung nach
§ 28a Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes Rechnung und
stellt einen zeitlichen Gleichlauf mit der Geltungsdauer der
Sachsischen Corona-Notfall-Verordnung sicher.
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Verordnung
des Sachsischen Staatsministeriums
fur Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
zur Regelung von NotfallmaBnahmen zur Brechung
der vierten Coronavirus SARS-CoV-2-Welle
(Sachsische Corona-Notfall-Verordnung — SachsCoronaNotVO)

Vom 19. November 2021

Auf Grund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28
Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1,
Absatz 3 und Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes vom
20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045), von denen
— § 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 des

Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. | S. 2397) ge-

andert worden ist,

— §28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Ge-
setzes vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587) neu gefasst
worden ist,

— § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes
vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) geandert
worden ist,

— §28aAbsatz 2 Satz 1 und Absatz 6 durch Artikel 1 Num-
mer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. |
S. 2397) eingefugt worden ist,

— § 31 Satz 1 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045),

— § 32 Satz 1 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April
2021 (BGBI. | S. 802) neu gefasst worden ist,

in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Infektionsschutzgesetz-

Zustandigkeitsverordnung vom 9. Januar 2019 (Sachs-

GVBI. S. 83), der zuletzt durch die Verordnung vom 8. Juni

2021 (SachsGVBI. S. 594) neu gefasst worden ist, verordnet

das Staatsministerium fir Soziales und Gesellschaftlichen

Zusammenhalt:

Inhaltsiibersicht

Teil 1
Grundsatze

§ 1 Grundsatz

§ 2  Grundsatze zur Kontakterfassung

§ 3  Grundsatze fur den Impf-, Genesenen- und Testnach-
weis

Teil 2
BasisschutzmalRnahmen

§ 4 Hygienekonzept, Mindestabstand, Test
§ 5 Maskenpflicht

Teil 3

Notfallmalnahmen
§ 6  Zusammenkinfte
§7 Versammlungen
§8 Handel
§ 9 Dienstleistungen
§ 10 Gastronomie
§ 11 Kultur, Freizeit
§ 12 Veranstaltungen, Feste und GroRveranstaltungen
§ 13 Sport
§ 14 Beherbergung und Tourismus
§ 15 Aulerschulische Bildung
§ 16 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens

§ 17 Erfassung und Uberwachung des Impfstatus in Alten-
und Pflegeheimen
§ 18 Kirchen und Religionsgemeinschaften
§ 19 Saisonarbeitskrafte
§ 20 Sachsischer Landtag
Teil 4
Hotspot-Regelung
§ 21 Ausgangssperre
Teil 5
Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften
§ 22 Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten
§ 23 Inkrafttreten, AuRerkrafttreten
Teil 1
Grundsatze
§1
Grundsatz

(1) Die Offnung, Inanspruchnahme und der Betrieb von
Geschaften, Einrichtungen, Unternehmen, Veranstaltungen
und sonstigen Angeboten ist unter Beachtung der nachfol-
genden Vorschriften gestattet. Die Landkreise und Kreis-
freien Stadte kénnen abweichend von dieser Verordnung
weitergehende SchutzmalRnahmen anordnen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht fir den Betrieb der Ein-
richtungen nach § 1 Absatz 1 der Schul- und Kita-Corona-
verordnung vom 20. November 2021 (SachsGVBI. S. 1250).

(3) Die Einhaltung dieser Verordnung ist von den zustan-
digen Behorden insbesondere durch Stichproben zu kont-
rollieren.

(4) Die Landkreise und Kreisfreien Stadte sind verpflich-
tet, ein umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschrank-
tes Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf
bestimmten 6ffentlichen Platzen oder in bestimmten 6ffent-
lich zuganglichen Einrichtungen zu erlassen. Die Abgabe
von alkoholhaltigen Getranken ist dort nur in mitnahmefahi-
gen und verschlossenen Behaltnissen erlaubt.

(5) Der Arbeitgeber hat den Beschaftigten im Fall der
Biroarbeit oder vergleichbaren Tatigkeiten anzubieten,
diese Tatigkeiten in deren Wohnung auszufiihren, wenn
keine zwingenden betriebsbedingten Griinde entgegenste-
hen. Die Beschaftigten haben dieses Angebot anzunehmen,
soweit ihrerseits keine zwingenden Griinde entgegenstehen.

(6) Die Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genese-
nen- oder Testnachweises nach dieser Verordnung gilt nicht
fur Einsatzkrafte der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungs-
dienstes und des Katastrophenschutzes im Einsatz.
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§2

Grundsatze zur Kontakterfassung

(1) Sofern nach dieser Verordnung eine Kontakterfas-
sung erforderlich ist, sollen Veranstalter und Betreiber vor-
rangig digitale Systeme, insbesondere die Corona-Warn-
App, fir die Kontakterfassung einsetzen. Zusatzlich ist eine
analoge Form der Kontakterfassung entsprechend Absatz 2
anzubieten. Die Satze 1 und 2 gelten nicht fiir Berufsgeheim-
nistrager nach § 53 Absatz 1 der Strafprozessordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBI. |
S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
5. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4607) geandert worden ist, den
Bereich von Grof3- und Einzelhandelsgeschaften, Laden und
Verkaufssténden sowie bei Lieferung und Abholung von mit-
nahmefahigen Speisen und Getranken.

(2) Sofern die Kontakterfassung nicht digital erfolgt, sind
1. eine analoge Erhebung von Kontaktdaten der Besuche-

rin oder des Besuchers und
2. eine barrierefreie Datenerhebung
vorzusehen. Zu diesem Zweck sind folgende personenbe-
zogene Daten zu verarbeiten: Name, Telefonnummer oder
E-Mail-Adresse und Anschrift der Besucherinnen und Be-
sucher sowie Zeitraum und Ort des Besuchs. Es ist sicher-
zustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten
durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dirfen nur
zum Zweck der Kontaktnachverfolgung verarbeitet werden.
Die Verarbeitung zu anderen Zwecken als der Kontaktnach-
verfolgung ist unzuldssig. Die Daten sind unverziiglich zu
I6schen oder zu vernichten, sobald sie fir die Kontaktnach-
verfolgung nicht mehr bendtigt werden, spatestens nach vier
Wochen.

(3) Gerichte und Behdrden sind zur Kontakterfassung
von Besucherinnen und Besuchern verpflichtet.

§3
Grundsatze fiir den Impf-, Genesenen-
und Testnachweis

(1) Fur die Nachweise und Testpflichten gilt Folgendes:

1. Fur den Impfnachweis findet die Regelung in § 2 Num-
mer 3 der COVID-19-Schutzmaflnahmen-Ausnahmen-
verordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1)
Anwendung.

2. Furden Genesenennachweis findet die Regelung in § 2
Nummer 5 der COVID-19-SchutzmalRnahmen-Ausnah-
menverordnung Anwendung.

3. Besteht nach oder aufgrund dieser Verordnung eine
Testpflicht oder ist das Nichtvorliegen einer Infektion mit
SARS-CoV-2 nachzuweisen, findet § 2 Nummer 7 der
COVID-19-SchutzmaRnahmen-Ausnahmenverordnung
Anwendung.

(2) Der Impf- oder Genesenennachweis kann durch ei-
nen Testnachweis ersetzt werden, wenn
1. die verpflichtete Person das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat oder
2. fir die verpflichtete Person aus gesundheitlichen Griin-
den keine Impfempfehlung der Standigen Impfkommis-
sion (STIKO) ausgesprochen wurde.
Fir den Nachweis nach Satz 1 Nummer 2 ist eine arztliche
Bescheinigung vorzulegen. In dieser Bescheinigung ist auch
anzugeben, wann die gesundheitlichen Grinde voraussicht-
lich entfallen. Satz 1 gilt auch fir den Zeitraum von acht
Wochen nach dem Wegfall des Grundes fiir die fehlende
Impfung nach Satz 1 Nummer 1 und 2.
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(3) Wenn nach oder aufgrund dieser Verordnung ein
Testnachweis gefordert wird, gilt, dass dessen Vornahme
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Angeboten und
Leistungen nicht langer als 24 Stunden zurlickliegen darf,
es sei denn, in dieser Verordnung ist etwas anderes gere-
gelt. Abweichend von Satz 1 gilt bei einem Test, der auf der
sogenannten Polymerase-Kettenreaktion beruht und die
Erbsubstanz des Virus in der Probe im Labor nachweisen
kann (PCR-Test), dass dessen Vornahme nicht langer als 48
Stunden zuriickliegen darf.

(4) Ein Testnachweis ist nicht erforderlich fur Schilerin-
nen und Schiler, die einer Testpflicht nach der Schul- und
Kita-Coronaverordnung unterliegen.

(5) Die Testpflichten gelten nicht fiir Personen
1. bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres oder die, die

noch nicht eingeschult wurden, oder
2. die nachweisen,

a) dass sie Uber einen vollstandigen Impfschutz gegen

SARS-CoV-2 verfuigen oder
b) dass sie von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen
sind.

Ein vollstandiger Impfschutz liegt vor, wenn die zugrundelie-
gende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-
Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse https://www.
pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffe erfolgt ist,
und aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut veréffentlichten An-
zahl von Impfstoffdosen, die fur eine vollstandige Schutzwir-
kung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforder-
lichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind.
Als genesen gelten diejenigen Personen, die ein mindestens
28 Tage sowie maximal sechs Monate zurlickliegendes po-
sitives PCR-Testergebnis oder eine arztliche Bescheinigung,
die auf einem PCR-Test beruht, nachweisen kénnen. Satz 1
Nummer 2 gilt nicht fir Personen, die mindestens ein Symp-
tom (Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen,
Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) zeigen, das
auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hinweist.

(6) Besteht nach dieser Verordnung die Verpflichtung,
einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorzulegen,
sind die Besucherinnen und Besucher sowie Kundinnen und
Kunden der jeweiligen Einrichtung vor dem Zugang oder der
Inanspruchnahme verpflichtet, einen solchen Nachweis zu
fuhren. Zur Nachweisfihrung gentgt die Gewahrung der
Einsichtnahme in die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise
gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original.

Teil 2
BasisschutzmaBnahmen

§4
Hygienekonzept, Mindestabstand, Test

(1) Die Offnung, Inanspruchnahme und der Betrieb von
Geschaften, Einrichtungen, Unternehmen, Veranstaltungen
und sonstigen Angeboten ist unter Einhaltung eines schriftli-
chen Hygienekonzepts zulassig. Dabei sind die Anforderun-
gen des Infektionsschutzes zu berilicksichtigen, insbeson-
dere die Schutzvorschriften gemaf der Allgemeinverfliigung
des Staatsministeriums fir Soziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Ver-
hinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019
(COVID-19). Die zustandige Behorde kann das Hygienekon-
zept und seine Einhaltung uberprufen.

(2) Es besteht die Pflicht zur Einhaltung eines Min-
destabstands von 1,5 Metern im o6ffentlichen Raum zu an-
deren Personen im Rahmen der Kontaktbeschrankung. In
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den Hygienekonzepten soll diese dringende Empfehlung
berlcksichtigt werden. Durch die Allgemeinverfliigung des
Staatsministeriums fir Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Ver-
hinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019
(COVID-19) kann ein Mindestabstand fiur Gastronomiebe-
triebe festgelegt werden.

(3) Beschaftigte in stationaren und teilstationaren Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in Angeboten
nach §§ 11 bis 13, 14 und § 16 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch — Kinder und Jugendhilfe — in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. | S. 2022),
das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 5. Oktober
2021 (BGBI. | S. 4607) geandert worden ist, sind verpflichtet,
zweimal wochentlich einen Test dem Arbeitgeber vorzuwei-
sen.

§5
Maskenpflicht

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung soll getragen werden,
wenn sich Menschen im 6ffentlichen Raum unter freiem Him-
mel begegnen, ohne dass der empfohlene Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten wird, soweit in dieser Verord-
nung nichts anderes geregelt ist.

(2) Fur das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, ei-
nes medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (sogenannte
OP-Maske), einer FFP2-Maske oder vergleichbaren Atem-
schutzmaske (Maskenpflicht) gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen
Mund-Nasen-Schutzes wird auch mit dem Tragen einer
FFP2-Maske oder vergleichbaren Atemschutzmaske er-
fullt, FFP2-Masken und vergleichbare Atemschutzmas-
ken sind jeweils nur ohne Ausatemventil zulassig.

2. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von
der Maskenpflicht befreit.

3. Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske oder
vergleichbarer Atemschutzmaske gilt fir Kinder zwi-
schen der Vollendung des 6. und 14. Lebensjahres mit
der MalRgabe, dass sie nur einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz tragen missen.

4. Personen, die glaubhaft machen kénnen, dass ihnen
das Tragen der vorgeschriebenen Maske aufgrund einer
Behinderung oder aus gesundheitlichen Griinden nicht
moglich oder unzumutbar ist, sind von der Tragever-
pflichtung befreit; insoweit kann ihnen aus infektions-
schutzrechtlichen Griinden die Nutzung einschlagiger
Angebote und der Aufenthalt in einschlagigen Einrich-
tungen nicht versagt werden; arbeitsschutzrechtliche
Vorgaben, die bei einer Befreiung von der Pflicht zum
Tragen einer Maske dazu fihren, dass eine Beschafti-
gung nicht zulassig ist, bleiben unberihrt; die Glaub-
haftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Griinden
insbesondere durch eine arztliche Bescheinigung im
Original, dass aufgrund einer gesundheitlichen Beein-
trachtigung, einer chronischen Erkrankung oder einer
Behinderung keine Maske getragen werden kann.

5. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung oder
Maske ist zulassig, solange es zu Identifikationszwe-
cken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Horbe-
hinderung erforderlich ist.

6. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind ferner:

a) Personen, die sich sportlich betatigen,

b) Personen, denendas Rederechtbeieiner Versamm-

lung im Sinne des Sachsischen Versammlungsge-
setzes vom 25. Januar 2012 (SachsGVBI. S. 54),
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom

11. Mai 2019 (SachsGVBI. S. 358) gedndert worden
ist und bei Zusammenkdinften erteilt wird,

c) Personen, die bei Zusammenkiinften von Glau-
bensgemeinschaften vortragen,

d) Personen, die sich im Badebereich von Schwimm-
badern oder in Saunen aufhalten.

7. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung oder
Maske ist zulassig, wenn dies aus sonstigen unabweis-
baren Griinden erforderlich ist.

(3) Eine Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen

Mund-Nasen-Schutzes besteht

1. in geschlossenen Raumen von Einrichtungen, Betrie-
ben, Laden, Angeboten, Behérden und Gerichten, so-
fern es sich um 6ffentlich zugéangliche Verkehrsflachen
handelt,

2. bei der Schulerbeférderung,

3. fur das Kontroll- und Servicepersonal im offentlichen
Personennah- und -fernverkehr,

4. fur Handwerker und Dienstleister in und vor den Raum-
lichkeiten der Auftraggeber, sofern dort andere Perso-
nen anwesend sind,

5. Dbei koérpernahen Dienstleistungen,

6. flrdie Beschaftigten bei ambulanten Pflegediensten so-
wie der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung
im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmun-
gen,

7. fir die Beschaftigten im Rahmen der arbeitsschutz-
rechtlichen Bestimmungen sowie fiir die Besucherin-
nen und Besucher in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1
Nummer 2 des Infektionsschutzgesetzes,

8. bei Sitzungen und Veranstaltungen nach § 6 Absatz 2.

Satz 1 gilt nicht fir den polizeilichen Einsatz und die Selbst-

verteidigungsaus- und -fortbildung, den Einsatz der Feuer-

wehren, des Rettungsdienstes des Katastrophenschutzes
und der Sicherheitskrafte in den Gerichten und Staatsan-
waltschaften und deren Einsatzaus- und -fortbildung sowie in
den Behandlungsraumen, soweit die Behandlung dies nicht
zulasst, und Patientenzimmern der Gesundheitseinrichtun-
gen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes
und fiir Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen
nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgeset-
zes. Einrichtungen nach § 15 Absatz 4 sowie die fir sie
zustandige Prifungsbehdrde kdonnen Unterrichtende, Be-
teiligte einer Prufung oder Lernende am eigenen Platz von
der Maskenpflicht befreien soweit der Mindestabstand von

1,5 Metern eingehalten wird. In Gerichten kann der Vorsit-

zende die Verfahrensbeteiligten von der Trageverpflichtung

im Gerichtssaal wahrend einer Anhérung oder Verhandlung

entbinden.

(4) Eine Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken
oder vergleichbaren Atemschutzmasken besteht

1. bei der Beférderung von Personen im offentlichen
Personennah- oder -fernverkehr einschlieRlich der
entgeltlichen oder geschaftsmaligen Beférderung von
Personen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und der Be-
férderung zwischen dem Wohnort oder der Wohnstatte
und Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen,
pflegebedirftigen Menschen und Patienten zu deren
Behandlung, fiir Fahrgaste sowohl wahrend der Befor-
derung als auch wahrend des Aufenthalts in einer zu
dem jeweiligen Verkehr gehdérenden Einrichtung,

2. fur die Beschaftigten ambulanter Pflegedienste sowie
der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung bei
der Auslibung der Pflege und Behandlung im Rahmen
der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen,

3. fir die Beschaftigten in Einrichtungen nach § 36 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgesetzes bei der
Auslbung der Pflege und Betreuung im Rahmen der
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen,
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4. fur die Besucherinnen und Besucher der Einrichtungen
nach Nummer 2 und 3, wenn der Mindestabstand von
1,5 Metern nicht eingehalten wird.

Teil 3
NotfallmaBnahmen

§6

Zusammenkiinfte

(1) Private Zusammenkdnfte im 6ffentlichen oder priva-
ten Raum sind nur gestattet

1. den Angehdrigen eines Hausstands, in Begleitung der
Partnerin oder des Partners und von Personen, fir die
ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht,

2. mit einer weiteren Person.

Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sowie per-

sonliche Assistenten der Menschen mit Behinderungen blei-

ben unbericksichtigt. Geimpfte oder genesene Personen
werden bei der Ermittlung der Personenzahl nicht mitge-
zahlt. Satz 1 gilt nicht

1. bei MaRnahmen der Schulbegleitung in hduslicher Lern-
zeit,

2. bei Angeboten nach §§ 11 bis 14, 16, 19, 20, 27 bis 35a,
41, 42, 42a des Achten Buches Sozialgesetzbuch,

3. bei therapeutischen Angeboten in stationaren und teil-
stationaren Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 und 3 des Infektionsschutzgesetzes,

4. inheilpadagogischen Kindertageseinrichtungen und an-
deren teilstationaren und stationaren Einrichtungen und
Angeboten der Eingliederungshilfe unter Beachtung der
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und

5. in Einrichtungen nach § 16.

(2) Sitzungen von Gremien und Parteien sind untersagt
mit Ausnahme von zwingend gesetzlich vorgeschriebenen
Sitzungen, die aus rechtlichen oder tatsachlichen Griinden
nicht online durchgefiihrt werden kdnnen. Fir die Teilnahme
an zulassigen Sitzungen nach Satz 1 und fur dienstliche Ver-
anstaltungen sowie den Rechts- und Geschéaftsverkehr von
und mit staatlichen Stellen gilt die Pflicht zur Vorlage eines
Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und zur Kontrolle
der jeweiligen Nachweise durch den Verantwortlichen.

§7

Versammlungen

(1) Versammlungen im Sinne des Séachsischen Ver-
sammlungsgesetzes sind ausschlieBlich ortsfest zulassig
und auf eine Teilnehmerzahl von maximal 10 Personen be-
grenzt.

(2) Im Einzelfall kénnen Ausnahmen bewilligt werden,
wenn dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar
ist.

(3) Das Sachsische Versammlungsgesetz bleibt im Ub-
rigen unberihrt.

§8
Handel

(1) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder
Genesenennachweises und zur Kontrolle der jeweiligen
Nachweise durch den Betreiber fiir den Zugang zu Einzel-
und GroRhandelsgeschéften. Zuldssig ist die Offnung fiir Pu-
blikumsverkehr taglich zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr.
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(2) Absatz 1 gilt nicht fir den Zugang zu Lebensmittel-
handel, Tierbedarf, Getrankemarkte, Apotheken, Drogerien,
Sanitatshauser, Babyfachmarkte, Orthopadieschuhtechni-
ker, Optiker, Horgerateakustiker, Ladengeschéfte des Zei-
tungsverkaufs, Tankstellen und GroRBhandel fir Gewerbe-
treibende.

(3) In Grof3- und Einzelhandelsgeschaften sowie Laden
mit einer Verkaufsflache von bis zu 800gm darf sich nicht
mehr als ein Kunde pro zehngm Verkaufsflache aufhalten.
Bei Grofl3- und Einzelhandelsgeschaften sowie Laden mit
einer Verkaufsflache von mehr als 800gm darf sich insge-
samt auf einer Flache von 800gm hdchstens ein Kunde pro
zehngm Verkaufsflache und auf der 800 gm Ubersteigenden
Flache hochstens ein Kunde pro 20gm Verkaufsflache auf-
halten. Fir Einkaufszentren ist fir die Berechnung nach den
Satzen 1 und 2 die jeweilige Gesamtverkaufsflache anzu-
setzen. Durch ein mit eigenem oder beauftragtem Personal
abgesichertes Einlassmanagement missen Einkaufszent-
ren und Geschéfte verhindern, dass es im Innenbereich von
Einkaufspassagen oder Einkaufszentren zu Schlangenbil-
dungen kommt. Die zulassige Hochstkundenzahl, welche
gleichzeitig anwesend sein darf, ist im Eingangsbereich
sichtbar auszuweisen.

(4) Die Abholung vorbestellter Ware ist ohne die zeitliche
Einschrankung des Absatz 1 Satz 1 zulassig (click & collect).

§9

Dienstleistungen

(1) Die Ausubung und die Inanspruchnahme von kor-
pernahen Dienstleistungen, die nicht medizinischen, thera-
peutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken
dienen, sind untersagt. Bei der Inanspruchnahme von zulas-
sigen korpernahen Dienstleistungen, besteht die die Pflicht
zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachwei-
ses und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den
Dienstleister.

(2) Absatz 1 gilt nicht fir Friseur- und Bartpflegedienst-
leistungen. Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder
Genesenennachweises fir Kundinnen und Kunden und zur
Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Dienstleister.

(3) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder
Genesenennachweises flir die Schilerinnen und Schdler,
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber
und zur Kontakterfassung in Fahrschulen, Bootsschulen,
Flugschulen und vergleichbaren Einrichtungen und Angebo-
ten. Fur Unterrichtende besteht abweichend von Satz 1 die
Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weis.

(4) Die Offnung von Reisebiiros, Versicherungsagentu-
ren, Vermogensberatungsbiiros, Unternehmensberatungs-
blros, Finanzdienstleistungsbiros mit Ausnahme der Ban-
ken und Sparkassen, fur Publikumsverkehr ist untersagt.

(5) Prostitution ist untersagt.

§10
Gastronomie

(1) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder
Genesenennachweises, zur Kontrolle der jeweiligen Nach-
weise durch den Betreiber oder Veranstalter und zur Kon-
takterfassung fur den Zugang zu Gastronomiebetrieben. Zu-
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lassig ist die Offnung fiir Publikumsverkehr taglich zwischen
06:00 Uhr und 20:00 Uhr.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt nicht fir:

1. Angebote, die fur die Versorgung obdachloser Men-
schen erforderlich sind,

2. Angebote zur Bewirtung von Fernbusfahrerinnen und
Fernbusfahrern sowie Fernfahrerinnen und Fernfahrern,
die beruflich bedingt Waren oder Guter auf der Stralle
befordern und dies jeweils durch eine Arbeitgeberbe-
scheinigung nachweisen kénnen,

3. nichtoffentliche Personalrestaurants,
Mensen,

4. Lieferangebote und Abholung von mitnahmefahigen
Speisen und Getrédnken ohne die zeitliche Einschran-
kung des Absatz 1 Satz 2,

5. Bewirtung von Gasten in Beherbergungsbetrieben.

Kantinen und

§ 11

Kultur, Freizeit

(1) Die Offnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen,
Diskotheken, Clubs und Bars flr Publikumsverkehr ist unter-
sagt. Dies gilt nicht fur Bibliotheken und AuRenbereiche von
zoologischen Garten und Tierparks. Fir den Zugang zu den
in Satz 2 genannten Einrichtungen besteht die Pflicht zur
Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt auch fur Proben von Laien und
Amateuren.

(3) Die Offnung von B&adern und Saunen aller Art sowie
Solarien fiir Publikumsverkehr ist untersagt. Die Offnung von
Badern und Saunen aller Art ist fir rehabilitations- und medi-
zinische Zwecke, die berufsbedingte praktische Ausbildung
und Prufung, die schulische Nutzung zum Schulschwimmen,
die Aus- und Fortbildung von Lehrkraften zum Nachweis der
Rettungsfahigkeit sowie die Ausliibung von Sport nach § 13
zuldssig. Bei der Inanspruchnahme von zuldssig ge6ffneten
Einrichtungen nach Satz 2 besteht die Pflicht zur Vorlage
eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und zur Kon-
trolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber.

(4) Die Offnung von Spielhallen, Spielbanken, Wettan-
nahmestellen und &hnlichen Einrichtungen fir Publikums-
verkehr ist untersagt.

§12
Veranstaltungen, Feste und GroRveranstaltungen

Grofdveranstaltungen, Veranstaltungen und Feste ins-
besondere Messen, landestypische Veranstaltungen und
Weihnachtsmarkte sind untersagt.

§13
Sport

(1) Die Offnung von Anlagen und Einrichtungen des
Sportbetriebs, Fitnessstudios und ahnliche Einrichtungen
fir Publikumsverkehr ist untersagt.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Offnung zuléssig fiir
die Auslibung von Sport im Rahmen von Dienstsport, sport-
wissenschaftlichen Studiengangen, der vertieften sport-
lichen Ausbildung, Schwimmkursen sowie fur Leistungs-
sportlerinnen und -sportler der Bundes- und Landeskader,
lizenzierte Profisportlerinnen und -sportler, Berufssportlerin-

nen und -sportler und Nachwuchssportlerinnen und -sport-
ler, die in einem Nachwuchsleistungszentrum der professio-
nellen Teamsportarten trainieren. Es besteht die Pflicht zur
Vorlage eines Impf- oder Genesenen- oder Testnachweises,
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber
und zur Kontakterfassung.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Offnung zuléssig fiir
Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Fiur Anlei-
tungspersonal gilt Absatz 2 Satz 2.

(4) Absatz 1 gilt nicht fir medizinisch notwendige Be-
handlungen. Bei der Inanspruchnahme von zulassig geoff-
neten Einrichtungen nach Absatz 1 besteht die Pflicht zur
Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber.

(5) Absatz 1 gilt nicht fur die schulische Nutzung fur den
Schulsport.

§ 14
Beherbergung und Tourismus

(1) Die Durchfiihrung, Offnung oder Uberlassung zu tou-

ristischen Zwecken von

1. kommerziellen und gewerblichen Reisen,

2. Bus- und Bahnfahrten, auch im Gelegenheits- sowie Li-
nienverkehr,

3. Beherbergungen,

4. Camping- und Caravaningplatzen fir Publikumsverkehr
und

5. Ferienwohnungen

ist untersagt.

(2) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder
Genesenen- oder Testnachweises, zur Kontrolle der jewei-
ligen Nachweise durch den Betreiber und zur Kontakterfas-
sung flr den Zugang zu Einrichtungen nach Absatz 1 Num-
mer 3 bis 5 bei nicht-touristischer Beherbergung.

§ 15
AuBerschulische Bildung

(1) Die Offnung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsein-
richtungen und Erwachsenenbildung, ahnlichen Einrichtun-
gen sowie Volkshochschulen, Kunst-, Musik- und Tanzschu-
len ist untersagt.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist der vorbereitende Un-
terricht in Kunst-, Musik- und Tanzschulen fir Personen, die
vor einer fur die weitere Ausbildung ausschlaggebenden
Prifung stehen, im kommenden Jahr ein Studium aufneh-
men oder die an internationalen oder nationalen Wettbewer-
ben teilnehmen werden, zuléssig. Fur die in Satz 1 genann-
ten Personen und Anleitungspersonal besteht die Pflicht zur
Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber.

(3) Absatz 1 gilt nicht fur Angebote fur Kinder und Ju-
gendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. In die-
sem Fall besteht fur Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie
Betreuerinnen und Betreuer sowie Anleitungspersonal die
Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weises zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den
Betreiber und zur Kontakterfassung.

(4) Absatz 1 gilt nicht fir Hochschulen, Ausbildungsein-

richtungen in staatlicher Tragerschaft und die Berufsakade-
mie Sachsen und unaufschiebbare berufliche oder sicher-
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heitsrelevante oder pandemiebedingte Lehrveranstaltungen
und Prufungen. Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines
Impf-, Genesenen- oder Testnachweises zur Kontrolle der
jeweiligen Nachweise gegenlber dem Betreiber und zur
Kontakterfassung.

(5) Die in Absatz 2 bis 4 genannten Einrichtungen kon-
nen das Né&here zur Uberpriifung des Impf-, Genesenen-
und Testnachweises regeln sowie weitergehende Schutz-
maflnahmen anordnen.

§ 16
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens

(1) Der Besuch folgender Einrichtungen ist unter den

Voraussetzungen des Absatzes 3 zulassig:

1. Alten- und Pflegeheime einschlieBlich Kurzzeitpflege-
einrichtungen, stationare Hospize,

2. Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 des Sachsischen Be-
treuungs- und Wohnqualitatsgesetzes vom 12. Juli 2012
(SachsGVBI. S. 397), das zuletzt durch das Gesetz vom
6. Juni 2019 (SachsGVBI. S. 466) geandert worden ist,
und ambulant betreute Wohngemeinschaften sowie
Wohngruppen mit Menschen mit Behinderungen nach
§ 2 Absatz 2 und 3 des Sé&chsischen Betreuungs- und
Wohnqualitatsgesetzes, soweit fur diese der Teil 2 des
Sachsischen Betreuungs- und Wohnqualitatsgesetzes
Anwendung findet,

3. Krankenhauser sowie Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen, in denen eine den Krankenhausern ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt (Einrichtun-
gen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 des
Infektionsschutzgesetzes) und

4. genehmigungspflichtige stationare Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe gemaR § 13 Absatz 3 Satz 1,
§ 19 Absatz 1 Satz 1, § 34 Satz 1, § 35, § 35a Absatz 2
Nummer 3 und 4, § 42 Absatz 1 Satz 2 sowie § 42a
Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie
Wohnstatten, in denen Leistungen der Eingliederungs-
hilfe an Kinder und Jugendliche erbracht werden.

(2) Besucherinnen und Besucher im Sinne dieser
Vorschrift sind alle Personen, die nicht in einem Beschaf-
tigungsverhaltnis zur jeweiligen Einrichtung stehen und mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern, Patientinnen und Pa-
tienten, betreuten Personen oder den Beschaftigten in Kon-
takt geraten, mit Ausnahme von Personen im Noteinsatz.

(3) In Einrichtungen nach Absatz 1 sind im Rahmen des
zu erstellenden Hygieneplans nach § 36 Absatz 1 Nummer 1
und 2 oder § 23 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes
oder eines eigenstandigen Konzepts Regelungen zum Be-
such einschlieBlich der Ermdglichung von Sterbebegleitung,
zum vorubergehenden Verlassen der Einrichtungen durch
die Bewohnerinnen und Bewohner sowie zur Sicherstellung
der fortlaufenden praktischen Ausbildung in Berufen des
Gesundheits- und Sozialwesens zu treffen und eine Kon-
takterfassung vorzusehen. Die fir die Einrichtungen nach
Absatz 1 einschlagigen Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts sind zu berucksichtigen. Die Besuchsregelungen
sind an die aktuelle Infektionslage anzupassen sowie auf der
Internetseite der Einrichtung zu veroéffentlichen. Soweit eine
Veroéffentlichung auf der Internetseite nicht méglich ist, muss
dies auf andere geeignete Weise erfolgen.

(4) Besucherinnen und Besuchern in Einrichtungen nach
Absatz 1 Nummern 1 bis 3 sowie in Wohnstatten, in denen
Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und Jugendli-
che erbracht werden, darf der Zutritt nur mit Testnachweis
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oder nach erfolgtem Test vor Ort gewahrt werden. Satz 1 gilt
auch fur genesene und geimpfte Personen. Im Hygienekon-
zept kdnnen Ausnahmen fur Besuche zum Zweck der Ster-
bebegleitung aufgenommen werden. Die Einrichtungen sind
verpflichtet, auf Wunsch der Besucherinnen und Besucher
einen Test durchzufihren.

(5) Beschaftigte in

1. Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie in
Wohnstatten, in denen Leistungen der Eingliederungs-
hilfe an Kinder und Jugendliche erbracht werden,

2. Tagespflegeeinrichtungen gemal § 71 Absatz 2 Num-
mer 2, zweite Alternative des Elften Buches Sozialge-
setzbuch — Soziale Pflegeversicherung — vom 26. Mai
1994, BGBI. | S. 1014, das zuletzt durch Artikel 7e des
Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBI. | S. 4530)
geandert worden ist,

3. ambulanten Pflegediensten und

4. spezialisierten ambulanten Palliativversorgern

sind verpflichtet, an allen Tagen, an denen sie im Dienst

sind, einen Testnachweis zu fiilhren. Satz 1 gilt auch gene-

sene und geimpfte Personen. Beschaftigte mit Ausnahme
von Beschéftigten in den in Absatz 1 Nummer 1 genannten

Einrichtungen, die keinen Kontakt zu den Bewohnerinnen

und Bewohnern, betreuten Personen, Patientinnen und Pa-

tienten sowie zu Personal mit pflegerischen, betreuenden
oder behandelnden Tatigkeiten haben, sind davon ausge-
nommen. Satz 1 gilt entsprechend fir die in Tagespflegeein-
richtungen betreuten Personen. Die zustandige kommunale

Behorde kann abweichende Festlegungen treffen, wenn das

aus medizinischen Grinden erforderlich ist. Auf die Coro-

navirus-Testverordnung vom 21. September 2021 (BAnz AT

21.09.2021 V1), in der jeweils geltenden Fassung, wird ver-

wiesen.

(6) Werkstatten fiir behinderte Menschen, Angebote an-
derer Leistungsanbieter gemal® § 60 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch und andere tagesstrukturierende Ange-
bote fir Menschen mit Behinderungen sind verpflichtet, ein
Hygienekonzept nach § 5 Absatz 1 sowie der arbeitsschutz-
rechtlichen Bestimmungen und erganzenden Vorgaben der
Unfallversicherungstrager zu erstellen und umzusetzen. Die
Testungen fur die Beschaftigten und die betreuten Menschen
sind verpflichtend arbeitstaglich durchzufiihren. Satz 2 gilt
auch fur geimpfte und genesene Beschéftigten. Bei Be-
schéaftigten, die in Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 2
wohnen, ist das Hygienekonzept mit der jeweiligen Leitung
der Wohneinrichtung der Werkstattbeschaftigten abzustim-
men. Die Satze 1 bis 4 gelten fur andere tagesstrukturie-
rende Angebote fir Menschen mit Behinderungen. Absatz 5
Satz 3 gilt entsprechend.

(7) Fur heilpadagogische Kindertageseinrichtungen und
heilpadagogische Einrichtungen der Ganztags- und Ferien-
betreuung finden die Regelungen der Schul- und Kita-Coro-
naverordnung entsprechend Anwendung.

(8) Richterliche Anhoérungen dirfen in allen Einrich-
tungen nach Absatz 1 stattfinden. Das schlieRt das Anwe-
senheitsrecht von Verfahrensbeistanden, Verfahrenspfle-
gerinnen und Verfahrenspflegern, gerichtlich bestellten
Gutachterinnen und Gutachtern sowie sonstigen Verfah-
rensbeteiligten ein.

(9) Das Staatsministerium fiir Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt kann durch Allgemeinverfigung
weitere Regelungen und Hygienevorschriften erlassen. Aus-
nahmen konnen durch die zustandigen kommunalen Behor-
den im Einzelfall zugelassen werden, soweit dies infektions-
schutzrechtlich notwendig oder vertretbar ist.



20. November 2021

Nr. 40

Sachsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

§17
Erfassung und Uberwachung des Impfstatus
in Alten- und Pflegeheimen

(1) Die Trager der Alten- und Pflegeheime einschlieRlich
Kurzzeitpflegeeinrichtungen sind verpflichtet, ihren Beschaf-
tigten gegeniber ihr Fragerecht nach § 36 Absatz 3 des
Infektionsschutzgesetzes dahingehend auszutiben, dass ih-
nen der Impf- und Serostatus gegliedert nach Grundimmuni-
sierung, Genesenenstatus und Auffrischimpfung,mitzuteilen
ist. Sie sind verpflichtet, sich von den Beschéaftigten die ent-
sprechenden Nachweise vorlegen zu lassen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Trager durfen den Impf-
status der Personen, die dort gepflegt werden, gegliedert
nach Grundimmunisierung und Auffrischimpfung, erheben;
diese Daten durfen nur zur Beurteilung der Gefahrdungslage
in den Einrichtungen im Hinblick auf die Coronavirus-Krank-
heit-2019 (COVID-19) und zur Vorbereitung der Meldung und
Berichterstattung nach Absatz 3 verarbeitet werden.

(3) Die Trager der Alten- und Pflegeheime sind verpflich-
tet, einrichtungsbezogen und zum Zweck der Anonymisie-
rung zusammengefasst
1. dem Sachsischen Staatsministerium fur Soziales und

Gesellschaftlichen Zusammenhalt jeweils bis zum 6.

Tag des Monats die nach Absatz 1 erhobenen Daten mit

Stand vom am ersten Tag des Monats,

2. der Kassenarztliche Vereinigung Sachsen wdchentlich
jeweils mittwochs die nach Absatz 2 erhobenen Impf-
daten mit Angaben zu den in der Vorwoche erfolgten
Auffrischimpfungen

zu melden. Die Kassenarztliche Vereinigung Sachsen be-

richtet dem Sé&chsischen Staatsministerium fir Soziales

und Gesellschaftlichen Zusammenhalt regelmafig auf der

Grundlage der Meldungen nach Satz 1 Ziffer 2 iber den

Stand der Impfungen.

(4) Die Unterlagen nach Absatz 1 sind von der fir die
Personalverwaltung zustandigen Stelle getrennt von den
sonstigen Personalunterlagen fir die Dauer des Beschafti-
gungsverhaltnisses verschlossen aufzubewahren. Im Ubri-
gen gelten fur die Unterlagen nach den Absatzen 1 bis 3 die
Bestimmungen des § 2 Absatz 2 Satz 3 entsprechend.

§18
Kirchen und Religionsgemeinschaften

Die Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder
Testnachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise
durch den Verantwortlichen besteht fir den Zugang zur
Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie deren Zusam-
menkiinfte. Dartber hinaus regeln Kirchen und Religionsge-
meinschaften ihre Zusammenkinfte zum Zwecke der Religi-
onsauslbung in eigener Verantwortung mit verpflichtender
Wirkung. FUr Zusammenkinfte in Kirchen und von Religi-
onsgemeinschaften zum Zweck der Religionsausiibung sind
Hygienekonzepte aufzustellen und der besonderen Infekti-
onslage anzupassen.

§19
Saisonarbeitskrafte

Wer Personen beschaftigt, die

1. zum Zweck einer turnusgemalen oder zu einer be-
stimmten Zeit innerhalb eines Jahres mindestens drei-
wochigen Arbeitsaufnahme voribergehend aus dem
Ausland in das Gebiet des Freistaates Sachsen einrei-
sen,

2. in Gemeinschaftsunterkiinften wohnen und
3. in Betrieben arbeiten, in denen gleichzeitig mehr als
zehn Beschaftigte einschlielich Leiharbeitskraften,
Beschaftigten eines Werkunternehmens und sonstige
Personen tatig sind (Saisonarbeitskrafte),
muss sicherstellen, dass bei Beginn der Beschaftigung oder
dem Bezug der Gemeinschaftsunterkunft ein tagesaktueller
Test vorliegt. Auf behoérdliche Anordnung sind weitere Tests
durchzufuhren. Personen, welche nicht Gber ein Testergeb-
nis nach Satz 1 verfligen, dirfen nicht beschaftigt werden.
Der Betriebsinhaber, der Saisonarbeitskrafte beschaftigt, ist
verpflichtet, die Arbeitsaufnahme der Saisonarbeitskrafte je-
weils grundsatzlich 48 Stunden vor ihrem Beginn der zustan-
digen Behorde sowie der fur den Arbeitsschutz zustandigen
Behorde anzuzeigen. Eine spatere Anzeige ist nur ausrei-
chend, wenn der Betriebsinhaber glaubhaft macht, dass
eine frlhere Anzeige aus zwingenden betrieblichen oder
sonstigen Griinden nicht méglich war. Die Anzeige hat die
Namen der Saisonarbeitskrafte, deren Unterbringungsort,
Art und Zeitraum der Tatigkeit sowie die Kontaktdaten des
Betriebsinhabers zu enthalten. Die Anzeigepflicht besteht
auch, wenn die Saisonarbeitskrafte wahrend ihres Aufent-
halts in der Bundesrepublik Deutschland den Betrieb oder
den Arbeitgeber wechseln. Landwirtschaftliche Betriebe
haben bei der Erstellung des Hygienekonzeptes die Mal3-
nahmen der ,Rahmenbedingungen fir Saisonbeschaftigte
in der Landwirtschaft im Hinblick auf die Corona-Pandemie*
des Bundesministeriums fur Ernahrung und Landwirtschaft
in der jeweils aktuellen Fassung zu berlcksichtigen.

§ 20
Sachsischer Landtag

Von den Bestimmungen dieser Verordnung ist der Sach-
sische Landtag aufgrund seines verfassungsrechtlichen
Selbstorganisationsrechts sowie des Hausrechts und der
Polizeigewalt des Landtagsprasidenten gemaR Artikel 47
Absatz 3 der Verfassung des Freistaates Sachsen ausge-
nommen. Dartber hinaus haben die zustandigen Behdrden
die besondere verfassungsrechtliche Stellung des Landtags
und seiner Mitglieder im Rahmen von MalRnahmen auf der
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zu beachten.

Teil 4
Hotspot-Regelung

§ 21
Ausgangssperre

(1) Uberschreitet die Anzahl der Neuinfektionen mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb
von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) im jeweiligen in
einem Landkreis oder einer Kreisfreien Stadt den Schwel-
lenwert von 1000, gilt ab dem néachsten Tag zwischen
22 Uhr und 6 Uhr des Folgetages eine erweiterte Aus-
gangsbeschrankung (Ausgangssperre). Das Verlassen der
Unterkunft ist in dieser Zeit nur aus den folgenden triftigen
Griinden zulassig:

1. die Abwendung einer Gefahr fir Leib, Leben, Kindes-
wohl und Eigentum,

2. die Jagd zur Pravention der Afrikanischen Schweine-
pest,

3. die Auslibung beruflicher, hochschulischer oder schuli-
scher Tatigkeiten und kommunalpolitischer Funktionen,

4. die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, ein-
schlieflich Brief- und Versandhandel,

5. Fahrten von Feuerwehr-, Polizei-, Rettungs- oder Kata-
strophenschutzkraften zum jeweiligen Stitzpunkt oder

Einsatzort,
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6. der Besuch von Ehe- und Lebenspartnern sowie von
Partnern von Lebensgemeinschaften, hilfsbedurftigen
Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschrankun-
gen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangs-
rechts im jeweiligen privaten Bereich sowie Besuche im
Sinne des § 16,

7. die Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer
und veterinarmedizinischer Versorgungsleistungen so-
wie der Besuch Angehdriger der Heil- und Gesundheits-
berufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist oder im
Rahmen einer erforderlichen seelsorgerischen Betreu-
ung,

8. die Begleitung von unterstiitzungsbedirftigen Personen
und Minderjahrigen,

9. die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis,
und

10. unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren.

Satz 1 gilt nicht fur geimpfte oder genesene Personen.

(2) Wird der Schwellenwert nach Absatz 1 an drei aufei-
nanderfolgenden Tagen unterschritten, gilt Absatz 1 ab dem
nachsten Tag nicht mehr.

(3) MaRgeblich sind fiir die Sieben-Tage-Inzidenz sind
die unter https://www.rki.de/inzidenzen durch das Robert
Koch-Institut im Internet veréffentlichten Zahlen. Der Land-
kreis oder die Kreisfreie Stadt gibt unverziiglich nach der
Veroéffentlichung nach Nummer 2 den Tag bekannt, ab dem
die Ausgangsperre gilt oder nicht mehr gilt.

Teil 5
Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften

§22
Volilstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten

(1) Die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Infektionsschutz-
gesetz-Zustandigkeitsverordnung zustandigen Behoérden
haben
1. die Bestimmungen dieser Verordnung,

2. die von der obersten Landesgesundheitsbehdrde ge-
mal § 1 Absatz 1 Satz 3 der Infektionsschutzgesetz-Zu-
standigkeitsverordnung in Eilféllen wahrgenommenen
Aufgaben und Befugnisse und

3. die von der obersten Landesgesundheitsbehdrde ge-
maR § 1 Absatz 2 der Infektionsschutzgesetz-Zustan-
digkeitsverordnung getroffenen MalRnahmen

umzusetzen. Dabei ist der Grundsatz der VerhaltnismaRig-

keit zu wahren. Sie kdnnen dabei die Ortspolizeibehdrden
um Vollzugs- und Vollstreckungshilfe ersuchen. Die Zustan-
digkeiten zum Vollzug der Arbeitsschutzvorschriften geman
der Sachsischen Arbeitsschutzzustandigkeitsverordnung
vom 6. Juli 2008 (SachsGVBI. S. 416), die zuletzt durch die

Verordnung vom 8. Oktober 2019 (SachsGVBI. S. 706) geén-

dert worden ist, bleiben unberihrt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer
1. vorsatzlich
a) entgegen § 3 Absatz 6 Satz 2 einen unrichtigen
Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorlegt,
b) entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 an einer Zusammen-
kunft teilnimmt, die die zuldssige Personenanzahl
Uberschreitet,
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c) entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 eine
Versammlung veranstaltet, die nicht ortsfest oder
an der mehr Personen teilnehmen, als zulassig
sind,

d) entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 an
einer Versammlung teilnimmt, die nicht ortsfest ist
oder an der mehr Personen teilnehmen als zulassig
sind,

e) entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 die Unterkunft ohne
triftigen Grund verlasst,

fahrlassig oder vorsatzlich

a) entgegen § 1 Absatz 4 Alkohol in der Offentlichkeit
ausschenkt oder konsumiert,

b) entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1 oder § 16 Absatz 3
Satz 1 Geschafte, Einrichtungen, Betriebe oder An-
gebote ohne Hygienekonzept betreibt oder durch-
fuhrt oder das Hygienekonzept nicht einhalt,

c) entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1 keinen medizinischen
Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske oder keine
vergleichbare Atemschutzmaske tragt,

d) entgegen § 5 Absatz 4 keine FFP2-Maske oder
keine vergleichbare Atemschutzmaske tragt,

e) entgegen § 6 Absatz 2, § 8 Absatz 1 Satz 1, § 9
Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 1,
§ 10 Absatz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3
Satz 3, § 13 Absatz 2 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, § 14
Absatz 2, § 15 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2,
Absatz 4 Satz 2, § 18 Satz 1 den Zutritt unberechtigt
gewahrt,

f) entgegen § 8 Absatz 3 Satz 1 oder 2 mehr als die
pro Quadratmeter Verkaufsflache zulassige Anzahl
an Kunden einlasst,

g) entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1, Absatz 4 oder Ab-
satz 5, § 11 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Ab-
satz 4, § 12, § 13 Absatz 1, § 14 Absatz 1, § 15 Ab-
satz 1 die jeweiligen Einrichtungen oder Angebote
offnet, betreibt, durchfuihrt, besucht oder nutzt,

h) entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 oder § 10 Absatz 1
Satz 2 die jeweilige Einrichtung auf3erhalb der zu-
lassigen Offnungszeiten fiir Publikumsverkehr &ff-
net,

i) entgegen § 3 Absatz 4, § 9 Absatz 3 Satz 1, § 10
Absatz 1 Satz 1, § 13 Absatz 2 Satz 2, § 14 Ab-
satz 2, § 15 Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, § 16
Absatz 3 Satz 1 Kontakte nicht erfasst,

j) entgegen § 6 Absatz 2, § 8 Absatz 1 Satz 1, § 9 Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3, § 10 Ab-
satz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 Satz 3,
§ 13 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4
Satz 2, § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 2 Satz 2, Ab-
satz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, § 18 Satz 1 ohne den
entsprechenden Nachweis ein Angebot in Anspruch
nimmt oder Einrichtungen oder Veranstaltungen be-
sucht oder nutzt,

k) entgegen § 16 Absatz 3 Satz 1 kein eigenstandiges
Konzept zum Besuch und zum voribergehenden
Verlassen der Einrichtung durch die Bewohnerin-
nen und Bewohner erstellt,

I) entgegen § 16 Absatz 5 Satz 1 die erforderliche An-
zahl an Testnachweisen nicht flhrt,

m) entgegen § 16 Absatz 6 Satz 2 die erforderliche An-
zahl an Testnachweisen nicht fihrt,

n) entgegen § 19 Satz 1 eine Person ohne einen Impf-,
Genesenen- oder Testnachweis beschaftigt oder
die Anzeige nach § 19 Satz 4 nicht oder nicht recht-
zeitig vornimmt.
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§ 23 Verordnung vom 5. November 2021 (SachsGVBI. S. 1232)
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten auler Kraft.
(1) Diese Verordnung tritt am 22. November 2021 in (2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 12. Dezember

Kraft. Gleichzeitig tritt die Sachsische Corona-Schutz- 2021 aufer Kraft.

Dresden, den 19. November 2021

Die Staatsministerin flir Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
Petra Képping
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Begriindung
A. Bekanntmachung der Begriindung

Die Bekanntmachung der Begriindung dieser Verord-
nung erfolgt im Hinblick auf § 28a Absatz 5 Satz 1 des Infek-
tionsschutzgesetzes.

B. Aligemeiner Teil

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am
25. August 2021 den Fortbestand der epidemischen Lage
von nationaler Tragweite gemafR § 5 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes fir weitere drei Monate bis zum 25. Novem-
ber 2021 festgestellt (BGBI. | S. 4072). Diese Feststellung er-
laubt den Landern, die notwendigen SchutzmaRnahmen im
Sinne des § 28 Absatz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes
zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krank-
heit-2019 (COVID-19) fur den Zeitraum der Feststellung an-
zuordnen. Nachdem sich die Infektionszahlen im Freistaat
Sachsen im Sommer auf niedrigem Niveau befunden haben,
sind diese im Herbst wieder angestiegen. Maflgeblich daflr
ist die in Deutschland mittlerweile vorherrschende Virusva-
riante ,Delta“, die erheblich ansteckender ist als die bisheri-
gen Virusvarianten. Die vorhandenen Impfstoffe weisen je-
doch auch gegen diese Variante eine hohe Wirksamkeit auf.

Trotz aller Anstrengungen ist die Pandemie ist nicht
Uberwunden. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem SARS-
CoV2-Virus sowie die Zahl der Hospitalisierungen und Bet-
tenbelegungen in Krankenhausern steigen derzeit mit ho-
her Geschwindigkeit an. Wahrend am 25. August 2021 der
7-Tage-Inzidenzwert bundesweit bei 66,9 und im Freistaat
Sachsen bei 19,5 lag, ist dieser Wert nunmehr auf 593,6 im
Freistaat Sachsen gestiegen (Stand 19. November 2021).
Am 17. November 2021 wurden 1 520 Patienten auf der Nor-
malstation und 357 auf der Intensivstation behandelt. Am
19. November 2021 waren es bereits 1 638 auf der Normal-
station und 385 auf der Intensivstation.

Mittlerweile Uberschreitet die Belegung der Kranken-
hausbetten auf der Normalstation deutlich den fiir die Uber-
lastungsstufe der Sachsischen Corona-Schutz-Verordnung
vom 5. November 2021 maRgeblichen Belegungswert.

In einigen Landkreisen und Kreisfreien Stadten besteht
bereits ein Engpass an Krankenhausbetten. Planbare Ope-
rationen missen in vielen Fallen verschoben werden, um
Kapazitaten fur an Covid-19 erkrankten Patientinnen und
Patienten zu schaffen. Bei weiterem ungebremsten Anstieg
der Infektionen und der dadurch einhergehenden Bettenbe-
legung droht die Triage in den Kliniken. Oberstes Ziel ist es,
die ansteigende Welle des Infektionsgeschehens zu bre-
chen.

Die nach wie vor geringe Impfquote in der Bevélkerung
erschwert und gefahrdet eine nachhaltige und flachende-
ckende Einddmmung des Infektionsgeschehens. Der Anteil
der Ungeimpften ist sowohl bei Betrachtung der Sieben-
Tage-Inzidenz als auch bei Betrachtung der Bettenbelegung
auf Intensivstationen um ein Vielfaches héher als bei Ge-
impften und Genesenen.

Neben dem Impfen sind aufgrund dieser aktuell beste-
henden Notfallsituation zwingend weitere Schutzmallnah-
men, die deutlich Uber die bisher ergriffenen Schutzmalnah-
men hinausgehen, erforderlich.

Ziel dieser Verordnung ist es, durch eine zeitlich befris-

tete Verscharfung und Ausweitung der bereits bestehenden
Schutzmalnahmen, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzie-
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ren, Kontakte durch Einschrankungen bei infektionstrachti-
gen Lebensbereichen zu minimieren und dadurch die Infek-
tionsdynamik zu verlangsamen.

Vorgesehen sind folgende Verscharfungen:

1. Ausweitung der bislang in der Uberlastungsstufe gelten-
den 2G-Regel auf die Einzelhandels- und GroRhandels-
geschafte, mit Ausnahme der Grundversorgung.

2. SchlieBung aller kérpernahen Dienstleistungsbetriebe
mit Ausnahme der Friseure und medizinisch notwendi-
ger Behandlungen.

3. Beschrankung der Offnung von Gastronomie unter An-
wendung der 2G-Regel.

4. Grundsatzliche Schliefung von Kultur- und Freizeitein-
richtungen, Bader und Saunen, Diskotheken, Clubs und
Bars.

5. Untersagung von Veranstaltungen, Grofdveranstaltun-
gen, Festen und Messen sowie touristischen Bahn- und
Busfahrten.

6. Verpflichtende Anwendung der 3G-Regelung auf Hoch-
schulen, Arbeitsstatten, Kirchen und Religionsgemein-
schaften sowie Gremiensitzungen.

7. Einfuhrung zeitlich beschrankter Ausgangsbeschran-
kungen in Regionen mit besonders hoher Inzidenz.

8. Verbot des Alkoholausschanks und -konsums auf be-
stimmten von den Kommunen zu bestimmenden 6ffent-
lichen Platzen und Einrichtungen.

C. Erfullungsaufwand

Der mit der Ausweitung der SchutzmaRBnahmen ver-
bundene Erflllungsaufwand fur Wirtschaft und Kommunen
sowie Burgerinnen und Birger ist nicht quantifizierbar.

Die landesweit einheitlich geltenden Beschrankungen
sind zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) nach wie vor erforderlich. Sie
zielen darauf ab, 6ffentliches und privates Leben und damit
auch die Wirtschaft so schnell wie mdglich zu liberalisieren
und damit zu stitzen.

D. Besonderer Teil
Zu Teil 1 — Grundsatze
Zu § 1 (Grundsatz)

Infektionsschutzrechtlich gebotene Zugangsbeschran-
kungen erfolgen in Abhangigkeit von der coronaspezifischen
Infektionsgefahr auf der Grundlage der Auslastungssituation
der Krankenhauser und dem jeweiligen Impf-, Genesenen-
oder Teststatus der betroffenen Personen. Unberlhrt davon
bleibt die notwendige Grundversorgung.

Ungeachtet dieses grundsatzlichen Bestrebens werden
die Landkreise und Kreisfreien Stadte ausdricklich in Ab-
satz 1 Satz 2 angehalten, individuell und gebietsbezogen
auf ein hoheres beziehungsweise weitreichenderes Infek-
tionsgeschehen durch die Anordnung strengerer und/oder
zusatzlicher Mallnahmen als denen dieser Verordnung re-
agieren zu kénnen.

Das Alkoholverbot in Absatz 4 zielt darauf ab, die Kon-
taktmaoglichkeiten zu begrenzen und damit einer weiteren ex-
ponentiellen Ausbreitung des Virus entgegenzutreten. In die-
sen Zusammenhang ist auch ein umfassendes Verbot des
Alkoholkonsums und -ausschanks auf von den Kommunen
zu bestimmenden o&ffentlichen Platzen und Einrichtungen.

Absatz 5 regelt die Pflicht zu Angebot und Annahme von
Homeoffice, dadurch sollen die Kontakte reduziert werden.
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Absatz 6 sieht unabdingbare Ausnahmen der Vorlage
eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises fur den Ein-
satz der genannten Stellen vor.

Zu § 2 (Grundsatze zur Kontakterfassung)

Fir eine wirksame Nachverfolgung von Infektionsketten
ist die vollstandige Erfassung von Kontakten eine wesentli-
che Voraussetzung. Die Kontaktdatenerfassung ist eine im
Infektionsschutzgesetz vorgesehene notwendige Schutz-
maflinahme.

In Absatz 1 wird das Verfahren der Kontakterfassung,
welche Daten zu erheben sind und wie lange diese aufzuhe-
ben sind geregelt. Entsprechend dem Grundsatz der Daten-
minimierung (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe ¢ DSGVO) diir-
fen nur die Daten erhoben werden, die zur Nachverfolgung
unbedingt erforderlich sind. Berufsgruppen, die nach § 53
StPO berechtigt sind, das Zeugnis zu verweigern, erfassen
keine Kontakte. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Re-
gelung zur Kontakterfassung.

Mit Absatz 2 wird bestimmt, dass alternativ eine nichtdi-
gitale Kontakterfassung erfolgen muss, da nicht alle betrof-
fenen Personen Uber entsprechende digitale Mittel verfigen.

Absatz 3 regelt die Notwendigkeit zur Kontakterfassung
durch Gerichte und Behorden in Abhangigkeit von der Sie-
ben-Tage-Inzidenz.

Zu § 3 (Grundsatze fiir den Impf-, Genesenen- und
Testnachweis)

Absatz 1 verweist wie bisher fur den Impf-, Genese-
nen- und Testnachweis auf die Vorschriften der COVID-
19-SchutzmalRnahmen-Ausnahmenverordnung (COoVID-
19-SchutzmaRnahmen-Ausnahmenverordnung).

Absatz 2 bestimmt die Ausnahmen von der 2G-Regel flr
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre und fir Impfunfahige.
Der Impf- oder Genesenennachweis kann durch einen Test-
nachweis ersetzt werden. Soweit die Verordnung Vorgaben
zur Vorlage eines Nachweises vorsieht, gilt dies nur fir die
Inanspruchnehmenden, Kunden, Teilnehmer und Besucher
vorbehaltlich anderer bundesrechtlicher Vorschriften.

Absatz 3 regelt den Zeitraum der Verwendbarkeit und
damit die Glltigkeitsdauer eines Tests.

Absatz 4 bestimmt zugunsten von Schulerinnen und
Schilern den Wegfall des Testnachweises unter der Voraus-
setzung, dass sie einer Testpflicht nach der Schul- und Kita-
Coronaverordnung unterliegen. Dies gilt auch fiir die Tage,
an denen die Schulerinnen und Schiler nicht in der Schule
getestet werden.

Absatz 5 nimmt Personen bis zur Vollendung des sechs-
ten Lebensjahres beziehungsweise Personen, die noch nicht
eingeschult wurden, von Testpflichten generell aus und be-
stimmt die Voraussetzungen fur die Gleichstellung von ge-
impften und genesenen Personen mit getesteten Personen
auf der Grundlage der COVID-19-SchutzmafRnahmen-Aus-
nahmenverordnung. Mit Absatz 5 Satz 2 werden die Voraus-
setzungen fir den vollstandigen Impfschutz klargestellt.

Absatz 6 stellt klar, dass in Einrichtungen, in denen eine
Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weises besteht, dies auch fir Besucherinnen und Besucher
sowie fur Kundinnen und Kunden im Zusammenhang mit der
Erbringung des Angebotes gilt.

Zu Teil 2 — BasisschutzmafRnahmen
Zu § 4 (Hygienekonzept, Mindestabstand, Test)

Nach Absatz 1 sind fur Geschafte, Einrichtungen, Unter-
nehmen, Veranstaltungen und sonstige Angebote und damit
fur alle Bereiche des gesellschaftlichen und des wirtschaft-
lichen Lebens nach wie vor Hygienekonzepte erforderlich.
Die spezifischen arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zu
SARS-CoV-2, insbesondere der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzstandard des Bundesministeriums fir Arbeit und Sozi-
ales, die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel sowie vorhandene
branchenspezifische Konkretisierungen der Unfallversiche-
rungstrager beziehungsweise der Arbeitsschutzbehorde und
die einschlagigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts
zum Infektionsschutz in ihrer jeweiligen Fassung oder Kon-
zepte und Empfehlungen der Fachverbande finden weiterhin
uneingeschrankt Anwendung.

Absatz 2 regelt die Pflicht zur Einhaltung des Mindest-
abstands von 1,5 Metern im offentlichen Raum. Fur be-
stimmte besonders sensible Lebensbereiche bleiben Fest-
legungen zum Mindestabstand durch Allgemeinverfiigung
des Staatsministeriums fur Soziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt weiterhin moglich.

Absatz 3 schreibt eine zweimal wdchentliche Testung
fur Beschaftigte bestimmter Einrichtungen und Angebote in
der Kinder- und Jugendhilfe vor. Mit Inkrafttreten des neuen
§ 28b des Infektionsschutzgesetzes (Bundesratsdrucksache
803/21) geht die bundesrechtliche Vorschrift dem Absatz 3
vor.

Zu § 5 (Maskenpflicht)

Absatz 1 regelt die Empfehlung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung unter freiem Himmel unter der Vorausset-
zung, dass der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern
nicht eingehalten wird.

Absatz 2 regelt die Modalitaten fur einzelne Personen-
gruppen und Lebenssituationen sowie generelle Ausnahmen
fur alle Arten von Mund-Nasen-Bedeckungen. In Nummer 2
bis 7 wird aufgefuhrt, unter welchen Voraussetzungen die
Maskenpflicht entfallt. Dies kann aus Altersgriinden (Num-
mer 2), aus gesundheitlichen Griinden (Nummer 5) oder zur
Verstandigung mit gehdrlosen oder stark hérbehinderten
Menschen, die auf das visuelle Erkennen des Gesproche-
nen Uber die Lippenbewegungen des Sprechers angewie-
sen sind (Nummer 5), der Fall sein. Des Weiteren darf beim
Sport, in Schwimmbadern und Saunen oder bei der Aus-
Ubung des Rederechts auf das Tragen der Maske verzichtet
werden (Nummer 6). Die Aufzahlung ist nicht abschlieRend.
Um der Vielfalt der Lebensverhaltnisse Rechnung zu tragen,
enthalt Nummer 7 einen Auffangtatbestand, der einen Ver-
zicht auf die Mund-Nasen-Bedeckung oder Maske aus sons-
tigen unabweisbaren Griinden ermdglicht, darunter fallen
die Aufnahme von Speisen und Getranken, das Singen oder
Musizieren. Fir Unterrichtende sowie Beteiligte von Prifun-
gen kann die jeweilige Einrichtung oder die zustandige Pri-
fungsbehdérde Ausnahmen gestatten, soweit der empfohlene
Mindestabstand eingehalten wird.

Absatz 3 bestimmt die Verpflichtung zum Tragen eines
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes als Regelfall.

Absatz 4 sieht fir besondere Lebensbereiche eine ver-
scharfte Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken vor.

1271



Sachsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

Nr. 40

20. November 2021

Zu Teil 3 — NotfallmaBnahmen
Zu § 6 (Zusammenkiinfte)

Absatz 1 regelt Vorschriften fiir Kontaktbeschrankungen
bei privaten Zusammenkinften und bestimmt die Ausnah-
men. Kontaktbeschrankungen tragen zu Kontaktreduktion
bei, welche fur die Eindammung des Infektionsgeschehens
als flankierende MaRnahme bei sehr hoher Belastung des
Gesundheitswesens unabdingbar sind.

Absatz 2 gestattet nur zwingende Parteien- und Gremi-
ensitzungen, die nicht online durchgefiihrt werden konnen,
unter Beachtung der 3G-Regelung. Zu den zwingenden ge-
setzlichen Vorschriften zahlt unter anderem die Regelung in
§ 36 Absatz 3 Satz 4 und 5 sowie Absatz 5 Satz 1 Sach-
sische Gemeindeordnung und § 32 Absatz 3 Satz 3 und 4
sowie Absatz 5 Satz 1 Sachsische Landkreisordnung.”

Zu § 7 (Versammlungen)

Die Zulassigkeit und Durchfiihrung von Versammlungen
wird auf Ortsfestigkeit und Begrenzung der Personenzahl
begrenzt, um das Infektionsgefahren zu verringern.

Zu § 8 (Handel)

Mit der Einfihrung der 2G-Regelung im Handel wird
ein wesentlicher Teilbereich des o6ffentlichen Lebens ein-
geschrankt, um Kontakte mdglichst zu reduzieren und das
Infektionsrisiko zu minimieren. Zur Wahrung der Verhaltnis-
maRigkeit sieht Absatz 2 Ausnahmen fir die Grundversor-
gung vor.

Absatz 3 bestimmt eine Beschrankung der Kundenan-
zahl in Abhangigkeit von der Verkaufsflache, dadurch soll
die Einhaltung des Mindestabstandes gewahrleistet werden.

Zu § 9 (Dienstleistungen)

Die Vorschrift regelt die Zulassigkeit der Ausubung und
Inanspruchnahme von Dienstleistungen beziehungsweise
die Offnung entsprechender Einrichtungen.

Grundsatzlich bleiben Dienstleistungen erbringende
Einrichtungen geschlossen und die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen untersagt. Ausnahmen werden in Abhan-
gigkeit vom Impf- oder Genesenennachweis sowie der Be-
deutung und Notwendigkeit einer Dienstleistung zugelassen.

Zu § 10 (Gastronomie)

Um das Infektionsrisiko zu minimieren und die Gefahr
eines schweren Covid-19-Verlaufs zu verringern, gilt die 2G-
Regel. Gleichzeitig wird die zuldssige Offnungszeit von 6:00
und 20:00 Uhr beschrankt, um das Ziel einer weitestgehen-
den Kontaktbeschrankung zu realisieren.

Zu § 11 (Kultur, Freizeit)

Kultur- und Freizeiteinrichtungen bilden ein zentrales
Element des gesellschaftlichen Lebens und férdern soziale
Kontakte, damit aber auch das Infektionsrisiko. Um eine
bestmogliche Wirkung der befristeten NotfallmaRnahmen
zu erzielen, werden Kultur- und Freizeiteinrichtungen gene-
rell untersagt. Ausnahmen werden in Abhangigkeit von der
Bedeutung und dem jeweiligen Infektionsrisiko einer Einrich-
tung geregelt.
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Zu § 12 (Veranstaltungen, Feste und GroBveranstaltun-
gen)

Mit Rucksicht auf die erfahrungsgemafl hohe Teilneh-
meranzahl, grofle Fluktuation und damit einhergehenden
Infektionsgefahren werden GroRveranstaltungen, Veranstal-
tungen, Feste, Messen und landestypische Veranstaltungen
wie Weihnachtsmarkte untersagt.

Zu § 13 (Sport)

Die Ausiibung des Sports ist ein zentrales Element des
gesellschaftlichen Lebens und férdert soziale Kontakte, da-
mit aber auch das Infektionsrisiko. Aus diesem Grund wer-
den Einrichtungen des Sportbetriebs, Fitnessstudios und
ahnliche Einrichtungen fur Publikumsverkehr untersagt.

Ausnahmen bleiben beschrankt auf beruflich, sport-
wissenschaftlich und ausbildungstechnisch bedingte Aus-
Ubungsformen, unter Anwendung der 3G-Regel.

Weitere Ausnahmen gelten fur Kinder bis zur Vollen-
dung des 16. Lebensjahres und den Schulsport.

Zu § 14 (Beherbergung und Tourismus)

Tourismus und eine damit verbundene Beherbergung
fordert den gesellschaftlichen Austausch Uber Regionen
und Lander hinweg. Um die groRraumige Ausbreitung von
Infektionen moglichst zu vermeiden, werden touristische An-
gebote untersagt. Mit der Ausnahmeregelung fir nicht-tou-
ristische Angebote soll zur Wahrung der VerhaltnismaRigkeit
besonderen Lebenslagen und sozialen Erfordernissen ent-
sprochen werden.

Zu § 15 (AuBerschulische Bildung)

Absatz 1 regelt, dass die Offnung von Aus-, Fort- und
Weiterbildungseinrichtungen und Erwachsenenbildung, ahn-
liche Einrichtungen sowie Volkshochschulen, Kunst-, Musik-
und Tanzschulen, um die Kontakte zu reduzieren und das
Infektionsrisiko zu minimieren, untersagt ist.

Absatz 2 sieht Ausnahmen fir besondere Situationen
vor, deren Untersagung nicht verhaltnismaRig ist. Die An-
wendung der 3G-Regel verringert die Infektionsgefahren.

Soweit Absatz 3 Ausnahmen von dem Verbot in Ab-
satz 1 vorsieht, wird zur Verringerung der Infektionsgefahren
die 3G-Regel vorgeschrieben.

Mit der Regelung in Absatz 4 wird an den Hochschulen,
Ausbildungseinrichtungen in staatlicher Tragerschaft und
der Berufsakademie Sachsen der Lehr- und Forschungsbe-
trieb aufgrund seines besonderen verfassungsrechtlichen
Schutzes unter Einhaltung bestimmter Mafllnahmen auf-
rechterhalten. Dies schlie3t neben Prifungen und Lehrver-
anstaltungen zum Beispiel auch Labor- und Forschungsta-
tigkeiten, praktische Ubungen und Proben sowie notwendige
Gremiensitzungen der akademischen Selbstverwaltung ein.
Voraussetzung ist, dass die Studierenden beziehungsweise
Teilnehmer Uber einen Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weis verfiigen. Um dem regionalen und lokalen Infektions-
geschehen sowie der Hochschulautonomie Rechnung zu
tragen, sind die Hochschulen und die Berufsakademie er-
machtigt das Nahere, insbesondere die Art und Weise der
Uberpriifung des Vorhandenseins eines Impf-, Genesenen-
oder Testnachweises, zu regeln. Zudem kdnnen Sie weiter-
gehende SchutzmaRnahmen, etwa eine Beschrankung auf
Personen mit Impf- oder Genesenennachweis, anordnen.
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Um den vielfaltigen Situationen im Bereich der aul3er-
schulischen Bildung Rechnung zu tragen, kénnen die Ein-
richtungen, welche sachnaher sind, besondere Regelungen
festlegen.

Zu § 16 (Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwe-
sens)

Aufgrund der besonderen Schutzbedurftigkeit der in den
genannten Einrichtungen lebenden und betreuten Personen
bleiben die Testpflichten fur Besucherinnen und Besuchern
dieser Einrichtungen als auch fiir die dort Beschéaftigten in
der Form bestehen und werden auf geimpfte und genesene
Personen erweitert.

Absatz 5 regelt die Testverpflichtungen fiir Beschaf-
tigte. Vorgesehen, mit Ricksicht auf das explosionsartige
Infektionsgeschehen, ist eine Testung aller Beschaftigten
an allen Tagen, an denen Dienst geleistet wird. Keine An-
wendung findet diese Testpflicht unter dem Aspekt der Ver-
haltnismaRigkeit grundsatzlich fiur Beschaftigte, die keinen
Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern, betreuten
Personen, Patientinnen und Patienten sowie zu Personal mit
pflegerischen, betreuenden oder behandelnden Tatigkeiten
haben. Eine Ausnahme gilt insoweit jedoch wegen der be-
sonderen Vulnerabilitdt der Bewohnerinnen und Bewohner
bei Alten- und Pflegeheimen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen
und stationaren Hospizen. Weiterhin wird klargestellt, dass
die Testpflicht nach der Coronavirus-Testverordnung auf die
Beschaftigten der aufgeflihrten Einrichtungen und Dienste
beschrankt ist.

Absatz 6 sieht Regelungen fir Wohnformen fiir Men-
schen mit Behinderungen vor.

Zu § 17 (Erfassung und Uberwachung des Impfstatus in
Alten- und Pflegeheimen)

Absatz 1 verpflichtet Pflegeeinrichtungen, von der bun-
desgesetzlich nach § 36 Absatz 3 des Infektionsschutzge-
setzes vorgesehenen Madglichkeit zur Datenverarbeitung
Uber den Impf- und Serostatus der Beschaftigten Gebrauch
zu machen. Zu diesem Zweck haben sie ihr Fragerecht aus-
Uben und Einsicht in die entsprechenden Nachweise, die von
den Beschaftigten vorzulegen sind, zu nehmen. Erforderlich
sind die Angaben wegen der Art und Weise der Beschafti-

gung.

Absatz 2 verpflichtet die in Pflegeeinrichtungen Ge-
pflegten zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachwei-
ses auf der Grundlage von § 28a Absatz 1 Nummer 2a des
Infektionsschutzgesetzes. Die Erhebung ist sowohl zur Ver-
meidung einer Gefahrdungssituation als auch zur Realisie-
rung notwendiger SchutzmalRnahmen erforderlich.

In Absatz 3 erfolgte eine Anderung der bereits normier-
ten Ubermittlungspflichten. In Bezug auf die von Beschaftig-
ten erhobenen Daten hat die Meldung monatlich bis zum 6.
Tag des Monats an das Sachsische Staatsministerium fir
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erfolgen.
An die Kassenarztliche Vereinigung Sachsen sind die von
den Gepflegten erhobenen Impfdaten wochentlich jeweils
mittwochs zu melden. Hierlber obliegt der Kassenarztlichen
Vereinigung Sachsen eine regelmafige Berichtspflicht ge-
genltber dem Sachsischen Staatsministerium flr Soziales
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Absatz 4 regelt die zur Wahrung des Datenschutzes
notwendigen Aufbewahrungsmodalitaten.

Zu § 18 (Kirchen und Religionsgemeinschaften)

Satz 1 regelt die zwingende Einhaltung der 3G-Regel
fur Zusammenkiinfte von Kirchen und Religionsgemein-
schaften ein.

Zu § 19 (Saisonarbeitskrafte)

Die Bestimmung wurde unverandert aus der Sachsi-
schen Corona-Schutz-Verordnung vom 5. November 2021
Ubernommen.

Zu § 20 (Sachsischer Landtag)

Die Bestimmung wurde unverandert aus der Sachsi-
schen Corona-Schutz-Verordnung vom 5. November 2021
Ubernommen.

Zu Teil 4 — Hotspot-Regelung
Zu § 21 (Ausgangssperre)

Die Vorschrift sieht zeitlich befristet Ausgangsbeschran-
kungen zwischen 6:00 Uhr und 22.00 Uhr vor und beschrankt
sich auf Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von
Uber 1 000.

Das Verlassen der Unterkunft erfordert dann einen trif-
tigen Grund. Hierbei wird davon ausgegangen, dass ohne
Ausgangsbeschrankung in einem Hotspot-Gebiet eine wirk-
same Eindammung der Verbreitung der COVID-19-Erkran-
kung erheblich gefahrdet ware und dadurch der 6ffentliche
Versorgungsauftrag der Krankenhauser nicht mehr zu ge-
wabhrleisten ist.

Die in Satz 2 aufgefiihrten triftigen Grinde und die
damit verbundenen Ausnahmen dienen der Wahrung der
VerhaltnismafRigkeit. Die Aufzahlung beschrankt sich im
Wesentlichen auf Wege, die unerlasslich sind fiir die unmit-
telbare Gefahrenabwehr und Daseinsvorsorge, sowie fir die
Berufsaustibung, Gesundheitsfiirsorge und fir die Funkti-
onsfahigkeit von Staat, Einrichtungen und Gesellschaften.
Entsprechend Nummer 3 zahlt zu den triftigen Grinden die
unmittelbare Vorbereitung und Durchfihrung von unauf-
schiebbaren Prifungen.

Zu Teil 5 — Ordnungswidrigkeiten und Schlussvor-
schriften

Zu § 22 (Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten)

Nach der Infektionsschutzgesetz-Zustandigkeitsverord-
nung sind die Behdrden des 6ffentlichen Gesundheitsdiens-
tes auf der Ebene der Landkreise und Kreisfreien Stadte
weiterhin grundsatzlich zustandig fur die Umsetzung des
Infektionsschutzgesetzes.

Absatz 1 stellt klar, dass diese auch zustandig sind fur
die Durchsetzung von in Eilfallen durch die oberste Landes-
gesundheitsbehérde wahrgenommenen Aufgaben und Be-
fugnisse sowie flur die Durchsetzung von Maflnahmen, die
die oberste Landesgesundheitsbehdrde bei einer Betroffen-
heit von mehreren Landkreisen und Kreisfreien Stadten trifft.
Auf die Moglichkeit, die Ortspolizeibehorden in geeigneten
Fallen um Vollstreckungshilfe zu ersuchen, wird verwiesen.

Absatz 2 beschreibt die Tatbestande der zur ahndenden
Ordnungswidrigkeiten.
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Zu § 23 (Inkrafttreten, AuBerkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und AuBerkraft-
treten.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

beigeflgt Ubersende die Korrekturfahne zum heutigen Eil-GVBI. mit der Bitte um Bearbeitung und Ricksendung bis 15.30 Uhr.
Vielen Dank,

mit freundlichen GriiRen
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Sehr geehrte Frau-

beigefuigt die Korrekturfahne des SMS.

Mit freundlichen GriBen
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WG: Korrekturfahne Eil-SachsGVBI. 40/2021
Prioritat: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren,
beigefiigt Ubersende die Korrekturfahne zum heutigen Eil-GVBI. mit der Bitte um Bearbeitung und Riicksendung bis 15.30 Uhr.
Vielen Dank,

mit freundlichen GriiRen
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Verordnung
des Sachsischen Staatsministeriums fur Kultus
zur Regelung des Betriebs von Schulen, Schulinternaten,
Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kindertagespflege
sowie von nichtakademischen Einrichtungen der Lehramtsaus-
und -fortbildung im Zusammenhang mit der Verhinderung
der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)
(Schul- und Kita-Coronaverordnung — SchulKitaCoVO)

Vom 20. November 2021

Auf Grund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit

§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 3 und

Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000

(BGBI. | S. 1045), von denen

— § 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 des
Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. | S. 2397) ge-
andert worden ist,

— § 28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Ge-
setzes vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587) neu gefasst
worden ist,

— § 28a Absatz 1 durch Artikel 12 Nummer 0 des Geset-
zes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) geandert
worden ist,

— § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 Nummer 0 des
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147)
geandert worden ist,

— § 28a Absatz 6 durch Artikel 1 Nummer 17 des Geset-
zes vom 18. November 2020 (BGBI. | S. 2397) eingeflgt
worden ist,

— § 32 Satz 1 und 2 durch Artikel 1 Nummer 4 des Ge-
setzes vom 22. April 2021 (BGBI. | S. 802) neu gefasst
worden ist,

in Verbindung mit § 7 Absatz 2 der Infektionsschutzgesetz-

Zustandigkeitsverordnung vom 9. Januar 2019 (SéchsGVBI.

S. 83), der durch die Verordnung vom 8. Juni 2021 (Sachs-

GVBI. S. 594) neu gefasst worden ist, verordnet das Staats-

ministerium fir Kultus:

Inhaltsiibersicht

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Regelbetrieb

§ 2a Betriebseinschrankungen in Schulen der Primarstufe
und in Kindertageseinrichtungen

§ 3  Zutrittsbeschrankungen

§4 Mund-Nasen-Bedeckung

§ 4a SchutzmalRnahmen bei schulischen Veranstaltungen
aulerhalb des Schulgelandes

§ 5 Hygieneplan, HygienemalRnahmen und Kontakterfas-
sung

§ 6  Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten

§ 7  Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

§1

Geltungsbereich

(1) Die nachfolgenden Vorschriften regeln den Betrieb
der Schulen in o&ffentlicher und freier Tragerschaft, der
Schulinternate, der Kindertageseinrichtungen und Einrich-
tungen der Kindertagespflege sowie der nichtakademischen
Einrichtungen der Lehramtsaus- und -fortbildung im Frei-
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staat Sachsen im Zusammenhang mit der Verhinderung der
Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019.

(2) Folgende Vorschriften der Sachsischen Corona-
Notfall-Verordnung vom 19. November 2021 (SachsGVBI.
S. 1261) gelten entsprechend:

1. § 3 Absatz 1 (Grundsatze fir den Impf-, Genesenen-
und Testnachweis),

2. § 3 Absatz 3 (Zeitraum zwischen Test und Testnach-
weis),

3. § 3 Absatz 5 (Ausnahmen von der Testpflicht fir Kinder,

Geimpfte und Genesene) sowie
4. § 3 Absatz 6 (Nachweisfihrung fur Impf-, Genesenen-

oder Testnachweise).

§2
Regelbetrieb

(1) In den in § 1 Absatz 1 genannten Schulen und Ein-
richtungen findet Regelbetrieb statt.

(2) Schulerinnen und Schiler, gegebenenfalls vertreten
durch ihre Personensorgeberechtigten, kdnnen sich von der
Teilnahme an der Prasenzbeschulung schriftlich abmelden.
Die Abmeldung wird mit AuRerkrafttreten dieser Verordnung
unwirksam.

(3) Die Anordnung hauslicher Lernzeiten nach MaRRgabe
des Schulrechts fur Schilerinnen und Schdler, die nicht an
einer Prasenzbeschulung teilnehmen, ist zulassig. Dies gilt
insbesondere bei Abwesenheit aufgrund der Schulbesuchs-
ordnung vom 12. August 1994 (SachsGVBI. S. 1565), die
durch die Verordnung vom 4. Februar 2004 (SachsGVBI.
S. 66) geandert worden ist, sowie im Falle des Absatzes 3.
Im Falle des Absatzes 2 besteht kein Anspruch auf hausliche
Beschulung.

(4) Die oberste Schulaufsichtsbehérde kann fir Schu-
len, unter deren Schiilerinnen und Schiilern sowie Lehrkraf-
ten und sonstigem Personal mehr als eine an einer Prasenz-
beschulung teilnehmende Person mit SARS-CoV-2 infiziert
ist, befristet anordnen:

1. in der Primarstufe und an Férderschulen auch oberhalb
der Primarstufe fir die gesamte Schule oder einzelne
Klassenstufen den eingeschrankten Regelbetrieb mit
festen Klassen oder Gruppen und festen Bezugsper-
sonen in festgelegten Raumen oder Bereichen; die
oberste Schulaufsichtsbehérde gibt Empfehlungen zum
eingeschrankten Regelbetrieb,

2. fir die gesamte Schule oder einzelne Klassen- oder
Jahrgangsstufen des jeweiligen Bildungsgangs das
Wechselmodell nach Absatz 5,
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3. die teilweise oder vollstdndige SchlieBung einer oder
mehrerer Schulen,

4. die Anderung des Nachweisintervalls beziiglich des
Zutrittsverbots nach § 3 Absatz 1 Satz 1 trotz Unter-
schreitens der Sieben-Tage-Inzidenz von 10 nach § 3
Absatz 1b oder

5.  Ausnahmen von dem Wegfall der Pflicht nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 1.

Bei Anordnung der SchlieBung von Schulen der Primarstufe

nach Nummer 3 haben Schilerinnen und Schiler, deren

Personensorgeberechtigte die in der Anlage zu dieser Ver-

ordnung genannten Berufe in der Gesundheitsversorgung

und Pflege, zur Sicherstellung der offentlichen Sicherheit
und Ordnung, im Justizwesen sowie im Bereich Bildung und

Erziehung ausiiben, Anspruch auf eine Notbetreuung. Die

Einrichtungen sind befugt, von den Personensorgeberech-

tigten einen Nachweis zur Zugehdrigkeit zu einer der Berufs-

gruppen zu fordern. Naheres regeln die Trager der Horte in

eigener Verantwortung. Die SchutzmalRnahmen nach Satz 1

kénnen gemeinsam oder einzeln angeordnet und auch auf

Schulinternate sowie auf Horte erstreckt werden. Zustandig-

keiten der obersten Landesgesundheitsbehdrde sowie der

Landkreise und Kreisfreien Stadte bleiben unberihrt.

(5) Im Wechselmodell findet die zeitgleiche Prasenzbe-
schulung in den Unterrichtsrdumen fir hdchstens die Halfte
der Zahl der Schiilerinnen und Schiiler je Klasse oder Kurs
statt, die in den §§ 1, 3 und 4 der Sachsischen Klassenbil-
dungsverordnung vom 7. Juli 2017 (SachsGVBI. S. 384),
die durch die Verordnung vom 12. Marz 2021 (SachsGVBI.
S. 428) geandert worden ist, nebst ihrer Anlage als Ober-
grenze festgelegt ist, und, soweit dort keine Obergrenze
festgelegt ist, flir hochstens 16 Schiilerinnen und Schiiler je
Klasse oder Kurs.

§ 2a
Betriebseinschrankungen in Schulen
der Primarstufe und in Kindertageseinrichtungen

(1) Im Zeitraum vom 22. November 2021 bis einschlie3-
lich 28. November 2021 sind Schulleiterinnen und Schulleiter
offentlicher Schulen der Primarstufe befugt, an der Schule
eingeschrankten Regelbetrieb mit festen Klassen und festen
Bezugspersonen in festgelegten Raumen oder Bereichen
anzuordnen. Den jeweils zugehdrigen Horten wird empfoh-
len, ebenfalls in den eingeschrankten Regelbetrieb zu wech-
seln.

(2) Ab 29. November 2021 findet in Kindertagesein-
richtungen und in Schulen der Primarstufe eingeschrankter
Regelbetrieb mit festen Klassen oder Gruppen und festen
Bezugspersonen in festgelegten Raumen oder Bereichen
statt. Den Tragern der Kindertageseinrichtungen bleibt
vorbehalten, den in der Anlage zu dieser Verordnung ge-
nannten Berufsgruppen fir den Fall von Einschrankungen
des Betreuungsumfanges abweichend die Betreuung ihrer
Kinder vollumfénglich zu gewahren. Bei der Durchfihrung
des Schwimmunterrichts in der Primarstufe kann von der
MaRgabe fester Klassen und Bezugspersonen abgewichen
werden. In Einrichtungen der Kindertagespflege kann unein-
geschrankter Regelbetrieb stattfinden.

§3
Zutrittsbeschriankungen

(1) Personen ist der Zutritt zum Gelande der in § 1 Ab-
satz 1 genannten Schulen und Einrichtungen untersagt,
wenn sie nicht dreimal wochentlich im Abstand von jeweils
zwei Tagen durch einen Test nachweisen, dass keine In-

fektion mit SARS-CoV-2 besteht. Das Zutrittsverbot nach

Satz 1 gilt nicht
fur Personen, die in Kinderkrippen und Kindergarten be-
treute Kinder, Schiilerinnen oder Schiler zum Bringen
oder Abholen kurzzeitig begleiten,

2. wenn unmittelbar nach dem Betreten des Geléndes ein
Test auf das Vorliegen einer Infektion mit SARS-CoV-2
vorgenommen wird,

3. furdiein Kinderkrippen und Kindergarten betreuten Kin-
der sowie

4. fur die Kindertagespflege.

Geimpften und Genesenen, fir die das Zutrittsverbot nach

Satz 1 nicht gilt, wird empfohlen, durch einen Test sicherzu-

stellen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Der

Veranstalter von Nutzungen und Zusammenkiinften aul3er-

halb der Unterrichts- und Betreuungszeiten muss sicher-

stellen, dass Handreinigungs- und ein zumindest begrenzt
viruzides Desinfektionsmittel in hinreichender Menge zur

Verfligung stehen sowie die genutzten Oberflachen, Ge-

genstande und Raume nach Beendigung der Nutzung oder

Zusammenkunft vor der nachsten Nutzung durch die in § 1

Absatz 1 genannten Schulen und Einrichtungen grindlich

gereinigt werden. Auflensportanlagen mussen nicht gerei-

nigt werden.

(1a) Sofern ein Zutrittsverbot nach Absatz 1 Satz 1 gilt,
sind im Eingangsbereich des Gelandes entsprechende Hin-
weise anzubringen.

(1b) Der erste Testnachweis nach Absatz 1 Satz 1 soll
beim ersten Zutritt zum Gelande innerhalb der Kalenderwo-
che erbracht werden. In Schulinternaten soll er bei Anreise
am Wochenende bereits beim ersten Zutritt zum Gelande
am Wochenende erbracht werden.

(2) Der Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 sowie Tester-
gebnisse nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 kdnnen von der
Schule oder Einrichtung erfasst und dokumentiert werden.
Die Dokumentation ist unverzuglich zu |I6schen oder zu ver-
nichten, wenn sie fur die Kontrolle der Voraussetzungen nach
Absatz 1 Satz 1 nicht mehr benétigt wird. Die Schule oder
Einrichtung ist befugt, entsprechend § 9 Absatz 2 Satz 1 des
Infektionsschutzgesetzes dem Gesundheitsamt, in dessen
Bezirk die betroffene Person ihre Hauptwohnung hat, posi-
tive Ergebnisse von Tests nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2
zu melden. Sie ist zudem befugt, ihr Personal in anonymi-
sierter Form um Auskunft Gber das Bestehen eines vollstan-
digen Impfschutzes gegen SARS-CoV-2 zu ersuchen; das
Personal ist zu wahrheitsgemaRer Auskunft verpflichtet. Die
Auskiinfte nach Satz 4 dirfen zur Vorbereitung von Tests
nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und zur Anpassung des
Hygieneplans verwendet werden. Liegt eine Ausnahme von
der Testpflicht nach § 3 Absatz 5 der Sachsischen Corona-
Notfall-Verordnung vor, kann die Schule erfassen und doku-
mentieren, an welchem Tag die Einsichtnahme in den Impf-
oder Genesenennachweis gewahrt wurde.

(3) Der Aufenthalt auf dem Gelande der in § 1 Absatz 1
genannten Schulen und Einrichtungen ist Personen unter-
sagt, die
1. mindestens eines der folgenden Symptome zeigen:

Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen,

Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust, oder
2. sich aufgrund einer Infektion mit SARS-CoV-2 oder des

engen Kontakts zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten

Person absondern missen.

Kinder, Schilerinnen oder Schiiler, die mindestens ein Sym-
ptom im Sinne von Satz 1 Nummer 1 wahrend der Betreuung,
wahrend des Unterrichts oder einer sonstigen schulischen
Veranstaltung zeigen, sollen in einem separaten Raum un-
tergebracht werden. Das Abholen durch einen Personen-
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sorgeberechtigten oder eine von diesem bevollméachtigte
Person ist unverziglich zu veranlassen. Die Satze 2 und 3
gelten entsprechend, wenn ein auf dem Geléande der Schule
durchgefiihrter Test auf das Vorliegen einer Infektion mit
SARS-CoV-2 ein positives Testergebnis aufweist.

(4) Zeigen Kinder, Schiilerinnen oder Schiler mindes-
tens ein Symptom im Sinne von Absatz 3 Satz 1 Nummer 1,
ist ihnen der Zutritt zu der Einrichtung erst zwei Tage nach
dem letztmaligen Auftreten eines Symptoms gestattet.

(5) Absatz 3 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 und 3 sowie Ab-

satz 4 gelten nicht fir Personen, die

1. durch eine arztliche Bescheinigung oder durch einen am
selben Tage durchgefiihrten Test auf das Vorliegen ei-
ner Infektion mit SARS-CoV-2 mit negativem Testergeb-
nis nachweisen, dass keine Infektion mit SARS-CoV-2
besteht, oder

2. durch eine arztliche Bescheinigung, einen Allergieaus-
weis, den Nachweis einer chronischen Erkrankung oder
ein vergleichbares Dokument glaubhaft machen, dass
keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht.

§4
Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes (OP-Maske) oder einer FFP2-Maske oder
vergleichbaren Atemschutzmaske, jeweils ohne Ausatem-
ventil, besteht
1. vordem Eingangsbereich der in § 1 Absatz 1 genannten

Schulen und Einrichtungen; dies gilt nicht fiir Kinder bis

zur Vollendung des 6. Lebensjahres;

2. in Gebauden und auf dem sonstigen Gelande von Kin-
dertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kinderta-
gespflege; dies gilt nicht
a) firin diesen Einrichtungen betreute Kinder und
b) wahrend der Betreuung fiir das Personal und die

Kindertagespflegeperson sowie bei der Abnahme
von Tests gemaR § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 fir
das Personal;

3. in Schulgebauden und auf dem sonstigen Gelande von
Schulen; dies gilt nicht fur Schilerinnen, Schiler, schu-
lisches Personal und Hortpersonal
a) aufdem Aullengelande von Schulen, wenn ein Min-

destabstand von 1,5 Metern eingehalten wird,

b) in der Primarstufe innerhalb der Unterrichtsraume,

c) in Horten innerhalb der Gruppenraume,

d) auf dem AuRengelédnde von Grund- und Foérder-

schulen sowie Horten,

e) im Unterricht an Foérderschulen der Sekundarstufe I,

f) im Unterricht der Werkstufe der Férderschulen mit

dem Forderschwerpunkt geistige Entwicklung,
g) iminklusiven Unterricht fir die Férderschwerpunkte
Horen und Sprache,

h) beim Sport,

i) zur Aufnahme von Speisen und Getranken im
Schulgebaude,

j) bei der Abnahme von Tests gemall § 3 Absatz 1
Satz 2 Nummer 2,

k) fir Schilerinnen und Schiler wahrend einer Pri-
fung am Sitzplatz, wenn ein Mindestabstand von
1,5 Metern eingehalten wird, sowie

1) fir Schulerinnen und Schuler wahrend eines schrift-
lichen Leistungsnachweises am Sitzplatz, wenn ein
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird;

4. in Schulinternaten; dies gilt nicht in Wohn- und Schlaf-
raumen oder wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten wird;

= <
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5. in nichtakademischen Einrichtungen der Lehramtsaus-
und -fortbildung; dies gilt nicht auf dem Aufengelande,
wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird.

Die Pflicht nach Satz 1 entfallt, wenn durch Einsichtnahme

in den Impf- oder Genesenennachweis gewahrleistet ist,

dass ausschlieRlich Personen anwesend sind, die geimpft
oder genesen sind. Wer Einsicht in einen Impf- oder Gene-
senennachweis nach Satz 2 erhalt, hat Stillschweigen Ulber
die darin enthaltenen Gesundheitsdaten zu bewahren. Das

Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes oder ei-

ner FFP2-Maske oder vergleichbaren Atemschutzmaske, je-

weils ohne Ausatemventil, wird auch bei Entfallen der Pflicht
empfohlen.

(1a) Lehramtsstudierende, die an Praktika in Schulen
teilnehmen, gelten als schulisches Personal im Sinne des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3.

(2) Personen, die glaubhaft machen kénnen, dass ihnen
das Tragen der vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen
Grinden nicht moglich oder unzumutbar ist, sind von der
Pflicht nach Absatz 1 Satz 1 befreit.

(3) Zur Glaubhaftmachung einer Befreiung von der Pflicht
nach Absatz 1 Satz 1 genigt die Gewahrung der Einsicht-
nahme in eine arztliche Bescheinigung, welche die durch die
Erflllung der Pflicht zu erwartenden Beeintrachtigungen be-
nennt und erkennen lassen soll, auf welcher Grundlage die
Arztin oder der Arzt zu dieser Einschatzung gelangt ist. Per-
sonen, die entgegen der nach Absatz 1 Satz 1 bestehenden
Pflicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht
tragen, ohne dass eine Ausnahme nach Absatz 2 vorliegt, ist
der Aufenthalt vor dem Eingangsbereich der in § 1 Absatz 1
genannten Schulen und Einrichtungen, in Gebauden und auf
dem sonstigen Gelande von Kindertageseinrichtungen und
Einrichtungen der Kindertagespflege, in Schulgebauden, auf
dem sonstigen Gelande von Schulen sowie in nichtakade-
mischen Einrichtungen der Lehramtsaus- und -fortbildung
untersagt. Wer Einsicht in eine arztliche Bescheinigung nach
Satz 1 erhalt, hat Stillschweigen Uber die darin enthaltenen
Gesundheitsdaten zu bewahren.

(4) Die in § 1 Absatz 1 genannten Schulen und Einrich-
tungen sind befugt, von der arztlichen Bescheinigung, mit
der eine Befreiung von der Pflicht nach Absatz 1 glaubhaft
gemacht wird, eine analoge oder digitale Kopie zu fertigen
und diese aufzubewahren. Das Original der Bescheinigung
darf nur mit Zustimmung des Vorlegenden aufbewahrt wer-
den. Die Kopie oder die Bescheinigung ist vor unbefugtem
Zugriff zu sichern und nach Ablauf des Zeitraumes, fir wel-
che die Bescheinigung gilt, unverziglich zu |I6schen oder zu
vernichten, spatestens jedoch mit Ablauf des Jahres 2021.

§ 4a
SchutzmaBnahmen bei schulischen
Veranstaltungen auBerhalb des Schulgelédndes

(1) An einer Schulfahrt darf nur teilnehmen, wer gegen-
Uber der leitenden Lehrkraft dreimal wochentlich im Abstand
von jeweils zwei Tagen, erstmals bei Beginn der Schulfahrt,
durch einen Test nachweist, dass keine Infektion mit SARS-
CoV-2 besteht.

(2) Bei Schulfahrten und sonstigen schulischen Veran-
staltungen aufRerhalb des Schulgelandes besteht die Pflicht
zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes
(OP-Maske) oder einer FFP2-Maske oder vergleichbaren
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Atemschutzmaske, jeweils ohne Ausatemventil. Dies gilt

nicht

1. unter freiem Himmel,

2. beim Sport fiir Schilerinnen und Schiiler sowie schuli-
sches Personal,

3. wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
wird,

4. in Schlafraumen,

5. wenn das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung aus
unabweisbaren Grinden erforderlich ist oder

6. wenn durch Einsichtnahme in den Impf- oder Genese-
nennachweis gewabhrleistet ist, dass ausschlieRlich Per-
sonen anwesend sind, die geimpft oder genesen sind;
wer Einsicht in einen Impf- oder Genesenennachweis
erhalt, hat Stillschweigen lber die darin enthaltenen
Gesundheitsdaten zu bewahren.

(3) § 4 Absatz 1a bis 4 gilt entsprechend.

(4) Weitergehende Infektionsschutzregelungen in der
Séachsischen Corona-Notfall-Verordnung, in ihrer jeweils
geltenden Fassung, bleiben unberihrt.

(5) Nahere Regelungen zur Zulassigkeit der Durchfiih-
rung von Schulfahrten wahrend der Geltungsdauer dieser
Verordnung trifft die oberste Schulaufsichtsbehdrde.

§5
Hygieneplan, HygienemaBnahmen
und Kontakterfassung

(1) Die in § 1 Absatz 1 genannten Schulen und Einrich-
tungen missen auch dann einen Hygieneplan haben und
einhalten, wenn sie keine Gemeinschaftseinrichtungen im
Sinne des § 33 des Infektionsschutzgesetzes sind. Der Hy-
gieneplan muss auf den folgenden, im Internet unter der Ad-
resse www.gesunde.sachsen.de verdffentlichten Vorschrif-
ten in den jeweils geltenden Fassungen beruhen:

1. fur Kindertageseinrichtungen auf dem ,Rahmenhygie-
neplan gemall § 36 des Infektionsschutzgesetzes fiir
Kindereinrichtungen (Kinderkrippen, -garten, -tages-
statten, auch integrativ, und Kinderhorte)“, Stand: April
2007, und

2. fur Schulen und Schulinternate auf dem ,Rahmenhy-
gieneplan gemal § 36 des Infektionsschutzgesetzes
fur Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, in
denen Kinder und Jugendliche betreut werden®, Stand:
April 2008.

Er soll den Besonderheiten der konkreten Einrichtung Rech-

nung tragen.

(2) Absatz 1 gilt nicht fur Einrichtungen der Kinderta-
gespflege.

(3) Der Hygieneplan kann aus triftigem Grund Ausnah-
men von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung vorsehen.

(4) Die Hygieneplane der Klinik- und Krankenhausschu-
len richten sich nach den Hygieneplanen und Infektions-
schutzregelungen der jeweiligen Klinik oder des jeweiligen
Krankenhauses.

(5) Regelmalig genutzte Oberflachen, Gegenstande
und Raume sind taglich und technisch-mediale Gerate sind
nach jeder Nutzung grindlich zu reinigen.

(6) Samtliche genutzte Ré&umlichkeiten sind taglich
mehrfach durch das vollstandige Offnen der Fenster, so-
weit technisch maoglich, und Tiren grindlich zu lGften. Un-

terrichtsrdume sollen darUber hinaus mindestens einmal
wahrend der Unterrichtsstunde, spatestens 30 Minuten nach
deren Beginn, grindlich geliftet werden. Die Satze 1 und 2
gelten nicht, wenn der Luftaustausch durch eine raumluft-
technische Anlage gesichert ist.

(7) Wer eine der in § 1 Absatz 1 genannten Schulen oder
Einrichtungen betritt, hat sich unverziglich die Hande grind-
lich zu waschen oder mit einem zumindest begrenzt viruzi-
den Mittel zu desinfizieren. Die Schule oder Einrichtung stellt
sicher, dass geeignete Mdglichkeiten zum Handewaschen
und Desinfizieren zuganglich sind. Der Trager der Schule
oder Einrichtung stellt sicher, dass die daflir notwendigen
hygienischen Mittel, insbesondere Handreinigungs- und ein
zumindest begrenzt viruzides Desinfektionsmittel, in hin-
reichender Menge vorgehalten werden. Direkte korperliche
Kontakte sollen vermieden werden. Personen, die sich in der
Schule oder Einrichtung aufhalten, sind auf die Einhaltung
dieser Hygienemalregeln altersgerecht hinzuweisen. Insbe-
sondere sind im Eingangsbereich entsprechende Hinweise
anzubringen.

(8) Zur Kontaktnachverfolgung ist taglich zu dokumen-
tieren,

1. welche Kinder in Kindertageseinrichtungen und Einrich-
tungen der Kindertagespflege betreut wurden,

2. wer diese Kinder betreut hat,

3. welche Personen mit Ausnahme der betreuten Kinder,
des Personals und der Kindertagespflegeperson sich
langer als 10 Minuten in einem Gebaude einer Kinderta-
geseinrichtung oder den Raumlichkeiten einer Einrich-
tung der Kindertagespflege aufgehalten haben,

4. welche Personen mit Ausnahme von Schilerinnen,
Schilern, schulischem Personal und Hortpersonal sich
langer als 10 Minuten in einem Schulgebaude aufgehal-
ten haben und

5. welche Personen mit Ausnahme von Schulerinnen,
Schilern, schulischem Personal und Schulinternatsper-
sonal sich langer als 10 Minuten in einem Schulinternat
aufgehalten haben.

§ 2 der Sachsischen Corona-Notfall-Verordnung gilt ent-

sprechend.

§6

Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten

(1) Soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes
geregelt ist, haben die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Infek-
tionsschutzgesetz-Zustandigkeitsverordnung vom 9. Januar
2019 (SachsGVBI. S. 83), die zuletzt durch die Verordnung
vom 20. Juli 2021 (SachsGVBI. S. 766) geandert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung, zustandigen Behoérden
die Bestimmungen dieser Verordnung umzusetzen. Dabei
ist der Grundsatz der VerhéltnismaRigkeit zu wahren. Sie
koénnen die Ortspolizeibehérden um Vollzugs- und Vollstre-
ckungshilfe ersuchen. Die Zustandigkeiten zum Vollzug der
Arbeitsschutzvorschriften gemaf der Sachsischen Arbeits-
schutzzustandigkeitsverordnung vom 6. Juli 2008 (Sé&chs-
GVBI. S. 416), die zuletzt durch die Verordnung vom 8. Okto-
ber 2019 (SachsGVBI. S. 706) geandert worden ist, bleiben
unberdhrt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-

mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer

1. vorsatzlich entgegen § 4 Absatz 3 Satz 3 oder § 4a Ab-
satz 3 in Verbindung mit § 4 Absatz 3 Satz 3 nicht Still-
schweigen Uber die in einer arztlichen Bescheinigung
enthaltenen Gesundheitsdaten bewahrt oder vorsatzlich
entgegen § 4 Absatz 1 Satz 4 oder § 4a Absatz 2 Satz 2
Nummer 6 nicht Stillschweigen Uber die in einem Impf-
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oder Genesenennachweis enthaltenen Gesundheitsda-

ten bewahrt,

2. fahrlassig oder vorsatzlich

a) entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 das Gelande betritt,
ohne dass eine Ausnahme von der Testpflicht nach
§ 3 Absatz 5 der Sachsischen Corona-Notfall-Ver-
ordnung vorliegt,

b) entgegen § 4 Absatz 1 oder § 4a Absatz 2 keinen
medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder keine
FFP2-Maske oder vergleichbare Atemschutzmaske,
jeweils ohne Ausatemventil, tragt, ohne dass eine
Ausnahme nach § 4 Absatz 2 oder § 4a Absatz 3 in
Verbindung mit § 4 Absatz 2 vorliegt.

Dresden, den 20. November 2021

§7

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 22. November 2021 in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Schul- und Kita-Coronaverordnung
vom 19. Oktober 2021 (SachsGVBI. S. 1186), die durch die
Verordnung vom 5. November 2021 (SachsGVBI. S. 1230)
geandert worden ist, aulRer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 12. Dezember
2021 auler Kraft.

Der Staatsminister fir Kultus
Christian Piwarz
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Anlage
(zu § 2 Absatz 4 Satz 2 und zu § 2a Absatz 2 Satz 2)

Gesundheitsversorgung und Pflege

— Arztpraxen

— Krankenhauser

— Apotheken

— Labore

— stationare Einrichtungen fir Pflege, Reha, Eingliederungshilfe
— ambulante Pflegedienste

—  Wirtschafts-, Versorgungs- und Reinigungspersonal, welches Giberwiegend in und fir die genannten Einrichtungen tatig

ist
Sicherstellung der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung
— Berufsfeuerwehr, freiwillige Feuerwehr, sofern Tagesbereitschaft besteht
— Rettungsdienst
— Katastrophenschutz
— Polizeivollzugsdienst
Justizwesen
— Justizvollzug (betriebsnotwendiges Personal)
—  Gerichte
— Staatsanwaltschaften

Bildung und Erziehung

— Personal zur Sicherstellung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Schulen
— stationare und teilstationare Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
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Begriindung
A. Bekanntmachung der Begriindung

Die Begriindung dieser Verordnung wird im Hinblick auf
§ 28a Absatz 5 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes be-
kannt gemacht.

B. Aligemeiner Teil

Mit Erlass der Vierten Verordnung zur Anderung der In-
fektionsschutzgesetz-Zustandigkeitsverordnung vom 8. Juni
2021 (SachsGVBI. S. 594) wurde dem Staatsministerium
fur Kultus die Erméachtigung zum Erlass von Geboten und
Verboten durch Rechtsverordnungen zur Verhinderung der
Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 fur den Be-
reich der Schulen in 6ffentlicher und freier Tragerschaft, der
Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kinderta-
gespflege sowie der nichtakademischen Einrichtungen der
Lehramtsaus- und -fortbildung tbertragen.

Mit dem Erlass dieser Rechtsverordnung wird von der
Ermachtigung Gebrauch gemacht. Die Verordnung lehnt sich
in starkem MafRe an Regelungen der Schul- und Kita-Coro-
naverordnung vom 19. Oktober 2021 (SachsGVBI. S. 1186),
die durch die Verordnung vom 5. November (SachsGVBI.
S. 1230) geandert worden ist, an und fuhrt sie fort. Sie ori-
entiert sich zudem an den vorangehenden Schul- und Kita-
Coronaverordnungen vom 21. September 2021 (SachsGVBI.
S. 871) und vom 24. August 2021 (SachsGVBI. S. 806), den
vorangehenden Schul- und Kitabetriebseinschrankungs-
verordnungen vom 10. Juni 2021 (SachsGVBI. S. 598) und
vom 22. Juni 2021 (SachsGVBI. S. 665), die durch die Ver-
ordnung vom 21. Juli 2021 (SachsGVBI. S. 768) geandert
worden ist, sowie an den zuvor in der Sachsischen Corona-
Schutz-Verordnung vom 26. Mai 2021 (SachsGVBI. S. 538)
enthaltenen Bestimmungen der §§ 23 bis 25.

C. Erfillungsaufwand

Mit der vorliegenden Verordnung werden im Vergleich
zu den vorangegangenen Verordnungen keine grundsatzlich
neuen kostenrelevanten Sachverhalte geschaffen.
D. Besonderer Teil
Zu § 1 (Geltungsbereich)
Zu Absatz 1

Absatz 1 vollzieht den von § 7 Absatz 2 Infektionsschutz-
gesetz-Zustandigkeitsverordnung geschaffenen Ermachti-
gungsbereich fur das Staatsministerium fiir Kultus nach.

Zu Absatz 2

Absatz 2 ordnet fir bestimmte allgemeine Regelungen
der Sachsischen Corona-Notfall-Verordnung die entspre-
chende Geltung im Rahmen der vorliegenden Verordnung
an. Damit werden innerhalb des Freistaates Sachsen ein-
heitliche Grundsatze festgelegt.

Zu § 2 (Regelbetrieb)
Zu Absatz 1

Im Grundsatz wird der Regelbetrieb unter Pandemiebe-
dingungen in allen Schulen, Kindertageseinrichtungen und
Einrichtungen der Kindertagespflege sowie der nichtakade-

mischen Einrichtungen der Lehramtsaus- und -fortbildung im
Freistaat Sachsen ermdglicht.
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Bei der Ausibung des Regelbetriebs in nichtakade-
mischen Einrichtungen der Lehramtsaus- und —fortbildung
muss gegebenenfalls auf die gesamtgesellschaftliche Lage,
insbesondere auf hohe Inzidenzwerte oder auf ein standort-
bezogenes besonderes Infektionsgeschehen angemessen
und verantwortungsvoll reagiert werden. Ist dies erforder-
lich, wird der Regelbetrieb nicht in Form von Prasenzver-
anstaltungen, sondern im digitalen Format umgesetzt. Die
Festlegungen trifft die oberste Schulaufsichtsbehdrde auf
der Grundlage der entsprechenden Sachlage.

Zu Absatz 2

Eine generelle Moglichkeit zur Abmeldung von der Pra-
senzbeschulung ist nunmehr wieder vorgesehen.

Zu Absatz 3

Daruber hinaus besteht die Mdglichkeit der Abwesen-
heit aus anderen Rechtsgriinden, insbesondere nach Maf3-
gabe der Schulbesuchsordnung. Schilerinnen und Schuler
kénnen beispielsweise von der Pflicht zur Teilnahme am
Prasenzunterricht entbunden werden, wenn die Vorlage ei-
ner arztlichen Bescheinigung nachvollziehbar macht, dass
bei der Schilerin oder dem Schiler wegen einer Grunder-
krankung ein erhdhtes Risiko fiir eine COVID-19-Erkrankung
besteht beziehungsweise die Schilerin oder der Schiler bei
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ein un-
zumutbar erhdhtes individuelles Risiko fur einen schweren
Verlauf der Krankheit tragt.

Gleichzeitig wird klargestellt, dass die Anordnung haus-
licher Lernzeiten nach MaRRgabe des Schulrechts in solchen
Fallen zulassig bleibt. Hierflr kdnnen unter anderem vom
Freistaat Sachsen zur Verfiigung gestellte Plattformen wie
LernSax verwendet werden. Die von der Prasenzpflicht be-
freiten Schilerinnen und Schiler kommen ihrer Schulpflicht
durch Teilnahme an den zur Verfligung gestellten Angeboten
zum hauslichen Lernen nach.

Bei einer Befreiung von der Teilnahme an der Prasenz-
beschulung nach Absatz 1 besteht hingegen kein Anspruch
auf eine hausliche Beschulung.

Zu Absatz 4

Auch Schulen kénnen von Infektionen mit dem Co-
ronavirus betroffen sein. Absatz 4 eroffnet der obersten
Schulaufsichtsbehdrde mit der sogenannten Hotspotrege-
lung neben den Mdglichkeiten, fur die gesamte Schule oder
einzelne Klassen- oder Jahrgangsstufen voribergehend
den eingeschrankten Regelbetrieb anzuordnen, betroffene
Schulen entweder voribergehend ganz oder teilweise zu
schlieBen oder die Zahl der Schilerinnen und Schiiler in
Prasenzbeschulung voriibergehend durch Ubergang in das
Wechselmodell zu verringern, auch voribergehend eine
mehr als einmalig wochentliche Testung oder vorlberge-
hend eine Ausnahme von dem Wegfall der Pflicht zum Tra-
gen eines Mund-Nasen-Schutzes anzuordnen, obwohl die
regionalen Inzidenzen gering sind. Die aufgefiihrten Mal3-
nahmen kdnnen zudem miteinander kombiniert und, soweit
dies mdglich ist, auch auf Schulinternate sowie auf Horte
erstreckt werden. Alle Optionen sollen dazu beitragen, die
Zahl an Neuinfektionen zu begrenzen. Dabei reicht eine
vereinzelte Infektion an der Schule aber nicht aus, um die
Voraussetzungen zu erflllen. Die MaBnahmen zielen darauf
ab, ein Infektionsgeschehen mit mehr als einer Infektion zu
bekampfen und weitere Neuansteckungen in diesen Fallen
zu verhindern.
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Das der obersten Schulaufsichtsbehorde in § 2 Absatz 4
eingeraumte Ermessen ist unter Beachtung insbesondere
der in § 28a Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes genann-
ten Kriterien auszuliben. Eine entscheidende Bedeutung
kommt den Umstéanden an der betroffenen Schule ,vor Ort*
zu, da es sich um eine Ermessensentscheidung handelt und
die Ausiibung des Ermessens dem jeweils konkreten Sach-
verhalt gerecht werden muss. Im Vordergrund werden die
Belange der betroffenen Schilerinnen und Schiiler stehen.
Konkrete MaRnahmen werden darauf abzielen, eine wei-
tere auch unkontrollierte Ausbreitung von Infektionen mit
SARS-CoV-2 an den Einrichtungen zu verhindern. Ausge-
gangen wird dabei regelmaRig von einem Uberschreiten des
Infektionsgeschehens uUber Schwellenwerte in Relation zur
Anzahl der Schilerinnen und Schiiler an der Schule. Da-
riber hinaus werden weitere auch raumliche Kriterien und
die bereits ergriffenen Maflnahmen des Gesundheitsamtes
und der Schule in die Abwagungen einbezogen. Zudem
wird — wie bisher — besonders zu berilicksichtigen sein, dass
sogenannte Abschlussklassen eine verlassliche Prasenzbe-
schulung benétigen, um sich bestmdglich auf Abschlusspri-
fungen vorzubereiten. Auch die Belange der Lehrkrafte so-
wie des sonstigen schulischen Personals sind zu gewichten.
Die Ermessensbetatigung der obersten Schulaufsichtsbe-
hoérde unterliegt im Falle rechtlicher Auseinandersetzungen
der gerichtlichen Kontrolle.

Die Vorschrift lehnt sich an eine seinerzeit bewahrte
Regelung aus der Sachsischen Corona-Schutz-Verordnung
vom 27. November 2020 (SachsGVBI. S. 666) an. Sie bietet
der obersten Schulaufsichtsbehdérde ein zusatzliches Instru-
ment der Infektionsbekdmpfung, entbindet die fir den Infek-
tionsschutz zustandigen kommunalen Behoérden ,vor Ort*
aber nicht von ihrer Verantwortung. Alle Infektionsschutz-
maRnahmen mit schulischem Bezug erfordern vielmehr
eine enge Kooperation der beteiligten Akteure (insbeson-
dere Schulen, Horte und andere Kindertageseinrichtungen,
Schulaufsichtsbehdrden, Schultrager sowie Gesundheits-
amter).

Neu aufgenommen wurde die Mdglichkeit, dass Schiile-
rinnen und Schler, deren Personensorgeberechtigte Berufe
der Gesundheitsversorgung und Pflege, zur Sicherstellung
der offentlichen Sicherheit und Ordnung, im Justizwesen so-
wie im Bereich Bildung und Erziehung ausiiben, Anspruch
auf eine Notbetreuung haben. Die einzelnen Berufe sind in
der Anlage zu dieser Verordnung aufgefiihrt. Um die Zu-
gehorigkeit der Personensorgeberechtigten zu einer der
genannten Berufsgruppen Uberprifen zu kénnen, sind die
Einrichtungen befugt, einen entsprechenden Nachweis zu
fordern. Naheres regeln die Trager der Horte in eigener Ver-
antwortung.

Zu Absatz 5

Das grundsatzlich bereits aus dem vergangenen Jahr
bekannte sogenannte Wechselmodell reduziert die Zahl der
zeitgleich anwesenden Schiilerinnen und Schuler und ver-
ringert somit das Infektionsrisiko erheblich. Die zuldssige
Zahl der Schilerinnen und Schiuler, fur die eine zeitgleiche
Prasenzbeschulung in den Unterrichtsraumen stattfinden
kann, berechnet sich anhand der Obergrenzen gemaf der
Sachsischen Klassenbildungsverordnung vom 7. Juli 2017
(SachsGVBI. S. 384) und, soweit dort keine Obergrenze fest-
gelegt ist, aus § 4a Absatz 2 Satz 1 und 2 des Sachsischen
Schulgesetzes (die groften im Freistaat Sachsen aktuell be-
stehenden Klassen umfassen 32, bei halftiger Teilung also
16 Schilerinnen und Schiiler).

Zu § 2a (Betriebseinschriankungen in Schulen der
Primarstufe und in Kindertageseinrichtungen)

In Reaktion auf die gehauften befristeten SchlieBungen
von Schulen der Primarstufe und die steigenden Personal-
ausfalle in Kindertageseinrichtungen aufgrund des Auftre-
tens von Infektionen mit SARS-CoV-2, wird als besondere
InfektionsschutzmaRnahme schrittweise der sogenannte
eingeschrankte Regelbetrieb — ab 22. November 2021 zu-
nachst flr Schulen der Primarstufe im Ermessen der jewei-
ligen Schulen — und ab 29. November 2021 flachendeckend
in Kindertageseinrichtungen und in Schulen der Primarstufe
eingefiihrt. Hiervon werden ausdricklich Einrichtungen der
Kindertagespflege ausgenommen.

Die Trager der Kindertageseinrichtungen konnen ent-
sprechend der personellen Situation vor Ort selbst entschei-
den, ob den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten
Berufsgruppen fir den Fall von Einschrankungen des ver-
traglich vereinbarten Betreuungsumfanges eine vollumfang-
liche Betreuung ihrer Kinder gewahrt werden kann.

Zu § 3 (Zutrittsbeschrankungen)
Zu Absatz 1

Das Mittel der (Schnell-) Tests wird weiterhin als ein
wichtiger Baustein zur Reduzierung des Infektionsrisikos an
Schulen kontinuierlich, systematisch und flachendeckend
eingesetzt.

Testungen sind auch mit Blick auf Kindertageseinrich-
tungen, insbesondere fiir die padagogischen Fachkrafte,
durchzufihren. Es hat sich gezeigt, dass Infektionen inner-
halb des Personals und Infektionen der betreuten Kinder
durch das Personal eine gewisse Gefahrenquelle darstellen,
die es moglichst auszuschalten gilt.

Entsprechendes gilt fiir die nichtakademischen Einrich-
tungen der Lehramtsaus- und -fortbildung. Ein Betrieb ohne
Infektionen soll méglichst gewahrleistet werden.

Es wird weiterhin an den Zutrittsbeschrankungen fest-
gehalten. Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, dass
Schilerinnen und Schiler sowie in Kindertageseinrichtun-
gen betreute Kinder aufgrund ihres Lebensalters aktuell
entweder noch uberhaupt keine Mdglichkeit haben, sich fir
eine Schutzimpfung zu entscheiden, oder diese Moglichkeit
erst seit kurzer Zeit eroffnet ist. Insbesondere diese jungen
Menschen gilt es vor Infektionen méglichst zu schitzen.

Zu berucksichtigen ist zudem, dass in den Schulen
und aufgefuhrten Einrichtungen Tests flr die beschulten
beziehungsweise betreuten Personen sowie das Personal
kostenlos vorgehalten werden, so dass ohne weitere finan-
zielle Aufwendungen fiir die jeweils betroffene Person der
erforderliche Testnachweis erbracht werden kann. Die dort
verwendeten Tests (sog. Spuck- oder Lollytests oder solche
Tests, bei denen nur ein Abstrich im vorderen Nasenbereich
erforderlich ist) sind nicht mit Beeintrachtigungen verbun-
den, die in ihren Wirkungen korperliche Schmerzen hervor-
rufen. Erganzend sind Testnachweise aus Testzentren zu
akzeptieren.

Fur den Zutrittist der Nachweis nur ,dreimal wochentlich®
zu erbringen. Die in § 2 Nummer 7 der COVID-19-Schutz-
maflnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021
(BAnz AT 08.05.2021 V1) enthaltene Formulierung, dass die
zu Grunde liegende Testung maximal 24 Stunden zurick-
liegen darf, bezieht sich nur auf den jeweils vorzulegenden
Testnachweis (zum Beispiel aus einem Testzentrum).
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Zum Bringen und Abholen sowohl in Schulen als auch
in Kindertageseinrichtungen ist ein negativer Testnachweis
von den begleitenden Personen (zum Beispiel Eltern) nicht
vorzulegen. Ohne negativen Testnachweis kann auch das
jeweilige Gebaude betreten werden. Dies rechtfertigt sich
durch den nur kurzzeitigen Aufenthalt. Hierunter ist ein Auf-
enthalt von maximal 10 Minuten zu verstehen und kein lan-
gerfristiges Verweilen.

Kinder in Kinderkrippen und Kindergarten werden in
die Regelung zum Testnachweis nicht einbezogen (Satz 2
Nummer 5), da nach derzeitigem Erkenntnisstand Kinder
ein umso geringeres Infektions- und Verlaufsrisiko tragen,
je junger sie sind.

Genesene und geimpfte Personen sind zwar von der
Zutrittsbeschrankung ausgenommen, vergleiche den Ver-
weis in § 1 Absatz 2 auf die Bestimmungen der Sachsischen
Corona-Notfall-Verordnung mit den Ausnahmen von der
Testpflicht. Inzwischen ist jedoch durch Studien belegt, dass
die Wirkung der Corona-Impfstoffe sowie die Immunisierung
durch Erkrankung mit der Zeit abnimmt und Infektionen mit
SARS-CoV-2 nicht ganzlich auszuschlieRen sind. Daher
empfiehlt der neu eingefiigte Satz 3 Geimpften und Genese-
nen, durch einen Test sicherzustellen, dass keine Infektion
mit SARS-CoV-2 vorliegt.

Satz 4 verlangt fur Nutzungen und Zusammenkuinfte
die Einhaltung bestimmter Hygieneregeln. Eine Reinigung
muss, wenn Sportanlagen zum Beispiel nach dem Unterricht
durch verschiedene Vereine genutzt werden, nicht zwischen
den einzelnen Nutzungen durch die Vereine durchgefiihrt
werden. Es ist lediglich sicherzustellen, dass vor der nachs-
ten Nutzung durch die Schule eine Reinigung stattgefunden
hat. Ist von der Schule ein Reinigungsunternehmen mit einer
taglichen Reinigung beauftragt, die nach der Nutzung durch
Externe stattfindet, ist dies ausreichend.

Zu Absatz 1a

Die Festlegung, dass im Eingangsbereich des Gelandes
auf das Zutrittsverbot nach Absatz 1 Satz 1 hinzuweisen
ist, wurde aus der Schul- und Kita-Coronaverordnung vom
24. August 2021 (SachsGVBI. S. 806) Ubernommen; dort
war sie lediglich an anderer Stelle, namlich in § 3 Absatz 1
Satz 4, geregelt.

Zu Absatz 1b

Die Festlegung, dass der Testnachweis nach Absatz 1
Satz 1 beim ersten Zutritt zum Gelande nach dem Wochen-
ende erbracht werden soll, wurde aus der Schul- und Kita-
Coronaverordnung vom 21. September 2021 (SachsGVBI.
S. 871) Ubernommen; dort war sie an anderer Stelle, namlich
in § 3 Absatz 1b Satz 2, geregelt. In Satz 2 findet sich nun
zusatzlich der klarstellende Hinweis, dass der Testnachweis
nach Absatz 1 Satz 1 bei der Anreise in Schulinternaten am
Wochenende bereits beim ersten Zutritt zum Gelédnde am
Wochenende zu erbringen ist. Hierdurch soll das Einschlep-
pen von Infektionen mit SARS-CoV-2 von Rickkehrern in
das Schulinternat (insbesondere Rickkehr von der Heim-
fahrt Ubers Wochenende oder aus den Ferien) moglichst
frihzeitig erkannt und verhindert werden.

Zu Absatz 2

Die Schulen und die genannten Einrichtungen sind zur
Erfassung und Dokumentation insbesondere der Ergebnisse
von Tests auf das Coronavirus SARS-CoV-2 befugt. Die
Dokumentation wird geldscht oder vernichtet, wenn sie zum
Zwecke der Kontrolle der Voraussetzungen nach Absatz
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Satz 1 nicht mehr benétigt wird. Zulassig bleibt aber auch in
diesem Fall die rein statistische Erfassung und Auswertung
der Nachweise und Testergebnisse.

Neben einer Befugnis zur Meldung positiver Testergeb-
nisse an das Gesundheitsamt wird auch eine Abfrage zum
vollstandigen Impfschutz des Personals der Schule oder der
genannten Einrichtungen ermdglicht. Dadurch werden diese
in die Lage versetzt, den Hygieneplan nach § 5 Absatz 1 den
aktuellen Gegebenheiten anzupassen; zudem wird, auch fur
die beschaffenden staatlichen Stellen, die Planung verein-
facht, in welcher Weise und in welchem Umfang weiterhin
Testungen nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 auf dem
Gelande der Schulen beziehungsweise genannten Einrich-
tungen zu organisieren sind.

Der neu eingefliigte Satz 6 ermdglicht es der Schule
personenbezogen zu erfassen und zu dokumentieren, an
welchem Tag die Einsichtnahme in den jeweiligen Impf- oder
Genesenennachweis zur Nachweisfihrung gewahrt wurde.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift enthalt aus Griinden des Infektionsschut-
zes Zugangsbeschrankungen zu Schulen und den in Bezug
genommenen Einrichtungen.

Eine Verpflichtung zur Absonderung gemafl Satz 1
Nummer 2 ergibt sich im Freistaat Sachsen aus Allgemein-
verfigungen der Landkreise und Kreisfreien Stadte zur
Absonderung von engen Kontaktpersonen, von Verdachts-
personen und von positiv auf das Coronavirus getesteten
Personen (zu Beispielen siehe Begriindung zu § 3 Absatz 3
der Schul- und Kitabetriebseinschrankungsverordnung vom
22. Juni 2021 [SachsGVBI. S. 665, 672]).

Zu Absatz 4
Auf die Begrindung zu Absatz 3 wird verwiesen.
Zu Absatz 5

Im Anschluss an die vormalige, inzwischen aufgeho-
bene Allgemeinverfigung zur Regelung des Betriebs von
Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und
Schulinternaten im Zusammenhang mit der Bekampfung
der SARS-CoV-2-Pandemie des Sachsischen Staatsminis-
teriums flr Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
vom 13. August 2020, Az.: 15-5422/4 (SachsABI. S. 998),
zuletzt gedndert durch Allgemeinverfiigung vom 26. Januar
2021 (SachsABI. S. 127), nimmt die Regelung solche Per-
sonen von Zugangsbeschrankungen aus, die nachweislich
nicht mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind oder
die glaubhaft machen, dass ihre Krankheitssymptome auf
anderen Ursachen beruhen. Auch die Sachsische Corona-
Schutz-Verordnung vom 26. Mai 2021 (SachsGVBI. S. 538)
enthielt in § 23 Absatz 11 eine entsprechende Bestimmung.

Zu § 4 (Mund-Nasen-Bedeckung)
Zu Absatz 1

Die Vorschrift flhrt die im vergangenen Jahr bewahrte,
differenzierte Regelung zur sogenannten Pflicht zum Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung weitgehend fort und
erweitert diese auf die nichtakademischen Einrichtungen
der Lehramtsaus- und -fortbildung (Satz 1 Nummer 5) so-
wie auch auf einige weitere Sachverhalte (Satz 1 Nummer 3
Buchstaben a bis I, Satz 1 Nummer 4). Der Infektionsschutz
wird dadurch erhoht, dass nicht lediglich das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung, sondern eines medizinischen
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Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske) oder FFP2-Maske oder
vergleichbaren Atemschutzmaske vorgeschrieben wird.

Zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung beim Sport (Satz 1 Nummer 3 Buch-
stabe h) ist anzumerken, dass in Umkleiderdumen eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, da Umkleideraume
oftmals klein und schlecht beliftet sind.

Satz 2 erdffnet die Moglichkeit auf die Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung zu verzichten, wenn gewahr-
leistet ist, dass ausschlieRlich Personen anwesend sind,
welche einen Impf- oder Genesenennachweis zur Kontrolle
vorlegen. Aus Grinden der Notwendigkeit der Verhaltnisma-
Rigkeit belastender Eingriffe liegt es nahe, Infektionsschutz-
mafRnahmen aufzuheben (hier: Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung), wenn alle anwesenden Personen
durch ihre Immunisierung Uber einen ausreichenden Schutz
gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 verfligen. Unabding-
bar ist hierbei die Kontrolle durch Einsichtnahme in den Impf-
oder Genesenennachweis. Satz 3 enthalt die Vorgabe, dass
bei Einsichtnahme in einen Impf- oder Genesenennachweis
Stillschweigen Uber die enthaltenen Gesundheitsdaten zu
bewahren ist und gewahrleistet dadurch den Datenschutz im
Rahmen der KontrollmafRnahme.

Es wird jedoch empfohlen, auch beim Entfallen der
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin
eine Maske zu tragen (Satz 4). Gleichzeitig ist zu beachten,
dass beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung regelma-
Rige Pausen eingelegt werden sollten. Insbesondere auf dem
Weg zur Schule (im Freien) und dem Heimweg (im Freien)
sowie dem Pausenhof sollte die Maske abgesetzt werden,
wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann.

Zu Absatz 1a

Die Vorschrift stellt Lehramtsstudierende, die an Prak-
tika in Schulen teilnehmen, dem schulischen Personal mit
Blick auf die Maskenpflicht gleich.

Zu Absatz 2

Es gelten die allgemeinen und bisher praktizierten Aus-
nahmen von der Maskenpflicht. Dies gilt insbesondere fir
den Kontakt mit hérgeschadigten Menschen, die auf das Le-
sen von Lippenbewegungen angewiesen sind.

Zu Absatz 3

Die bisherige Regelung entsprach Bestimmungen aus
vorangegangenen Sachsischen Corona-Schutz-Verordnun-
gen, vergleiche zum Beispiel § 24 Absatz 3 der Sachsischen
Corona-Schutz-Verordnung vom 26. Mai 2021 (SachsGVBI.
S. 538). Diese Auffassung hatte sich mittlerweile in der
Rechtsprechung weitgehend durchgesetzt, siehe etwa Be-
schluss des OLG Dresden 6 W 939/20 vom 6. Januar 2021
mit weiteren Nachweisen und unter Berufung auf Vorgaben
der Sachsischen Landesarztekammer.

Nunmehr wird auf das Erfordernis verzichtet, dass die
arztliche Bescheinigung die gesundheitliche Einschrankung
benennt. Ausreichend ist, dass die durch die Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu erwartende Be-
eintrachtigung benannt wird und erkennbar ist, auf welcher
Grundlage die Arztin oder der Arzt zu dieser Einschatzung
gelangt ist. Diese Anforderungen bieten einen Schutz vor
Gefalligkeitsattesten, welche die Akzeptanz und Wirksam-
keit der Tragepflicht untergraben kénnten. Die Begrindungs-
pflichten dienen dem Schutz der betreuten, beschulten und

beschaftigten Personen in den Schulen und in Bezug ge-
nommenen Einrichtungen.

Zu Absatz 4

Damit die Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung nicht immer wieder neu vorgelegt
werden muss, sind die Schulen und in Bezug genommenen
Einrichtungen befugt, die vorgelegte Befreiung aufzubewah-
ren. Das Original darf nur mit Zustimmung des Vorlegenden
aufbewahrt werden. Die Schulen und in Bezug genommenen
Einrichtungen durfen eine Kopie der arztlichen Bescheini-
gung fertigen; der Vorlegende hat dies also zu erméglichen
und zu dulden.

Die Aufbewahrung darf dabei nur so lange dauern, wie
die arztliche Bescheinigung gilt. Zeitlich unbeschrankte arzt-
liche Bescheinigungen durfen jedoch langstens bis Ende
2021 aufbewahrt werden.

Zu § 4a (SchutzmaBnahmen bei schulischen Veranstal-
tungen auBerhalb des Schulgelédndes)

Zu Absatz 1

In Anlehnung an die testabhangige Zutrittsbeschran-
kung in § 3 Absatz 1 Satz 1 steht auch die Teilnahme an
einer Schulfahrt unter dem Vorbehalt, dass dreimal wo-
chentlich im Abstand von zwei Tagen, erstmals bei Beginn
der Schulfahrt, durch einen Test nachgewiesen wird, dass
keine Infektion mit SARS-CoV-2 besteht. Flr den Zutritt zum
Schulgelande und die Teilnahme an Schulfahrten aul3erhalb
des Schulgelandes gilt somit die gleiche Infektionsschutz-
malnahme.

Zu Absatz 2

Auch wahrend der Teilnahme an Schulfahrten und
sonstigen schulischen Veranstaltungen auBerhalb des
Schulgelandes besteht — in Entsprechung zu § 4 Absatz 1
Satz 1 — die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-
Nasen-Schutzes oder einer FFP2-Maske. Satz 2 Nummer 1
bis 6 enthalt verschiedene Ausnahmen. So gilt die Pflicht
zum Tragen einer Maske nicht unter freiem Himmel (Num-
mer 1), beim Sport (Nummer 2), wenn der Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten werden kann (Nummer 3) und in
Schlafraumen (Nummer 4).

Nummer 5 enthalt einen Auffangtatbestand, der einen
Verzicht auf die Mund-Nasen-Bedeckung gestattet, wenn
dies aus unabweislichen Griinden erforderlich ist. Hierunter
fallen zum Beispiel die Aufnahme von Speisen und Getran-
ken sowie das Singen oder Musizieren.

Aufgenommen wurde zudem die Moglichkeit, auf die
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zu
verzichten, wenn gewahrleistet ist, dass ausschlief3lich
Personen anwesend sind, welche einen Impf- oder Gene-
senennachweis zur Kontrolle vorlegen (Nummer 6). Aus
Griinden der Notwendigkeit der VerhaltnismaRigkeit belas-
tender Eingriffe liegt es nahe, InfektionsschutzmalRnahmen
aufzuheben (hier: Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung), wenn alle anwesenden Personen durch ihre
Immunisierung Uber einen ausreichenden Schutz gegen
eine Infektion mit SARS-CoV-2 verfiigen. Unabdingbar ist
hierbei die Kontrolle durch Einsichtnahme in den Impf- oder
Genesenennachweis. Die Vorgabe, dass bei Einsichtnahme
in einen Impf- oder Genesenennachweis Stillschweigen tber
die enthaltenen Gesundheitsdaten zu bewahren ist, gewahr-
leistet den Datenschutz im Rahmen der KontrollmalRnahme.
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Zu Absatz 3

Es wird auf § 4 Absatz 1a (Gleichstellung von Lehramts-
studierenden mit Lehrern) sowie auf die Vorschriften zur Be-
freiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung durch Vorlage einer arztlichen Bescheinigung und
den Umgang mit diesen Attesten verwiesen (§ 4 Absatz 2
bis 4). Auch bei Schulfahrten und sonstigen Veranstaltun-
gen aulerhalb des Schulgeléandes kann der Bedarf fir eine
Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung aus medizinischen Grinden bestehen.

Zu Absatz 4

Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass bei
schulischen Veranstaltungen auRerhalb des Schulgeléandes
auch die Infektionsschutzregelungen der Sachsischen-Co-
rona-Notfall-Verordnung, in der jeweils geltenden Fassung,
zu beachten sind.

Zu Absatz 5

Erganzend wird auf nahere Regelungen zur Durchfuh-
rung von Schulfahrten durch die oberste Schulaufsichtsbe-
hérde verwiesen.

Zu § 5 (Hygieneplan, HygienemaBnahmen und Kontak-
terfassung)

Zu Absatz 1

Ein Hygieneplan war bis Mitte Februar 2021 in der mitt-
lerweile aufgehobenen Allgemeinverfiigung zur Regelung
des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,
von Schulen und Schulinternaten im Zusammenhang mit der
Bekampfung der SARS-CoV-2-Pandemie des Sachsischen
Staatsministeriums fiir Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt vom 13. August 2020, Az.: 15-5422/4 (Sachs-
ABI. S. 998), zuletzt geandert durch Allgemeinverfiigung
vom 26. Januar 2021 (SachsABI. S. 127), geregelt. Er hat
sich als Instrument des Infektionsschutzes bewahrt.

Zu Absatz 2

Wie bisher, ist es fiir Einrichtungen der Kindertages-
pflege aufgrund ihrer Besonderheiten nicht erforderlich, ei-
nen Hygieneplan aufzustellen.

Zu Absatz 3

Auch mit Blick auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung oder eines anderen Mund-Nasen-Schut-
zes kann der Hygieneplan den Besonderheiten der konkre-
ten Einrichtung entsprechen. Zu denken ist etwa an eine
kurzzeitige Ausnahme von der Tragepflicht wahrend des
Einsatzes an Maschinen in berufsbildenden Schulen.

Zu Absatz 4
Die Regelung stellt sicher, dass Kinder und Jugendli-

che in den Klinik- und Krankenhausschulen denselben In-
fektionsschutzregelungen unterliegen wie in den Ulbrigen
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Bereichen des jeweiligen Klinikums beziehungsweise des
jeweiligen Krankenhauses.

Zu Absatz 5

Die Regelung Gbernimmt bewahrte Reinigungsverpflich-
tungen.

Zu Absatz 6

Die Regelung enthaltin Satz 1 und 2 bewahrte Luftungs-
verpflichtungen. Satz 3 normiert im Falle der Nutzung raum-
lufttechnischer Anlagen, die den Luftaustausch sichern,
eine Ausnahme von den in Satz 1 und 2 enthaltenen LUf-
tungsverpflichtungen. Die raumlufttechnische Anlage muss
dem Stand der Technik entsprechen, bestimmungsgemaf
betrieben werden und gesundheitlich zutragliche Atemluft
in ausreichender Menge zufiihren. Dabei soll die betriebene
Anlage insbesondere den (Hygiene-)Anforderungen an
Raumlufttechnische Anlagen entsprechen (siehe Richtlinie
VDI 6022 und Technische Regel fur Arbeitsstatten zur LUif-
tung — ASR 3.6).

Zu Absatz 7

Die Regelung Gbernimmt bewahrte Hygiene- und ihnen
entsprechende Ausstattungsverpflichtungen.

Zu Absatz 8

Die Regelung Ubernimmt bewahrte Dokumentations-
pflichten zur Kontaktnachverfolgung. Insbesondere beruht
die Dauer von zehn Minuten auf Empfehlungen des Robert
Koch-Instituts zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei
SARS-CoV-2-Infektionen.

Zu § 6 (Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten)
Zu Absatz 1

Nach der Infektionsschutzgesetz-Zustandigkeitsverord-
nung sind die Behdrden des 6ffentlichen Gesundheitsdiens-
tes auf der Ebene der Landkreise und Kreisfreien Stadte
grundsatzlich zustandig fir die Umsetzung des Infektions-
schutzgesetzes.

Auf die Moglichkeit, die Ortspolizeibehdrden in geeigne-
ten Fallen um Vollzugs- und Vollstreckungshilfe zu ersuchen,
wird verwiesen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 enthalt die notwendigen Tatbestéande der zu
ahndenden Ordnungswidrigkeiten.

Zu § 7 (Inkrafttreten, AuBerkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das In- und AuBerkrafttreten. Die
zeitliche Befristung der Verordnung tragt der Regelung nach
§ 28a Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes Rechnung und
stellt einen zeitlichen Gleichlauf mit der Geltungsdauer der
Sachsischen Corona-Notfall-Verordnung sicher.
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Verordnung
des Sachsischen Staatsministeriums
fur Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
zur Regelung von NotfallmaBnahmen zur Brechung
der vierten Coronavirus SARS-CoV-2-Welle
(Sachsische Corona-Notfall-Verordnung — SachsCoronaNotVO)

Vom 19. November 2021

Auf Grund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28
Absatz 1 Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1,
Absatz 3 und Absatz 6 des Infektionsschutzgesetzes vom
20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045), von denen
— § 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 des

Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. | S. 2397) ge-

andert worden ist,

— §28 Absatz 1 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Ge-
setzes vom 27. Marz 2020 (BGBI. | S. 587) neu gefasst
worden ist,

— § 28a Absatz 3 zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes
vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) geandert
worden ist,

— §28aAbsatz 2 Satz 1 und Absatz 6 durch Artikel 1 Num-
mer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. |
S. 2397) eingefugt worden ist,

— § 31 Satz 1 zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 20. Juli 2000 (BGBI. | S. 1045),

— § 32 Satz 1 durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April
2021 (BGBI. | S. 802) neu gefasst worden ist,

in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Infektionsschutzgesetz-

Zustandigkeitsverordnung vom 9. Januar 2019 (Sachs-

GVBI. S. 83), der zuletzt durch die Verordnung vom 8. Juni

2021 (SachsGVBI. S. 594) neu gefasst worden ist, verordnet

das Staatsministerium fir Soziales und Gesellschaftlichen

Zusammenhalt:

Inhaltsiibersicht

Teil 1
Grundsatze

§ 1 Grundsatz

§ 2  Grundsatze zur Kontakterfassung

§ 3  Grundsatze fur den Impf-, Genesenen- und Testnach-
weis

Teil 2
BasisschutzmalRnahmen

§ 4 Hygienekonzept, Mindestabstand, Test
§ 5 Maskenpflicht

Teil 3

Notfallmalnahmen
§ 6  Zusammenkinfte
§7 Versammlungen
§8 Handel
§ 9 Dienstleistungen
§ 10 Gastronomie
§ 11 Kultur, Freizeit
§ 12 Veranstaltungen, Feste und GroRveranstaltungen
§ 13 Sport
§ 14 Beherbergung und Tourismus
§ 15 Aulerschulische Bildung
§ 16 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens

§ 17 Erfassung und Uberwachung des Impfstatus in Alten-
und Pflegeheimen
§ 18 Kirchen und Religionsgemeinschaften
§ 19 Saisonarbeitskrafte
§ 20 Sachsischer Landtag
Teil 4
Hotspot-Regelung
§ 21 Ausgangssperre
Teil 5
Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften
§ 22 Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten
§ 23 Inkrafttreten, AuRerkrafttreten
Teil 1
Grundsatze
§1
Grundsatz

(1) Die Offnung, Inanspruchnahme und der Betrieb von
Geschaften, Einrichtungen, Unternehmen, Veranstaltungen
und sonstigen Angeboten ist unter Beachtung der nachfol-
genden Vorschriften gestattet. Die Landkreise und Kreis-
freien Stadte kénnen abweichend von dieser Verordnung
weitergehende SchutzmalRnahmen anordnen.

(2) Diese Verordnung gilt nicht fir den Betrieb der Ein-
richtungen nach § 1 Absatz 1 der Schul- und Kita-Corona-
verordnung vom 20. November 2021 (SachsGVBI. S. 1250).

(3) Die Einhaltung dieser Verordnung ist von den zustan-
digen Behorden insbesondere durch Stichproben zu kont-
rollieren.

(4) Die Landkreise und Kreisfreien Stadte sind verpflich-
tet, ein umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschrank-
tes Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf
bestimmten 6ffentlichen Platzen oder in bestimmten 6ffent-
lich zuganglichen Einrichtungen zu erlassen. Die Abgabe
von alkoholhaltigen Getranken ist dort nur in mitnahmefahi-
gen und verschlossenen Behaltnissen erlaubt.

(5) Der Arbeitgeber hat den Beschaftigten im Fall der
Biroarbeit oder vergleichbaren Tatigkeiten anzubieten,
diese Tatigkeiten in deren Wohnung auszufiihren, wenn
keine zwingenden betriebsbedingten Griinde entgegenste-
hen. Die Beschaftigten haben dieses Angebot anzunehmen,
soweit ihrerseits keine zwingenden Griinde entgegenstehen.

(6) Die Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genese-
nen- oder Testnachweises nach dieser Verordnung gilt nicht
fur Einsatzkrafte der Polizei, der Feuerwehr, des Rettungs-
dienstes und des Katastrophenschutzes im Einsatz.
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§2

Grundsatze zur Kontakterfassung

(1) Sofern nach dieser Verordnung eine Kontakterfas-
sung erforderlich ist, sollen Veranstalter und Betreiber vor-
rangig digitale Systeme, insbesondere die Corona-Warn-
App, fir die Kontakterfassung einsetzen. Zusatzlich ist eine
analoge Form der Kontakterfassung entsprechend Absatz 2
anzubieten. Die Satze 1 und 2 gelten nicht fiir Berufsgeheim-
nistrager nach § 53 Absatz 1 der Strafprozessordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBI. |
S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
5. Oktober 2021 (BGBI. | S. 4607) geandert worden ist, den
Bereich von Grof3- und Einzelhandelsgeschaften, Laden und
Verkaufssténden sowie bei Lieferung und Abholung von mit-
nahmefahigen Speisen und Getranken.

(2) Sofern die Kontakterfassung nicht digital erfolgt, sind
1. eine analoge Erhebung von Kontaktdaten der Besuche-

rin oder des Besuchers und
2. eine barrierefreie Datenerhebung
vorzusehen. Zu diesem Zweck sind folgende personenbe-
zogene Daten zu verarbeiten: Name, Telefonnummer oder
E-Mail-Adresse und Anschrift der Besucherinnen und Be-
sucher sowie Zeitraum und Ort des Besuchs. Es ist sicher-
zustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten
durch Unbefugte ausgeschlossen ist. Die Daten dirfen nur
zum Zweck der Kontaktnachverfolgung verarbeitet werden.
Die Verarbeitung zu anderen Zwecken als der Kontaktnach-
verfolgung ist unzuldssig. Die Daten sind unverziiglich zu
I6schen oder zu vernichten, sobald sie fir die Kontaktnach-
verfolgung nicht mehr bendtigt werden, spatestens nach vier
Wochen.

(3) Gerichte und Behdrden sind zur Kontakterfassung
von Besucherinnen und Besuchern verpflichtet.

§3
Grundsatze fiir den Impf-, Genesenen-
und Testnachweis

(1) Fur die Nachweise und Testpflichten gilt Folgendes:

1. Fur den Impfnachweis findet die Regelung in § 2 Num-
mer 3 der COVID-19-Schutzmaflnahmen-Ausnahmen-
verordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1)
Anwendung.

2. Furden Genesenennachweis findet die Regelung in § 2
Nummer 5 der COVID-19-SchutzmalRnahmen-Ausnah-
menverordnung Anwendung.

3. Besteht nach oder aufgrund dieser Verordnung eine
Testpflicht oder ist das Nichtvorliegen einer Infektion mit
SARS-CoV-2 nachzuweisen, findet § 2 Nummer 7 der
COVID-19-SchutzmaRnahmen-Ausnahmenverordnung
Anwendung.

(2) Der Impf- oder Genesenennachweis kann durch ei-
nen Testnachweis ersetzt werden, wenn
1. die verpflichtete Person das 16. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat oder
2. fir die verpflichtete Person aus gesundheitlichen Griin-
den keine Impfempfehlung der Standigen Impfkommis-
sion (STIKO) ausgesprochen wurde.
Fir den Nachweis nach Satz 1 Nummer 2 ist eine arztliche
Bescheinigung vorzulegen. In dieser Bescheinigung ist auch
anzugeben, wann die gesundheitlichen Grinde voraussicht-
lich entfallen. Satz 1 gilt auch fir den Zeitraum von acht
Wochen nach dem Wegfall des Grundes fiir die fehlende
Impfung nach Satz 1 Nummer 1 und 2.
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(3) Wenn nach oder aufgrund dieser Verordnung ein
Testnachweis gefordert wird, gilt, dass dessen Vornahme
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme von Angeboten und
Leistungen nicht langer als 24 Stunden zurlickliegen darf,
es sei denn, in dieser Verordnung ist etwas anderes gere-
gelt. Abweichend von Satz 1 gilt bei einem Test, der auf der
sogenannten Polymerase-Kettenreaktion beruht und die
Erbsubstanz des Virus in der Probe im Labor nachweisen
kann (PCR-Test), dass dessen Vornahme nicht langer als 48
Stunden zuriickliegen darf.

(4) Ein Testnachweis ist nicht erforderlich fur Schilerin-
nen und Schiler, die einer Testpflicht nach der Schul- und
Kita-Coronaverordnung unterliegen.

(5) Die Testpflichten gelten nicht fiir Personen
1. bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres oder die, die

noch nicht eingeschult wurden, oder
2. die nachweisen,

a) dass sie Uber einen vollstandigen Impfschutz gegen

SARS-CoV-2 verfuigen oder
b) dass sie von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen
sind.

Ein vollstandiger Impfschutz liegt vor, wenn die zugrundelie-
gende Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-
Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse https://www.
pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffe erfolgt ist,
und aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut veréffentlichten An-
zahl von Impfstoffdosen, die fur eine vollstandige Schutzwir-
kung erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforder-
lichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind.
Als genesen gelten diejenigen Personen, die ein mindestens
28 Tage sowie maximal sechs Monate zurlickliegendes po-
sitives PCR-Testergebnis oder eine arztliche Bescheinigung,
die auf einem PCR-Test beruht, nachweisen kénnen. Satz 1
Nummer 2 gilt nicht fir Personen, die mindestens ein Symp-
tom (Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen,
Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) zeigen, das
auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hinweist.

(6) Besteht nach dieser Verordnung die Verpflichtung,
einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorzulegen,
sind die Besucherinnen und Besucher sowie Kundinnen und
Kunden der jeweiligen Einrichtung vor dem Zugang oder der
Inanspruchnahme verpflichtet, einen solchen Nachweis zu
fuhren. Zur Nachweisfihrung gentgt die Gewahrung der
Einsichtnahme in die Impf-, Genesenen- oder Testnachweise
gemeinsam mit einem amtlichen Ausweispapier im Original.

Teil 2
BasisschutzmaBnahmen

§4
Hygienekonzept, Mindestabstand, Test

(1) Die Offnung, Inanspruchnahme und der Betrieb von
Geschaften, Einrichtungen, Unternehmen, Veranstaltungen
und sonstigen Angeboten ist unter Einhaltung eines schriftli-
chen Hygienekonzepts zulassig. Dabei sind die Anforderun-
gen des Infektionsschutzes zu berilicksichtigen, insbeson-
dere die Schutzvorschriften gemaf der Allgemeinverfliigung
des Staatsministeriums fir Soziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Ver-
hinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019
(COVID-19). Die zustandige Behorde kann das Hygienekon-
zept und seine Einhaltung uberprufen.

(2) Es besteht die Pflicht zur Einhaltung eines Min-
destabstands von 1,5 Metern im o6ffentlichen Raum zu an-
deren Personen im Rahmen der Kontaktbeschrankung. In
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den Hygienekonzepten soll diese dringende Empfehlung
berlcksichtigt werden. Durch die Allgemeinverfliigung des
Staatsministeriums fir Soziales und Gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zur Anordnung von Hygieneauflagen zur Ver-
hinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019
(COVID-19) kann ein Mindestabstand fiur Gastronomiebe-
triebe festgelegt werden.

(3) Beschaftigte in stationaren und teilstationaren Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe und in Angeboten
nach §§ 11 bis 13, 14 und § 16 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch — Kinder und Jugendhilfe — in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. | S. 2022),
das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 5. Oktober
2021 (BGBI. | S. 4607) geandert worden ist, sind verpflichtet,
zweimal wochentlich einen Test dem Arbeitgeber vorzuwei-
sen.

§5
Maskenpflicht

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung soll getragen werden,
wenn sich Menschen im 6ffentlichen Raum unter freiem Him-
mel begegnen, ohne dass der empfehlere-Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten wird, soweit in dieser Verord-
nung nichts anderes geregelt ist.

(2) Fur das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, ei-
nes medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (sogenannte
OP-Maske), einer FFP2-Maske oder vergleichbaren Atem-
schutzmaske (Maskenpflicht) gilt:

1. Die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen
Mund-Nasen-Schutzes wird auch mit dem Tragen einer
FFP2-Maske oder vergleichbaren Atemschutzmaske er-
fullt, FFP2-Masken und vergleichbare Atemschutzmas-
ken sind jeweils nur ohne Ausatemventil zulassig.

2. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von
der Maskenpflicht befreit.

3. Die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske oder
vergleichbarer Atemschutzmaske gilt fir Kinder zwi-
schen der Vollendung des 6. und 14. Lebensjahres mit
der MalRgabe, dass sie nur einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz tragen missen.

4. Personen, die glaubhaft machen kénnen, dass ihnen
das Tragen der vorgeschriebenen Maske aufgrund einer
Behinderung oder aus gesundheitlichen Griinden nicht
moglich oder unzumutbar ist, sind von der Tragever-
pflichtung befreit; insoweit kann ihnen aus infektions-
schutzrechtlichen Griinden die Nutzung einschlagiger
Angebote und der Aufenthalt in einschlagigen Einrich-
tungen nicht versagt werden; arbeitsschutzrechtliche
Vorgaben, die bei einer Befreiung von der Pflicht zum
Tragen einer Maske dazu fihren, dass eine Beschafti-
gung nicht zulassig ist, bleiben unberihrt; die Glaub-
haftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Griinden
insbesondere durch eine arztliche Bescheinigung im
Original, dass aufgrund einer gesundheitlichen Beein-
trachtigung, einer chronischen Erkrankung oder einer
Behinderung keine Maske getragen werden kann.

5. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung oder
Maske ist zulassig, solange es zu Identifikationszwe-
cken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Horbe-
hinderung erforderlich ist.

6. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind ferner:

a) Personen, die sich sportlich betatigen,

b) Personen, denendas Rederechtbeieiner Versamm-

lung im Sinne des Sachsischen Versammlungsge-
setzes vom 25. Januar 2012 (SachsGVBI. S. 54),
das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom

11. Mai 2019 (SachsGVBI. S. 358) gedndert worden
ist und bei Zusammenkdinften erteilt wird,

c) Personen, die bei Zusammenkiinften von Glau-
bensgemeinschaften vortragen,

d) Personen, die sich im Badebereich von Schwimm-
badern oder in Saunen aufhalten.

7. Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung oder
Maske ist zulassig, wenn dies aus sonstigen unabweis-
baren Griinden erforderlich ist.

(3) Eine Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen

Mund-Nasen-Schutzes besteht

1. in geschlossenen Raumen von Einrichtungen, Betrie-
ben, Laden, Angeboten, Behérden und Gerichten, so-
fern es sich um 6ffentlich zugéangliche Verkehrsflachen
handelt,

2. bei der Schulerbeférderung,

3. fur das Kontroll- und Servicepersonal im offentlichen
Personennah- und -fernverkehr,

4. fur Handwerker und Dienstleister in und vor den Raum-
lichkeiten der Auftraggeber, sofern dort andere Perso-
nen anwesend sind,

5. Dbei koérpernahen Dienstleistungen,

6. flrdie Beschaftigten bei ambulanten Pflegediensten so-
wie der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung
im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmun-
gen,

7. fir die Beschaftigten im Rahmen der arbeitsschutz-
rechtlichen Bestimmungen sowie fiir die Besucherin-
nen und Besucher in Einrichtungen nach § 36 Absatz 1
Nummer 2 des Infektionsschutzgesetzes,

8. bei Sitzungen und Veranstaltungen nach § 6 Absatz 2.

Satz 1 gilt nicht fir den polizeilichen Einsatz und die Selbst-

verteidigungsaus- und -fortbildung, den Einsatz der Feuer-

wehren, des Rettungsdienstes des Katastrophenschutzes
und der Sicherheitskrafte in den Gerichten und Staatsan-
waltschaften und deren Einsatzaus- und -fortbildung sowie in
den Behandlungsraumen, soweit die Behandlung dies nicht
zulasst, und Patientenzimmern der Gesundheitseinrichtun-
gen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes
und fiir Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen
nach § 36 Absatz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgeset-
zes. Einrichtungen nach § 15 Absatz 4 sowie die fir sie
zustandige Prifungsbehdrde kdonnen Unterrichtende, Be-
teiligte einer Prufung oder Lernende am eigenen Platz von
der Maskenpflicht befreien soweit der Mindestabstand von

1,5 Metern eingehalten wird. In Gerichten kann der Vorsit-

zende die Verfahrensbeteiligten von der Trageverpflichtung

im Gerichtssaal wahrend einer Anhérung oder Verhandlung

entbinden.

(4) Eine Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken
oder vergleichbaren Atemschutzmasken besteht

1. bei der Beférderung von Personen im offentlichen
Personennah- oder -fernverkehr einschlieRlich der
entgeltlichen oder geschaftsmaligen Beférderung von
Personen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und der Be-
férderung zwischen dem Wohnort oder der Wohnstatte
und Einrichtungen von Menschen mit Behinderungen,
pflegebedirftigen Menschen und Patienten zu deren
Behandlung, fiir Fahrgaste sowohl wahrend der Befor-
derung als auch wahrend des Aufenthalts in einer zu
dem jeweiligen Verkehr gehdérenden Einrichtung,

2. fur die Beschaftigten ambulanter Pflegedienste sowie
der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung bei
der Auslibung der Pflege und Behandlung im Rahmen
der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen,

3. fir die Beschaftigten in Einrichtungen nach § 36 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgesetzes bei der
Auslbung der Pflege und Betreuung im Rahmen der
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen,
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4. fur die Besucherinnen und Besucher der Einrichtungen
nach Nummer 2 und 3, wenn der Mindestabstand von
1,5 Metern nicht eingehalten wird.

Teil 3
NotfallmaBnahmen

§6

Zusammenkiinfte

(1) Private Zusammenkdnfte im 6ffentlichen oder priva-
ten Raum sind nur gestattet

1. den Angehdrigen eines Hausstands, in Begleitung der
Partnerin oder des Partners und von Personen, fir die
ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht,

2. mit einer weiteren Person.

Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres sowie per-

sonliche Assistenten der Menschen mit Behinderungen blei-

ben unbericksichtigt. Geimpfte oder genesene Personen
werden bei der Ermittlung der Personenzahl nicht mitge-
zahlt. Satz 1 gilt nicht

1. bei MaRnahmen der Schulbegleitung in hduslicher Lern-
zeit,

2. bei Angeboten nach §§ 11 bis 14, 16, 19, 20, 27 bis 35a,
41, 42, 42a des Achten Buches Sozialgesetzbuch,

3. bei therapeutischen Angeboten in stationdren und teil-
stationaren Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1
Nummer 1 und 3 des Infektionsschutzgesetzes,

4. inheilpadagogischen Kindertageseinrichtungen und an-
deren teilstationaren und stationaren Einrichtungen und
Angeboten der Eingliederungshilfe unter Beachtung der
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und

5. in Einrichtungen nach § 16.

(2) Sitzungen von Gremien und Parteien sind untersagt
mit Ausnahme von zwingend gesetzlich vorgeschriebenen
Sitzungen, die aus rechtlichen oder tatsachlichen Griinden
nicht online durchgefiihrt werden kdnnen. Fir die Teilnahme
an zulassigen Sitzungen nach Satz 1 und fur dienstliche Ver-
anstaltungen sowie den Rechts- und Geschéaftsverkehr von
und mit staatlichen Stellen gilt die Pflicht zur Vorlage eines
Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und zur Kontrolle
der jeweiligen Nachweise durch den Verantwortlichen.

§7

Versammlungen

(1) Versammlungen im Sinne des Séachsischen Ver-
sammlungsgesetzes sind ausschlieBlich ortsfest zulassig
und auf eine Teilnehmerzahl von maximal 10 Personen be-
grenzt.

(2) Im Einzelfall kénnen Ausnahmen bewilligt werden,
wenn dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar
ist.

(3) Das Sachsische Versammlungsgesetz bleibt im Ub-
rigen unberihrt.

§8
Handel

(1) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder
Genesenennachweises und zur Kontrolle der jeweiligen
Nachweise durch den Betreiber fiir den Zugang zu Einzel-
und GroRhandelsgeschéften. Zuldssig ist die Offnung fiir Pu-
blikumsverkehr taglich zwischen 06:00 Uhr und 20:00 Uhr.
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(2) Absatz 1 gilt nicht fir den Zugang zu Lebensmittel-
handel, Tierbedarf, Getrankemarkte, Apotheken, Drogerien,
Sanitatshauser, Babyfachmarkte, Orthopadieschuhtechni-
ker, Optiker, Horgerateakustiker, Ladengeschéfte des Zei-
tungsverkaufs, Tankstellen und GroRBhandel fir Gewerbe-
treibende.

(3) In Grof3- und Einzelhandelsgeschaften sowie Laden
mit einer Verkaufsflache von bis zu 800gm darf sich nicht
mehr als ein Kunde pro zehngm Verkaufsflache aufhalten.
Bei Grofl3- und Einzelhandelsgeschaften sowie Laden mit
einer Verkaufsflache von mehr als 800gm darf sich insge-
samt auf einer Flache von 800gm hdchstens ein Kunde pro
zehngm Verkaufsflache und auf der 800 gm Ubersteigenden
Flache hochstens ein Kunde pro 20gm Verkaufsflache auf-
halten. Fir Einkaufszentren ist fir die Berechnung nach den
Satzen 1 und 2 die jeweilige Gesamtverkaufsflache anzu-
setzen. Durch ein mit eigenem oder beauftragtem Personal
abgesichertes Einlassmanagement missen Einkaufszent-
ren und Geschéfte verhindern, dass es im Innenbereich von
Einkaufspassagen oder Einkaufszentren zu Schlangenbil-
dungen kommt. Die zulassige Hochstkundenzahl, welche
gleichzeitig anwesend sein darf, ist im Eingangsbereich
sichtbar auszuweisen.

(4) Die Abholung vorbestellter Ware ist ohne die zeitliche
Einschrankung des Absatz 1 Satz4; zulassig (click & collect).

§9

Dienstleistungen

(1) Die Ausubung und die Inanspruchnahme von kor-
pernahen Dienstleistungen, die nicht medizinischen, thera-
peutischen, pflegerischen oder seelsorgerischen Zwecken
dienen, sind untersagt. Bei der Inanspruchnahme von zulas-
sigen korpernahen Dienstleistungen; besteht die-die Pflicht
zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachwei-
ses und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den
Dienstleister.

(2) Absatz 1 gilt nicht fir Friseur- und Bartpflegedienst-
leistungen. Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder
Genesenennachweises fir Kundinnen und Kunden und zur
Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Dienstleister.

(3) . : ... . . . . .
Genesenentachweises—fir—die—Sehtlerinnen—und—Sehiter,
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber
und zur Kontakterfassung in Fahrschulen, Bootsschulen,
Flugschulen und vergleichbaren Einrichtungen und Angebo-
ten. Fur Unterrichtende besteht abweichend von Satz 1 die
Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weis.

(4) Die Offnung von Reisebiiros, Versicherungsagentu-
ren, Vermogensberatungsbiiros, Unternehmensberatungs-
blros, Finanzdienstleistungsbiros mit Ausnahme der Ban-
ken und Sparkassen, fur Publikumsverkehr ist untersagt.

(5) Prostitution ist untersagt.

§10
Gastronomie

(1) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder
Genesenennachweises, zur Kontrolle der jeweiligen Nach-
weise durch den Betreiber oder Veranstalter und zur Kon-
takterfassung fur den Zugang zu Gastronomiebetrieben. Zu-


ReimannJ
Durchstreichen

ReimannJ
Durchstreichen

ReimannJ
Eingefügter Text
Bitte "Satz 1" durch "Satz 2" ersetzen.

ReimannJ
Durchstreichen

ReimannJ
Kommentar zu Text
Bitte nach dem Wort "Nachweise" die Worte "und zur Kontakterfassung" einfügen.

ReimannJ
Kommentar zu Text
Bitte nach dem Wort "Nachweise" die Worte "und zur Kontakterfassung" einfügen.

ReimannJ
Kommentar zu Text
Bitte nach "16" "Absatz 1" einfügen.

ReimannJ
Durchstreichen

ReimannJ
Eingefügter Text
Bitte ersetzen durch "Für jeweiligen Schülerinnen und Schüler besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises"


20. November 2021

Nr. 40

Sachsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

lassig ist die Offnung fiir Publikumsverkehr taglich zwischen
06:00 Uhr und 20:00 Uhr.

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt nicht fir:

1. Angebote, die fur die Versorgung obdachloser Men-
schen erforderlich sind,

2. Angebote zur Bewirtung von Fernbusfahrerinnen und
Fernbusfahrern sowie Fernfahrerinnen und Fernfahrern,
die beruflich bedingt Waren oder Guter auf der Stralle
befordern und dies jeweils durch eine Arbeitgeberbe-
scheinigung nachweisen kénnen,

3. nichtoffentliche Personalrestaurants,
Mensen,

4. Lieferangebote und Abholung von mitnahmefahigen
Speisen und Getrédnken ohne die zeitliche Einschran-
kung des Absatz 1 Satz 2,

5. Bewirtung von Gasten in Beherbergungsbetrieben.

Kantinen und

§ 11

Kultur, Freizeit

(1) Die Offnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen,
Diskotheken, Clubs und Bars fiir Publikumsverkehr ist unter-
sagt. Dies gilt nicht fur Bibliotheken und AuRenbereiche von
zoologischen Garten und Tierparks. Fir den Zugang zu den
in Satz 2 genannten Einrichtungen besteht die Pflicht zur
Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt auch fur Proben von Laien und
Amateuren.

(3) Die Offnung von B&adern und Saunen aller Art sowie
Solarien fiir Publikumsverkehr ist untersagt. Die Offnung von
Badern und Saunen aller Art ist fir rehabilitations- und medi-
zinische Zwecke, die berufsbedingte praktische Ausbildung
und Prufung, die schulische Nutzung zum Schulschwimmen,
die Aus- und Fortbildung von Lehrkraften zum Nachweis der
Rettungsfahigkeit sowie die Ausliibung von Sport nach § 13
zuldssig. Bei der Inanspruchnahme von zuldssig ge6ffneten
Einrichtungen nach Satz 2 besteht die Pflicht zur Vorlage
eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und zur Kon-
trolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber.

(4) Die Offnung von Spielhallen, Spielbanken, Wettan-
nahmestellen und &hnlichen Einrichtungen fir Publikums-
verkehr ist untersagt.

§12
Veranstaltungen, Feste und GroRveranstaltungen

Grofdveranstaltungen, Veranstaltungen und Feste ins-
besondere Messen, landestypische Veranstaltungen und
Weihnachtsmarkte sind untersagt.

§13
Sport

(1) Die Offnung von Anlagen und Einrichtungen des
Sportbetriebs, Fitnessstudios und ahnliche Einrichtungen
fir Publikumsverkehr ist untersagt.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Offnung zuléssig fiir
die Auslibung von Sport im Rahmen von Dienstsport, sport-
wissenschaftlichen Studiengangen, der vertieften sport-
lichen Ausbildung, Schwimmkursen sowie fur Leistungs-
sportlerinnen und -sportler der Bundes- und Landeskader,
lizenzierte Profisportlerinnen und -sportler, Berufssportlerin-

nen und -sportler und Nachwuchssportlerinnen und -sport-
ler, die in einem Nachwuchsleistungszentrum der professio-
nellen Teamsportarten trainieren. Es besteht die Pflicht zur
Vorlage eines Impf- oder Genesenen- oder Testnachweises,
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber
und zur Kontakterfassung.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist die Offnung zuléssig fiir
Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. Fiur Anlei-
tungspersonal gilt Absatz 2 Satz 2.

(4) Absatz 1 gilt nicht fir medizinisch notwendige Be-
handlungen. Bei der Inanspruchnahme von zulassig geoff-
neten Einrichtungen nach Absatz 1 besteht die Pflicht zur
Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber.

(5) Absatz 1 gilt nicht fur die schulische Nutzung fur den
Schulsport.

§ 14
Beherbergung und Tourismus

(1) Die Durchfiihrung, Offnung oder Uberlassung zu tou-

ristischen Zwecken von

1. kommerziellen und gewerblichen Reisen,

2. Bus- und Bahnfahrten, auch im Gelegenheits- sowie Li-
nienverkehr,

3. Beherbergungen,

4. Camping- und Caravaningplatzen fir Publikumsverkehr
und

5. Ferienwohnungen

ist untersagt.

(2) Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder
Genesenen- oder Testnachweises, zur Kontrolle der jewei-
ligen Nachweise durch den Betreiber und zur Kontakterfas-
sung flr den Zugang zu Einrichtungen nach Absatz 1 Num-
mer 3 bis 5 bei nicht-touristischer Beherbergung.

§ 15
AuBerschulische Bildung

(1) Die Offnung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsein-
richtungen und Erwachsenenbildung, ahnlichen Einrichtun-
gen sowie Volkshochschulen, Kunst-, Musik- und Tanzschu-
len ist untersagt.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist der vorbereitende Un-
terricht in Kunst-, Musik- und Tanzschulen fir Personen, die
vor einer fur die weitere Ausbildung ausschlaggebenden
Prifung stehen, im kommenden Jahr ein Studium aufneh-
men oder die an internationalen oder nationalen Wettbewer-
ben teilnehmen werden, zuléssig. Fur die in Satz 1 genann-
ten Personen und Anleitungspersonal besteht die Pflicht zur
Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises und
zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den Betreiber.

(3) Absatz 1 gilt nicht fur Angebote fur Kinder und Ju-
gendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres. In die-
sem Fall besteht fur Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie
Betreuerinnen und Betreuer sowie Anleitungspersonal die
Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weises zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise durch den
Betreiber und zur Kontakterfassung.

(4) Absatz 1 gilt nicht fir Hochschulen, Ausbildungsein-

richtungen in staatlicher Tragerschaft und die Berufsakade-
mie Sachsen und unaufschiebbare berufliche oder sicher-
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heitsrelevante oder pandemiebedingte Lehrveranstaltungen
und Prufungen. Es besteht die Pflicht zur Vorlage eines
Impf-, Genesenen- oder Testnachweises zur Kontrolle der
jeweiligen Nachweise gegenlber dem Betreiber und zur
Kontakterfassung.

(5) Die in Absatz 2 bis 4 genannten Einrichtungen kon-
nen das Né&here zur Uberpriifung des Impf-, Genesenen-
und Testnachweises regeln sowie weitergehende Schutz-
maflnahmen anordnen.

§ 16
Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens

(1) Der Besuch folgender Einrichtungen ist unter den

Voraussetzungen des Absatzes 3 zulassig:

1. Alten- und Pflegeheime einschlieBlich Kurzzeitpflege-
einrichtungen, stationare Hospize,

2. Einrichtungen nach § 2 Absatz 1 des Sachsischen Be-
treuungs- und Wohnqualitatsgesetzes vom 12. Juli 2012
(SachsGVBI. S. 397), das zuletzt durch das Gesetz vom
6. Juni 2019 (SachsGVBI. S. 466) geandert worden ist,
und ambulant betreute Wohngemeinschaften sowie
Wohngruppen mit Menschen mit Behinderungen nach
§ 2 Absatz 2 und 3 des Sé&chsischen Betreuungs- und
Wohnqualitatsgesetzes, soweit fur diese der Teil 2 des
Sachsischen Betreuungs- und Wohnqualitatsgesetzes
Anwendung findet,

3. Krankenhauser sowie Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen, in denen eine den Krankenhausern ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt (Einrichtun-
gen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 des
Infektionsschutzgesetzes) und

4. genehmigungspflichtige stationare Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe gemaR § 13 Absatz 3 Satz 1,
§ 19 Absatz 1 Satz 1, § 34 Satz 1, § 35, § 35a Absatz 2
Nummer 3 und 4, § 42 Absatz 1 Satz 2 sowie § 42a
Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie
Wohnstatten, in denen Leistungen der Eingliederungs-
hilfe an Kinder und Jugendliche erbracht werden.

(2) Besucherinnen und Besucher im Sinne dieser
Vorschrift sind alle Personen, die nicht in einem Beschaf-
tigungsverhaltnis zur jeweiligen Einrichtung stehen und mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern, Patientinnen und Pa-
tienten, betreuten Personen oder den Beschaftigten in Kon-
takt geraten, mit Ausnahme von Personen im Noteinsatz.

(3) In Einrichtungen nach Absatz 1 sind im Rahmen des
zu erstellenden Hygieneplans nach § 36 Absatz 1 Nummer 1
und 2 oder § 23 Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes
oder eines eigenstandigen Konzepts Regelungen zum Be-
such einschlieBlich der Ermdglichung von Sterbebegleitung,
zum vorubergehenden Verlassen der Einrichtungen durch
die Bewohnerinnen und Bewohner sowie zur Sicherstellung
der fortlaufenden praktischen Ausbildung in Berufen des
Gesundheits- und Sozialwesens zu treffen und eine Kon-
takterfassung vorzusehen. Die fir die Einrichtungen nach
Absatz 1 einschlagigen Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts sind zu berucksichtigen. Die Besuchsregelungen
sind an die aktuelle Infektionslage anzupassen sowie auf der
Internetseite der Einrichtung zu veroéffentlichen. Soweit eine
Veroéffentlichung auf der Internetseite nicht méglich ist, muss
dies auf andere geeignete Weise erfolgen.

(4) Besucherinnen und Besuchern in Einrichtungen nach
Absatz 1 Nummern 1 bis 3 sowie in Wohnstatten, in denen
Leistungen der Eingliederungshilfe an Kinder und Jugendli-
che erbracht werden, darf der Zutritt nur mit Testnachweis
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oder nach erfolgtem Test vor Ort gewahrt werden. Satz 1 gilt
auch fur genesene und geimpfte Personen. Im Hygienekon-
zept kdnnen Ausnahmen fur Besuche zum Zweck der Ster-
bebegleitung aufgenommen werden. Die Einrichtungen sind
verpflichtet, auf Wunsch der Besucherinnen und Besucher
einen Test durchzufihren.

(5) Beschaftigte in

1. Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie in
Wohnstatten, in denen Leistungen der Eingliederungs-
hilfe an Kinder und Jugendliche erbracht werden,

2. Tagespflegeeinrichtungen gemal § 71 Absatz 2 Num-
mer 2, zweite Alternative des Elften Buches Sozialge-
setzbuch — Soziale Pflegeversicherung — vom 26. Mai
1994, BGBI. | S. 1014, das zuletzt durch Artikel 7e des
Gesetzes vom 27. September 2021 (BGBI. | S. 4530)
geandert worden ist,

3. ambulanten Pflegediensten und

4. spezialisierten ambulanten Palliativversorgern

sind verpflichtet, an allen Tagen, an denen sie im Dienst

sind, einen Testnachweis zu fiilhren. Satz 1 gilt auch gene-

sene und geimpfte Personen. Beschaftigte mit Ausnahme
von Beschéftigten in den in Absatz 1 Nummer 1 genannten

Einrichtungen, die keinen Kontakt zu den Bewohnerinnen

und Bewohnern, betreuten Personen, Patientinnen und Pa-

tienten sowie zu Personal mit pflegerischen, betreuenden
oder behandelnden Tatigkeiten haben, sind davon ausge-
nommen. Satz 1 gilt entsprechend fir die in Tagespflegeein-
richtungen betreuten Personen. Die zustandige kommunale

Behorde kann abweichende Festlegungen treffen, wenn das

aus medizinischen Grinden erforderlich ist. Auf die Coro-

navirus-Testverordnung vom 21. September 2021 (BAnz AT

21.09.2021 V1), in der jeweils geltenden Fassung, wird ver-

wiesen.

(6) Werkstatten fiir behinderte Menschen, Angebote an-
derer Leistungsanbieter gemal® § 60 des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch und andere tagesstrukturierende Ange-
bote fir Menschen mit Behinderungen sind verpflichtet, ein
Hygienekonzept nach § 5 Absatz 1 sowie der arbeitsschutz-
rechtlichen Bestimmungen und erganzenden Vorgaben der
Unfallversicherungstrager zu erstellen und umzusetzen. Die
Testungen fur die Beschaftigten und die betreuten Menschen
sind verpflichtend arbeitstaglich durchzufiihren. Satz 2 gilt
auch fur geimpfte und genesene Beschéftigten. Bei Be-
schéaftigten, die in Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 2
wohnen, ist das Hygienekonzept mit der jeweiligen Leitung
der Wohneinrichtung der Werkstattbeschaftigten abzustim-
men. Die Satze 1 bis 4 gelten fur andere tagesstrukturie-
rende Angebote fir Menschen mit Behinderungen. Absatz 5
Satz 3 gilt entsprechend.

(7) Fur heilpadagogische Kindertageseinrichtungen und
heilpadagogische Einrichtungen der Ganztags- und Ferien-
betreuung finden die Regelungen der Schul- und Kita-Coro-
naverordnung entsprechend Anwendung.

(8) Richterliche Anhoérungen dirfen in allen Einrich-
tungen nach Absatz 1 stattfinden. Das schlieRt das Anwe-
senheitsrecht von Verfahrensbeistanden, Verfahrenspfle-
gerinnen und Verfahrenspflegern, gerichtlich bestellten
Gutachterinnen und Gutachtern sowie sonstigen Verfah-
rensbeteiligten ein.

(9) Das Staatsministerium fiir Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt kann durch Allgemeinverfigung
weitere Regelungen und Hygienevorschriften erlassen. Aus-
nahmen konnen durch die zustandigen kommunalen Behor-
den im Einzelfall zugelassen werden, soweit dies infektions-
schutzrechtlich notwendig oder vertretbar ist.
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§17
Erfassung und Uberwachung des Impfstatus
in Alten- und Pflegeheimen

(1) Die Trager der Alten- und Pflegeheime einschlieRlich
Kurzzeitpflegeeinrichtungen sind verpflichtet, ihren Beschaf-
tigten gegeniber ihr Fragerecht nach § 36 Absatz 3 des
Infektionsschutzgesetzes dahingehend auszutiben, dass ih-
nen der Impf- und Serostatus gegliedert nach Grundimmuni-
sierung, Genesenenstatus und Auffrischimpfung,mitzuteilen
ist. Sie sind verpflichtet, sich von den Beschéaftigten die ent-
sprechenden Nachweise vorlegen zu lassen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Trager durfen den Impf-
status der Personen, die dort gepflegt werden, gegliedert
nach Grundimmunisierung und Auffrischimpfung, erheben;
diese Daten durfen nur zur Beurteilung der Gefahrdungslage
in den Einrichtungen im Hinblick auf die Coronavirus-Krank-
heit-2019 (COVID-19) und zur Vorbereitung der Meldung und
Berichterstattung nach Absatz 3 verarbeitet werden.

(3) Die Trager der Alten- und Pflegeheime sind verpflich-
tet, einrichtungsbezogen und zum Zweck der Anonymisie-
rung zusammengefasst
1. dem Sachsischen Staatsministerium fur Soziales und

Gesellschaftlichen Zusammenhalt jeweils bis zum 6.

Tag des Monats die nach Absatz 1 erhobenen Daten mit

Stand vom am ersten Tag des Monats,

2. der Kassenarztliche Vereinigung Sachsen wdchentlich
jeweils mittwochs die nach Absatz 2 erhobenen Impf-
daten mit Angaben zu den in der Vorwoche erfolgten
Auffrischimpfungen

zu melden. Die Kassenarztliche Vereinigung Sachsen be-

richtet dem Sé&chsischen Staatsministerium fir Soziales

und Gesellschaftlichen Zusammenhalt regelmafig auf der

Grundlage der Meldungen nach Satz 1 Ziffer 2 iber den

Stand der Impfungen.

(4) Die Unterlagen nach Absatz 1 sind von der fir die
Personalverwaltung zustandigen Stelle getrennt von den
sonstigen Personalunterlagen fir die Dauer des Beschafti-
gungsverhaltnisses verschlossen aufzubewahren. Im Ubri-
gen gelten fur die Unterlagen nach den Absatzen 1 bis 3 die
Bestimmungen des § 2 Absatz 2 Satz 3 entsprechend.

§18
Kirchen und Religionsgemeinschaften

Die Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder
Testnachweises und zur Kontrolle der jeweiligen Nachweise
durch den Verantwortlichen besteht fiir dep—Zuganrg—2zug
Kirchen und Religionsgemeinschaften-sewie-derenZusam-
menkinfte. Darlber hinaus regeln Kirchen und Religionsge-
meinschaften ihre Zusammenkinfte zum Zwecke der Religi-
onsauslbung in eigener Verantwortung mit verpflichtender
Wirkung. FUr Zusammenkinfte in Kirchen und von Religi-
onsgemeinschaften zum Zweck der Religionsausiibung sind
Hygienekonzepte aufzustellen und der besonderen Infekti-
onslage anzupassen.

§19
Saisonarbeitskrafte

Wer Personen beschaftigt, die

1. zum Zweck einer turnusgemalen oder zu einer be-
stimmten Zeit innerhalb eines Jahres mindestens drei-
wochigen Arbeitsaufnahme voribergehend aus dem
Ausland in das Gebiet des Freistaates Sachsen einrei-
sen,

2. in Gemeinschaftsunterkiinften wohnen und
3. in Betrieben arbeiten, in denen gleichzeitig mehr als
zehn Beschaftigte einschlielich Leiharbeitskraften,
Beschaftigten eines Werkunternehmens und sonstige
Personen tatig sind (Saisonarbeitskrafte),
muss sicherstellen, dass bei Beginn der Beschaftigung oder
dem Bezug der Gemeinschaftsunterkunft ein tagesaktueller
Test vorliegt. Auf behoérdliche Anordnung sind weitere Tests
durchzufuhren. Personen, welche nicht Gber ein Testergeb-
nis nach Satz 1 verfligen, dirfen nicht beschaftigt werden.
Der Betriebsinhaber, der Saisonarbeitskrafte beschaftigt, ist
verpflichtet, die Arbeitsaufnahme der Saisonarbeitskrafte je-
weils grundsatzlich 48 Stunden vor ihrem Beginn der zustan-
digen Behorde sowie der fur den Arbeitsschutz zustandigen
Behorde anzuzeigen. Eine spatere Anzeige ist nur ausrei-
chend, wenn der Betriebsinhaber glaubhaft macht, dass
eine frlhere Anzeige aus zwingenden betrieblichen oder
sonstigen Griinden nicht méglich war. Die Anzeige hat die
Namen der Saisonarbeitskrafte, deren Unterbringungsort,
Art und Zeitraum der Tatigkeit sowie die Kontaktdaten des
Betriebsinhabers zu enthalten. Die Anzeigepflicht besteht
auch, wenn die Saisonarbeitskrafte wahrend ihres Aufent-
halts in der Bundesrepublik Deutschland den Betrieb oder
den Arbeitgeber wechseln. Landwirtschaftliche Betriebe
haben bei der Erstellung des Hygienekonzeptes die Mal3-
nahmen der ,Rahmenbedingungen fir Saisonbeschaftigte
in der Landwirtschaft im Hinblick auf die Corona-Pandemie*
des Bundesministeriums fur Ernahrung und Landwirtschaft
in der jeweils aktuellen Fassung zu berlcksichtigen.

§ 20
Sachsischer Landtag

Von den Bestimmungen dieser Verordnung ist der Sach-
sische Landtag aufgrund seines verfassungsrechtlichen
Selbstorganisationsrechts sowie des Hausrechts und der
Polizeigewalt des Landtagsprasidenten gemaR Artikel 47
Absatz 3 der Verfassung des Freistaates Sachsen ausge-
nommen. Dartber hinaus haben die zustandigen Behdrden
die besondere verfassungsrechtliche Stellung des Landtags
und seiner Mitglieder im Rahmen von MalRnahmen auf der
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zu beachten.

Teil 4
Hotspot-Regelung

§ 21
Ausgangssperre

(1) Uberschreitet die Anzahl der Neuinfektionen mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb
von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) im—jeweiligen—in
einem Landkreis oder einer Kreisfreien Stadt den Schwel-
lenwert von 1000, gilt ab dem néachsten Tag zwischen
22-Uhe—und—6—hy des Folgetages eine erweiterte Aus-
gangsbeschrankung (Ausgangssperre). Das Verlassen der
Unterkunft ist in dieser Zeit nur aus den folgenden triftigen
Griinden zulassig:

1. die Abwendung einer Gefahr fir Leib, Leben, Kindes-
wohl und Eigentum,

2. die Jagd zur Pravention der Afrikanischen Schweine-
pest,

3. die Auslibung beruflicher, hochschulischer oder schuli-
scher Tatigkeiten und kommunalpolitischer Funktionen,

4. die Wahrnehmung des notwendigen Lieferverkehrs, ein-
schlieflich Brief- und Versandhandel,

5. Fahrten von Feuerwehr-, Polizei-, Rettungs- oder Kata-
strophenschutzkraften zum jeweiligen Stitzpunkt oder

Einsatzort,
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6. der Besuch von Ehe- und Lebenspartnern sowie von
Partnern von Lebensgemeinschaften, hilfsbedurftigen
Menschen, Kranken oder Menschen mit Einschrankun-
gen und die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangs-
rechts im jeweiligen privaten Bereich sowie Besuche im
Sinne des § 16,

7. die Inanspruchnahme medizinischer, psychosozialer
und veterinarmedizinischer Versorgungsleistungen so-
wie der Besuch Angehdriger der Heil- und Gesundheits-
berufe, soweit dies medizinisch erforderlich ist oder im
Rahmen einer erforderlichen seelsorgerischen Betreu-
ung,

8. die Begleitung von unterstiitzungsbedirftigen Personen
und Minderjahrigen,

9. die Begleitung Sterbender im engsten Familienkreis,
und

10. unabdingbare Handlungen zur Versorgung von Tieren.

Satz 1 gilt nicht fur geimpfte oder genesene Personen.

(2) Wird der Schwellenwert nach Absatz 1 an drei aufei-
nanderfolgenden Tagen unterschritten, gilt Absatz 1 ab dem
nachsten Tag nicht mehr.

(3) MaRgeblich sind fir die Sieben-Tage-Inzidenz sind
die unter https://www.rki.de/inzidenzen durch das Robert
Koch-Institut im Internet veréffentlichten Zahlen. Der Land-
kreis oder die Kreisfreie Stadt gibt unverziiglich nach der
Verdéffentlichung nach Nummer2-den Tag bekannt, ab dem
die Ausgangsperre gilt oder nicht mehr gilt.

Teil 5
Ordnungswidrigkeiten und Schlussvorschriften

§22
Volilstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten

(1) Die nach § 1 Absatz 1 Satz 1 der Infektionsschutz-
gesetz-Zustandigkeitsverordnung zustandigen Behoérden
haben
1. die Bestimmungen dieser Verordnung,

2. die von der obersten Landesgesundheitsbehdrde ge-
mal § 1 Absatz 1 Satz 3 der Infektionsschutzgesetz-Zu-
standigkeitsverordnung in Eilféllen wahrgenommenen
Aufgaben und Befugnisse und

3. die von der obersten Landesgesundheitsbehdrde ge-
maR § 1 Absatz 2 der Infektionsschutzgesetz-Zustan-
digkeitsverordnung getroffenen MalRnahmen

umzusetzen. Dabei ist der Grundsatz der VerhaltnismaRig-

keit zu wahren. Sie kdnnen dabei die Ortspolizeibehdrden
um Vollzugs- und Vollstreckungshilfe ersuchen. Die Zustan-
digkeiten zum Vollzug der Arbeitsschutzvorschriften geman
der Sachsischen Arbeitsschutzzustandigkeitsverordnung
vom 6. Juli 2008 (SachsGVBI. S. 416), die zuletzt durch die

Verordnung vom 8. Oktober 2019 (SachsGVBI. S. 706) geén-

dert worden ist, bleiben unberihrt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Num-
mer 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer
1. vorsatzlich
a) entgegen § 3 Absatz 6 Satz 2 einen unrichtigen
Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorlegt,
b) entgegen § 6 Absatz 1 Satz 1 an einer Zusammen-
kunft teilnimmt, die die zuldssige Personenanzahl
Uberschreitet,
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c) entgegen § 7 Absatz 1-Satz4 oder Absatz 2 eine
Versammlung veranstaltet, die nicht ortsfest oder
an der mehr Personen teilnehmen, als zulassig
sind,

d) entgegen § 7 Absatz 1-Satz—+ oder Absatz 2 an
einer Versammlung teilnimmt, die nicht ortsfest ist
oder an der mehr Personen teilnehmen als zulassig
sind,

e) entgegen § 21 Absatz 1 Satz 1 die Unterkunft ohne
triftigen Grund verlasst,

fahrlassig oder vorsatzlich

a) entgegen-§1-Absatz 4-Alkohelin-derOffentlichkeit
aussehenkicderkensumisrs

b) entgegen § 4 Absatz 1 Satz 1-eder§16-Absatz3
Satz 1 Geschéfte, Einrichtungen, Betriebg oder An-
gebote ohne Hygienekonzept betreibt oder durch-
fuhrt oder das Hygienekonzept nicht einhalt,

c) entgegen § 5 Absatz 3 Satz 1 keinen medizinischen
Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske oder keine
vergleichbare Atemschutzmaske tragt,

d) entgegen § 5 Absatz 4 keine FFP2-Maske oder
keine vergleichbare Atemschutzmaske tragt,

e) entgegen § 6 Absatz 2, § 8 Absatz 1 Satz 1, § 9
Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3-Sat=+4,
§ 10 Absatz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3
Satz 3, § 13 Absatz 2 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, § 14
Absatz 2, § 15 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2,
Absatz 4 Satz 2, § 18 Satz 1 den Zutritt unberechtigt
gewahrt,

f) entgegen § 8 Absatz 3 Satz 1 oder 2 mehr als die
pro Quadratmeter Verkaufsflache zulassige Anzahl
an Kunden einlasst,

g) entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1, Absatz 4 oder Ab-
satz 5, § 11 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Ab-
satz 4, § 12, § 13 Absatz 1, § 14 Absatz 1, § 15 Ab-
satz 1 die jeweiligen Einrichtungen oder Angebote
offnet, betreibt, durchfuihrt, besucht oder nutzt,

h) entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 oder § 10 Absatz 1
Satz 2 die jeweilige Einrichtung auf3erhalb der zu-
lassigen Offnungszeiten fiir Publikumsverkehr &ff-
net,

j) entgegen § 6 Absatz 2, § 8 Absatz 1 S:;tz 1, 8§ 9 Ab-
satz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 2, Absatz 3, § 10 Ab-
satz 1 Satz 1, § 11 Absatz 1 Satz 3, Absatz 3 Satz 3,
§ 13 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2, Absatz 4
Satz 2, § 14 Absatz 2, § 15 Absatz 2 Satz 2, Ab-
satz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, § 18 Satz 1 ohne den
entsprechenden Nachweis ein Angebot in Anspruch
nimmt oder Einrichtungen oder Veranstaltungen be-
sucht oder nutzt,

k) entgegen § 16 Absatz 3 Satz 1 kein eigenstandiges
Konzept zum Besuch und zum voribergehenden
Verlassen der Einrichtung durch die Bewohnerin-
nen und Bewohner erstellt,

I) entgegen § 16 Absatz 5 Satz 1 die erforderliche An-
zahl an Testnachweisen nicht flhrt,

m) entgegen § 16 Absatz 6 Satz 2 die erforderliche An-
zahl an Testnachweisen nicht fihrt,

n) entgegen § 19 Satz 1 eine Person ohne einen Impf-,
Genesenen- oder Testnachweis beschaftigt oder
die Anzeige nach § 19 Satz 4 nicht oder nicht recht-
zeitig vornimmt.
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§ 23 Verordnung vom 5. November 2021 (SachsGVBI. S. 1232)
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten auler Kraft.
(1) Diese Verordnung tritt am 22. November 2021 in (2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 12. Dezember

Kraft. Gleichzeitig tritt die Sachsische Corona-Schutz- 2021 aufer Kraft.

Dresden, den 19. November 2021

Die Staatsministerin flir Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt
Petra Képping
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Begriindung
A. Bekanntmachung der Begriindung

Die Bekanntmachung der Begriindung dieser Verord-
nung erfolgt im Hinblick auf § 28a Absatz 5 Satz 1 des Infek-
tionsschutzgesetzes.

B. Aligemeiner Teil

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sitzung am
25. August 2021 den Fortbestand der epidemischen Lage
von nationaler Tragweite gemafR § 5 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes fir weitere drei Monate bis zum 25. Novem-
ber 2021 festgestellt (BGBI. | S. 4072). Diese Feststellung er-
laubt den Landern, die notwendigen SchutzmaRnahmen im
Sinne des § 28 Absatz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes
zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krank-
heit-2019 (COVID-19) fur den Zeitraum der Feststellung an-
zuordnen. Nachdem sich die Infektionszahlen im Freistaat
Sachsen im Sommer auf niedrigem Niveau befunden haben,
sind diese im Herbst wieder angestiegen. Maflgeblich daflr
ist die in Deutschland mittlerweile vorherrschende Virusva-
riante ,Delta“, die erheblich ansteckender ist als die bisheri-
gen Virusvarianten. Die vorhandenen Impfstoffe weisen je-
deeh auch gegen diese Variante eine hohe Wirksamkeit auf.

Trotz aller Anstrengungen ist die Pandemie ist nicht
Uberwunden. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem SARS-
CoV2-Virus sowie die Zahl der Hospitalisierungen und Bet-
tenbelegungen in Krankenhausern steigen derzeit mit ho-
her Geschwindigkeit an. Wahrend am 25. August 2021 der
7-Tage-Inzidenzwert bundesweit bei 66,9 und im Freistaat
Sachsen bei 19,5 lag, ist dieser Wert nunmehr auf 593,6 im
Freistaat Sachsen gestiegen (Stand 19. November 2021).
Am 17. November 2021 wurden 1 520 Patienten auf der Nor-
malstation und 357 auf der Intensivstation behandelt. Am
19. November 2021 waren es bereits 1 638 auf der Normal-
station und 385 auf der Intensivstation.

Mittlerweile Uberschreitet die Belegung der Kranken-
hausbetten auf der Normalstation deutlich den fiir die Uber-
lastungsstufe der Sachsischen Corona-Schutz-Verordnung
vom 5. November 2021 maRgeblichen Belegungswert.

In einigen Landkreisen und Kreisfreien Stadten besteht
bereits ein Engpass an Krankenhausbetten. Planbare Ope-
rationen missen in vielen Fallen verschoben werden, um
Kapazitaten fur an Covid-19 erkrankten Patientinnen und
Patienten zu schaffen. Bei weiterem ungebremsten Anstieg
der Infektionen und der dadurch einhergehenden Bettenbe-
legung droht die Triage in den Kliniken. Oberstes Ziel ist es,
die ansteigende Welle des Infektionsgeschehens zu bre-
chen.

Die nach wie vor geringe Impfquote in der Bevélkerung
erschwert und gefahrdet eine nachhaltige und flachende-
ckende Einddmmung des Infektionsgeschehens. Der Anteil
der Ungeimpften ist sowohl bei Betrachtung der Sieben-
Tage-Inzidenz als auch bei Betrachtung der Bettenbelegung
auf Intensivstationen um ein Vielfaches héher als bei Ge-
impften und Genesenen.

Neben dem Impfen sind aufgrund dieser aktuell beste-
henden Notfallsituation zwingend weitere Schutzmallnah-
men, die deutlich Uber die bisher ergriffenen Schutzmalnah-
men hinausgehen, erforderlich.

Ziel dieser Verordnung ist es, durch eine zeitlich befris-

tete Verscharfung und Ausweitung der bereits bestehenden
Schutzmalnahmen, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzie-
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ren, Kontakte durch Einschrankungen bei infektionstrachti-
gen Lebensbereichen zu minimieren und dadurch die Infek-
tionsdynamik zu verlangsamen.

Vorgesehen sind felgende-Verseharfungen

1. Ausweitung der bislang in der Uberlastungsstufe gelten-
den 2G-Regel auf die Einzelhandels- und GroRhandels-
geschafte, mit Ausnahme der Grundversorgung.

2. SchlieBung aller kérpernahen Dienstleistungsbetriebe
mit Ausnahme der Friseure und medizinisch notwendi-
ger Behandlungen.

3. Beschrankung der Offnung von Gastronomie unter An-
wendung der 2G-Regel.

4. Grundsatzliche Schliefung von Kultur- und Freizeitein-
richtungen, Béderund Saunen, Diskotheken, Clubs und
Bars.

5. Untersagung von Veranstaltungen, Grofdveranstaltun-
gen, Festen und Messen sowie touristischen Bahn- und
Busfahrten.

6. Verpflichtende Anwendung der 36-Regetunrg-auf Hoch-
schulen, Arbeitsstatten; Kirchen und Religionsgemein-
schaften sowie Gremiensitzungen.

7. Einfuhrung zeitlich beschrankter Ausgangsbeschran-
kungen in Regionen mit besonders hoher Inzidenz.

8. Verbot des Alkoholausschanks und -konsums auf be-
stimmten von den Kommunen zu bestimmenden 6ffent-
lichen Platzen und Einrichtungen.

C. Erfullungsaufwand

Der mit der Ausweitung der SchutzmaRBnahmen ver-
bundene Erflllungsaufwand fur Wirtschaft und Kommunen
sowie Burgerinnen und Birger ist nicht quantifizierbar.

Die landesweit einheitlich geltenden Beschrankungen
sind zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) nach wie vor erforderlich. Sie
zielen darauf ab, 6ffentliches und privates Leben und damit
auch die Wirtschaft so schnell wie mdglich zu liberalisieren
und damit zu stitzen.

D. Besonderer Teil
Zu Teil 1 — Grundsatze
Zu § 1 (Grundsatz)

Infektionsschutzrechtlich gebotene Zugangsbeschran-
kungen erfolgen in Abhangigkeit von der coronaspezifischen
Infektionsgefahr auf der Grundlage der Auslastungssituation
der Krankenhauser und dem jeweiligen Impf-, Genesenen-
oder Teststatus der betroffenen Personen. Unberlhrt davon
bleibt die notwendige Grundversorgung.

Ungeachtet dieses grundsatzlichen Bestrebens werden
die Landkreise und Kreisfreien Stadte ausdricklich in Ab-
satz 1 Satz 2 angehalten, individuell und gebietsbezogen
auf ein hoheres beziehungsweise weitreichenderes Infek-
tionsgeschehen durch die Anordnung strengerer und/oder
zusatzlicher Mallnahmen als denen dieser Verordnung re-
agieren zu kénnen.

Das Alkoholverbot in Absatz 4 zielt darauf ab, die Kon-
taktmaoglichkeiten zu begrenzen und damit einer weiteren ex-
ponentiellen Ausbreitung des Virus entgegenzutreten. In die-
sen Zusammenhang ist auch ein umfassendes Verbot des
Alkoholkonsums und -ausschanks auf von den Kommunen
zu bestimmenden o&ffentlichen Platzen und Einrichtungen.

Absatz 5 regelt die Pflicht zu Angebot und Annahme von
Homeoffice, dadurch sollen die Kontakte reduziert werden.
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Absatz 6 sieht unabdingbare Ausnahmen der Vorlage
eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises fur den Ein-
satz der genannten Stellen vor.

Zu § 2 (Grundsatze zur Kontakterfassung)

Fir eine wirksame Nachverfolgung von Infektionsketten
ist die vollstandige Erfassung von Kontakten eine wesentli-
che Voraussetzung. Die Kontaktdatenerfassung ist eine im
Infektionsschutzgesetz vorgesehene notwendige Schutz-
maflinahme.

In Absatz 1 wird das Verfahren der Kontakterfassung,
welche Daten zu erheben sind und wie lange diese aufzuhe-
ben sind geregelt. Entsprechend dem Grundsatz der Daten-
minimierung (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe ¢ DSGVO) diir-
fen nur die Daten erhoben werden, die zur Nachverfolgung
unbedingt erforderlich sind. Berufsgruppen, die nach § 53
StPO berechtigt sind, das Zeugnis zu verweigern, erfassen
keine Kontakte. Die Vorschrift entspricht der bisherigen Re-
gelung zur Kontakterfassung.

Mit Absatz 2 wird bestimmt, dass alternativ eine nichtdi-
gitale Kontakterfassung erfolgen muss, da nicht alle betrof-
fenen Personen Uber entsprechende digitale Mittel verfigen.

Absatz 3 regelt die Notwendigkeit zur Kontakterfassung
durch Gerichte und Behorden in-Abhénrgigkeit-von-der-Sie-
berTagetnzidenz.

Zu § 3 (Grundsatze fiir den Impf-, Genesenen- und
Testnachweis)

Absatz 1 verweist wie bisher fur den Impf-, Genese-
nen- und Testnachweis auf die Vorschriften der COVID-
19-SchutzmalRnahmen-Ausnahmenverordnung (COoVID-
19-SchutzmaRnahmen-Ausnahmenverordnung).

Absatz 2 bestimmt die Ausnahmen von der 2G-Regel flr
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre und fir Impfunfahige.
Der Impf- oder Genesenennachweis kann durch einen Test-
nachweis ersetzt werden. Soweit die Verordnung Vorgaben
zur Vorlage eines Nachweises vorsieht, gilt dies nur fir die
Inanspruchnehmenden, Kunden, Teilnehmer und Besucher
vorbehaltlich anderer bundesrechtlicher Vorschriften.

Absatz 3 regelt den Zeitraum der Verwendbarkeit und
damit die Glltigkeitsdauer eines Tests.

Absatz 4 bestimmt zugunsten von Schulerinnen und
Schilern den Wegfall des Testnachweises unter der Voraus-
setzung, dass sie einer Testpflicht nach der Schul- und Kita-
Coronaverordnung unterliegen. Dies gilt auch fiir die Tage,
an denen die Schulerinnen und Schiler nicht in der Schule
getestet werden.

Absatz 5 nimmt Personen bis zur Vollendung des sechs-
ten Lebensjahres beziehungsweise Personen, die noch nicht
eingeschult wurden, von Testpflichten generell aus und be-
stimmt die Voraussetzungen fur die Gleichstellung von ge-
impften und genesenen Personen mit getesteten Personen
auf der Grundlage der COVID-19-SchutzmafRnahmen-Aus-
nahmenverordnung. Mit Absatz 5 Satz 2 werden die Voraus-
setzungen fir den vollstandigen Impfschutz klargestellt.

Absatz 6 stellt klar, dass in Einrichtungen, in denen eine
Pflicht zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weises besteht, dies auch fir Besucherinnen und Besucher
sowie fur Kundinnen und Kunden im Zusammenhang mit der
Erbringung des Angebotes gilt.

Zu Teil 2 — BasisschutzmafRnahmen
Zu § 4 (Hygienekonzept, Mindestabstand, Test)

Nach Absatz 1 sind fur Geschafte, Einrichtungen, Unter-
nehmen, Veranstaltungen und sonstige Angebote und damit
fur alle Bereiche des gesellschaftlichen und des wirtschaft-
lichen Lebens nach wie vor Hygienekonzepte erforderlich.
Die spezifischen arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zu
SARS-CoV-2, insbesondere der SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzstandard des Bundesministeriums fir Arbeit und Sozi-
ales, die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel sowie vorhandene
branchenspezifische Konkretisierungen der Unfallversiche-
rungstrager beziehungsweise der Arbeitsschutzbehorde und
die einschlagigen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts
zum Infektionsschutz in ihrer jeweiligen Fassung oder Kon-
zepte und Empfehlungen der Fachverbande finden weiterhin
uneingeschrankt Anwendung.

Absatz 2 regelt die Pflicht zur Einhaltung des Mindest-
abstands von 1,5 Metern im offentlichen Raum. Fur be-
stimmte besonders sensible Lebensbereiche bleiben Fest-
legungen zum Mindestabstand durch Allgemeinverfiigung
des Staatsministeriums fur Soziales und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt weiterhin moglich.

Absatz 3 schreibt eine zweimal wdchentliche Testung
fur Beschaftigte bestimmter Einrichtungen und Angebote in
der Kinder- und Jugendhilfe vor. Mit Inkrafttreten des neuen
§ 28b des Infektionsschutzgesetzes (Bundesratsdrucksache
803/21) geht die bundesrechtliche Vorschrift dem Absatz 3
vor.

Zu § 5 (Maskenpflicht)

Absatz 1 regelt die Empfehlung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung unter freiem Himmel unter der Vorausset-
zung, dass der empfehlene Mindestabstand von 1,5 Metern
nicht eingehalten wird.

Absatz 2 regelt die Modalitaten fur einzelne Personen-
gruppen und Lebenssituationen sowie generelle Ausnahmen
fur alle Arten von Mund-Nasen-Bedeckungen. In Nummer 2
bis 7 wird aufgefuhrt, unter welchen Voraussetzungen die
Maskenpflicht entfallt. Dies kann aus Altersgriinden (Num-
mer 2), aus gesundheitlichen Griinden (Nummer 5) oder zur
Verstandigung mit gehdrlosen oder stark hérbehinderten
Menschen, die auf das visuelle Erkennen des Gesproche-
nen Uber die Lippenbewegungen des Sprechers angewie-
sen sind (Nummer 5), der Fall sein. Des Weiteren darf beim
Sport, in Schwimmbadern und Saunen oder bei der Aus-
Ubung des Rederechts auf das Tragen der Maske verzichtet
werden (Nummer 6). Die Aufzahlung ist nicht abschlieRend.
Um der Vielfalt der Lebensverhaltnisse Rechnung zu tragen,
enthalt Nummer 7 einen Auffangtatbestand, der einen Ver-
zicht auf die Mund-Nasen-Bedeckung oder Maske aus sons-
tigen unabweisbaren Griinden ermdglicht, darunter fallen
die Aufnahme von Speisen und Getranken, das Singen oder
Musizieren. Fir Unterrichtende sowie Beteiligte von Prifun-
gen kann die jeweilige Einrichtung oder die zustandige Pri-
fungsbehdérde Ausnahmen gestatten, soweit der empfohlene
Mindestabstand eingehalten wird.

Absatz 3 bestimmt die Verpflichtung zum Tragen eines
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes als Regelfall.

Absatz 4 sieht fir besondere Lebensbereiche eine ver-
scharfte Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken vor.
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Zu Teil 3 — NotfallmaBnahmen
Zu § 6 (Zusammenkiinfte)

Absatz 1 regelt Vorschriften fiir Kontaktbeschrankungen
bei privaten Zusammenkinften und bestimmt die Ausnah-
men. Kontaktbeschrankungen tragen z4 Kontaktreduktion
bei, welche fur die Eindammung des Infektionsgeschehens
als flankierende MaRnahme bei sehr hoher Belastung des
Gesundheitswesens unabdingbar sind.

Absatz 2 gestattet nur zwingende Parteien- und Gremi-
ensitzungen, die nicht online durchgefiihrt werden konnen,
unter Beachtung der 3G-Regelung. Zu den zwingenden ge-
setzlichen Vorschriften zahlt unter anderem die Regelung in
§ 36 i Sach-
siso emeindeordnung und § 32

satz-5-Satz+ Sachsisq Q ndkreisordnung.®

o
SO

Zu § 7 (Versammlungen)

Die Zulassigkeit und Durchfiihrung von Versammlungen
wird auf Ortsfestigkeit und Begrenzung der Personenzahl

begrenzt, um das tfektionsgefarren zu verringern.
Zu § 8 (Handel)

Mit der Einfihrung der 2G-Regelung im Handel wird
ein wesentlicher Teilbereich des o6ffentlichen Lebens ein-
geschrankt, um Kontakte mdglichst zu reduzieren und das
Infektionsrisiko zu minimieren. Zur Wahrung der Verhaltnis-
maRigkeit sieht Absatz 2 Ausnahmen fir die Grundversor-
gung vor.

Absatz 3 bestimmt eine Beschrankung der Kundenan-
zahl in Abhangigkeit von der Verkaufsflache, dadurch soll
die Einhaltung des Mindestabstandes gewahrleistet werden.

Zu § 9 (Dienstleistungen)

Die Vorschrift regelt die Zulassigkeit der Ausubung und
Inanspruchnahme von Dienstleistungen beziehungsweise
die Offnung entsprechender Einrichtungen.

Grundsatzlich bleiben Dienstleistungen erbringende
Einrichtungen geschlossen und die Inanspruchnahme von
Dienstleistungen untersagt. Ausnahmen werden in Abhan-
gigkeit vom Impf- oder Genesenennachweis sowie der Be-
deutung und Notwendigkeit einer Dienstleistung zugelassen.

Zu § 10 (Gastronomie)

Um das Infektionsrisiko zu minimieren und die Gefahr
eines schweren Covid-19-Verlaufs zu verringern, gilt die 2G-
Regel. Gleichzeitig wird die zuldssige Offnungszeit von 6:00
und 20:00 Uhr beschrankt, um das Ziel einer weitestgehen-
den Kontaktbeschrankung zu realisieren.

Zu § 11 (Kultur, Freizeit)

Kultur- und Freizeiteinrichtungen bilden ein zentrales
Element des gesellschaftlichen Lebens und férdern soziale
Kontakte, damit aber auch das Infektionsrisiko. Um eine
bestmogliche Wirkung der befristeten NotfallmaRnahmen
zu erzielen, werden Kultur- und Freizeiteinrichtungen gene-
rell untersagt. Ausnahmen werden in Abhangigkeit von der
Bedeutung und dem jeweiligen Infektionsrisiko einer Einrich-
tung geregelt.
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Zu § 12 (Veranstaltungen, Feste und GroBveranstaltun-
gen)

Mit Rucksicht auf die erfahrungsgemafl hohe Teilneh-
meranzahl, grofle Fluktuation und damit einhergehenden
Infektionsgefahren werden GroRveranstaltungen, Veranstal-
tungen, Feste, Messen und landestypische Veranstaltungen
wie Weihnachtsmarkte untersagt.

Zu § 13 (Sport)

Die Ausiibung des Sports ist ein zentrales Element des
gesellschaftlichen Lebens und férdert soziale Kontakte, da-
mit aber auch das Infektionsrisiko. Aus diesem Grund wer
den Einrichtungen des Sportbetriebs, Fitnessstudios und
ahnliche Einrichtungen fur Publikumsverkehr untersagt.

Ausnahmen bleiben beschrankt auf beruflich, sport-
wissenschaftlich und ausbildungstechnisch bedingte Aus-
Ubungsformen, unter Anwendung der 3G-Regel.

Weitere Ausnahmen gelten fur Kinder bis zur Vollen-
dung des 16. Lebensjahres und den Schulsport.

Zu § 14 (Beherbergung und Tourismus)

Tourismus und eine damit verbundene Beherbergung
fordert den gesellschaftlichen Austausch Uber Regionen
und Lander hinweg. Um die groRraumige Ausbreitung von
Infektionen moglichst zu vermeiden, werden touristische An-
gebote untersagt. Mit der Ausnahmeregelung fir nicht-tou-
ristische Angebote soll zur Wahrung der VerhaltnismaRigkeit
besonderen Lebenslagen und sozialen Erfordernissen ent-
sprochen werden.

Zu § 15 (AuBerschulische Bildung)

Absatz 1 regelt, dass die Offnung von Aus-, Fort- und
Weiterbildungseinrichtungen und Erwachsenenbildung, &ka-
tehg Einrichtungen sowie Volkshochschulen, Kunst-, Musik-
und Tanzschulen, um die Kontakte zu reduzieren und das
Infektionsrisiko zu minimieren, untersagt ist.

Absatz 2 sieht Ausnahmen fir besondere Situationen
vor, deren Untersagung nicht verhaltnismaRig ist. Die An-
wendung der 3G-Regel verringert die Infektionsgefahren.

Soweit Absatz 3 Ausnahmen von dem Verbot in Ab-
satz 1 vorsieht, wird zur Verringerung der Infektionsgefahren
die 3G-Regel vorgeschrieben.

Mit der Regelung in Absatz 4 wird an den Hochschulen,
Ausbildungseinrichtungen in staatlicher Tragerschaft und
der Berufsakademie Sachsen der Lehr- und Forschungsbe-
trieb aufgrund seines besonderen verfassungsrechtlichen
Schutzes unter Einhaltung bestimmter Mafllnahmen auf-
rechterhalten. Dies schlie3t neben Prifungen und Lehrver-
anstaltungen zum Beispiel auch Labor- und Forschungsta-
tigkeiten, praktische Ubungen und Proben sowie notwendige
Gremiensitzungen der akademischen Selbstverwaltung ein.
Voraussetzung ist, dass die Studierenden beziehungsweise
Feitnehmey (ber einen Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weis verfiigen. Um dem regionalen und lokalen Infektions-
geschehen sowie der Hochschulautonomie Rechnung zu
tragen, sind die Hochschulen und die Berufsakademie er-
machtigt das Nahere, insbesondere die Art und Weise der
Uberpriifung des Vorhandenseins eines Impf-, Genesenen-
oder Testnachweises, zu regeln. Zudem kdnnen Sie weiter-
gehende SchutzmaRnahmen, etwa eine Beschrankung auf
Personen mit Impf- oder Genesenennachweis, anordnen.
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Um den vielfaltigen Situationen im Bereich der aul3er-
schulischen Bildung Rechnung zu tragen, kénnen die Ein-
richtungen, welche sachnaher sind, besondere Regelungen
festlegen.

Zu § 16 (Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwe-
sens)

Aufgrund der besonderen Schutzbedurftigkeit der in den
genannten Einrichtungen lebenden und betreuten Personen
bleiben die Testpflichten fur Besucherinnen und Besuchern
dieser Einrichtungen als auch fiir die dort Beschéaftigten in
der Form bestehen und werden auf geimpfte und genesene
Personen erweitert.

Absatz 5 regelt die Testverpflichtungen fiir Beschaf-
tigte. Vorgesehen, mit Ricksicht auf das explosionsartige
Infektionsgeschehen, ist eine Testung aller Beschaftigten
an allen Tagen, an denen Dienst geleistet wird. Keine An-
wendung findet diese Testpflicht unter dem Aspekt der Ver-
haltnismaRigkeit grundsatzlich fiur Beschaftigte, die keinen
Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern, betreuten
Personen, Patientinnen und Patienten sowie zu Personal mit
pflegerischen, betreuenden oder behandelnden Tatigkeiten
haben. Eine Ausnahme gilt insoweit jedoch wegen der be-
sonderen Vulnerabilitdt der Bewohnerinnen und Bewohner
bei Alten- und Pflegeheimen, Kurzzeitpflegeeinrichtungen
und stationaren Hospizen. Weiterhin wird klargestellt, dass
die Testpflicht nach der Coronavirus-Testverordnung auf die
Beschaftigten der aufgeflihrten Einrichtungen und Dienste
beschrankt ist.

Absatz 6 sieht Regelungen fir Wohnformen fiir Men-
schen mit Behinderungen vor.

Zu § 17 (Erfassung und Uberwachung des Impfstatus in
Alten- und Pflegeheimen)

Absatz 1 verpflichtet Pflegeeinrichtungen, von der bun-
desgesetzlich nach § 36 Absatz 3 des Infektionsschutzge-
setzes vorgesehenen Madglichkeit zur Datenverarbeitung
Uber den Impf- und Serostatus der Beschaftigten Gebrauch
zu machen. Zu diesem Zweck haben sie ihr Fragerecht aus-
gben und Einsicht in die entsprechenden Nachweise, die von
den Beschaftigten vorzulegen sind, zu nehmen. Erforderlich
sind die Angaben wegen der Art und Weise der Beschafti-

gung.

Absatz 2 verpflichtet die in Pflegeeinrichtungen Ge-
pflegten zur Vorlage eines Impf- oder Genesenennachwei-
ses auf der Grundlage von § 28a Absatz 1 Nummer 2a des
Infektionsschutzgesetzes. Die Erhebung ist sowohl zur Ver-
meidung einer Gefahrdungssituation als auch zur Realisie-
rung notwendiger SchutzmalRnahmen erforderlich.

In Absatz 3 erfolgte eine Anderung der bereits normier-
ten Ubermittlungspflichten. In Bezug auf die von Beschaftig-
ten erhobenen Daten hat die Meldung monatlich bis zum 6.
Tag des Monats an das Sachsische Staatsministerium fir
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erfolgen.
An die Kassenarztliche Vereinigung Sachsen sind die von
den Gepflegten erhobenen Impfdaten wochentlich jeweils
mittwochs zu melden. Hierlber obliegt der Kassenarztlichen
Vereinigung Sachsen eine regelmafige Berichtspflicht ge-
genltber dem Sachsischen Staatsministerium flir Soziales
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Absatz 4 regelt die zur Wahrung des Datenschutzes
notwendigen Aufbewahrungsmodalitaten.

Zu § 18 (Kirchen und Religionsgemeinschaften)

Satz 1 regelt die zwingende Einhaltung der 3G-Regel
fur Zusammenkiinfte von Kirchen und Religionsgemein-
schaften ein.

Zu § 19 (Saisonarbeitskrafte)

Die Bestimmung wurde unverandert aus der Sachsi-
schen Corona-Schutz-Verordnung vom 5. November 2021
Ubernommen.

Zu § 20 (Sachsischer Landtag)

Die Bestimmung wurde unverandert aus der Sachsi-
schen Corona-Schutz-Verordnung vom 5. November 2021
Ubernommen.

Zu Teil 4 — Hotspot-Regelung
Zu § 21 (Ausgangssperre)

Die Vorschrift sieht zeitlich befristet Ausgangsbeschran-
kungen zwischen 6:68-Jhrurd-22-00-Uhx vor und beschrankt
sich auf Kommunen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von
Uber 1 000.

Das Verlassen der Unterkunft erfordert dann einen trif-
tigen Grund. Hierbei wird davon ausgegangen, dass ohne
Ausgangsbeschrankung in einem Hotspot-Gebiet eine wirk-
same Eindammung der Verbreitung der COVID-19-Erkran-
kung erheblich gefahrdet ware und dadurch der 6ffentliche
Versorgungsauftrag der Krankenhauser nicht mehr zu ge-
wabhrleisten ist.

Die in Satz 2 aufgefiihrten triftigen Grinde und die
damit verbundenen Ausnahmen dienen der Wahrung der
VerhaltnismafRigkeit. Die Aufzahlung beschrankt sich im
Wesentlichen auf Wege, die unerlasslich sind fiir die unmit-
telbare Gefahrenabwehr und Daseinsvorsorge, sowie fir die
Berufsaustibung, Gesundheitsfiirsorge und fir die Funkti-
onsfahigkeit von Staat, Einrichtungen und Gesellschaften.
Entsprechend Nummer 3 zahlt zu den triftigen Grinden die
unmittelbare Vorbereitung und Durchfihrung von unauf-
schiebbaren Prifungen.

Zu Teil 5 — Ordnungswidrigkeiten und Schlussvor-
schriften

Zu § 22 (Vollstreckungshilfe, Ordnungswidrigkeiten)

Nach der Infektionsschutzgesetz-Zustandigkeitsverord-
nung sind die Behdrden des 6ffentlichen Gesundheitsdiens-
tes auf der Ebene der Landkreise und Kreisfreien Stadte
weiterhin grundsatzlich zustandig fur die Umsetzung des
Infektionsschutzgesetzes.

Absatz 1 stellt klar, dass diese auch zustandig sind fur
die Durchsetzung von in Eilfallen durch die oberste Landes-
gesundheitsbehérde wahrgenommenen Aufgaben und Be-
fugnisse sowie flur die Durchsetzung von Maflnahmen, die
die oberste Landesgesundheitsbehdrde bei einer Betroffen-
heit von mehreren Landkreisen und Kreisfreien Stadten trifft.
Auf die Moglichkeit, die Ortspolizeibehorden in geeigneten
Fallen um Vollstreckungshilfe zu ersuchen, wird verwiesen.

Absatz 2 beschreibt die Tatbestande der zur ahndenden
Ordnungswidrigkeiten.
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ReimannJ
Durchstreichen

ReimannJ
Eingefügter Text
Bitte "6:00 Uhr und 22.00 Uhr" durch 22:00 Uhr und 6:00 Uhr" ersetzen. 

ReimannJ
Kommentar zu Text
Bitte folgenden Satz anfügen: "Die zu verwendenden Berichtsformulare sind auf der Seite https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html zu finden."

ReimannJ
Durchstreichen

ReimannJ
Eingefügter Text
Bitte ersetzen durch "auszuüben".
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Zu § 23 (Inkrafttreten, AuBerkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und AuBerkraft-
treten.
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BCe:

Gesendet: Sa 20.11.2021 15:43

Betreff: WG: Ergebnis Korrekturlesung Eil-Sichs GVBL. 40/2021

Anlagen: Saechs GVBI_2021-40 SMS Korrektur.pdf , image003.png , image004.png , image005.png

Sehr geehrte Damen und Herren,
beigefiigt tibersende ich das Ergebnis der Korrekturlesung zur Corona-Schutz-Verordnung mit der Bitte um Ubernahme der Korrekturen.

Vielen Dank,
mit freundlichen GriiRen

Blrosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
Archivstraiie 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Bnpfang von elekironisch signierten und/oder verschltisselten
elektronischen Dokumenten ist moglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Sachsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrmi.

Sachsen wirbt www.so-geht-sachsisch.de

Gesendet: Samstag, 20. November 2021 15:33
An: GVBI-ABI - SK <GVBI-ABI@sk.sachsen.de>

Betreff: AW: Korrekturfahne Eil-SachsGVBI. 40/2021
Sehr geehrte Frau-
beigefuigt die Korrekturfahne des SMS.

Mit freundlichen GriBen

Qeren(

SACHSISCHES STAATSMNSTERUM FUR SOZIALES UND GESHLLSCHAFTLICHEN ZUSAMVENHALT
SAXON STATEMNISTRY FOR SOCAL AFFAIRS AND COHESION

Referat 15 | Rechtsangelegenheiten und Beschaffungsstelle

Albertstralte 10 | 01097 Dresden

Information zumZugang fur verschitisselte/signierte E-Mail onische Dokumente unter
www sis.sachsen.de/kontakt.htm | zum Datenschutz unter www .sis.sachsen.de/datenschutz.htrr
Information zu Corona unter www .coronavirus.sachsen.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/kontakt.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/Datenschutz.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.coronavirus.sachsen.de

‘Von: GVBI-ABI - SK (GVBI-ABl@sk.sachsen.de)

An: gvbl abl | sv saxonia verlag (gvbl-abl@saxonia-verlag.de) (gvbl-abl@saxonia-verlag.de)
Ce:

BCe:

Gesendet: Sa 20.11.2021 15:57

Betreff: Ergéinzung zur Korrekturlesung SMS Eil-Sichs GVBI. 40/2021

Anlagen: image001.png , image002.png , image003.png

Sehr geehrte Damen und Herren,
beigefiigt tibersende ich eine Ergénzung zur Korrekturlesung des SMS (siehe Mail von GRS -

Danke und viele GriiRe!

Blirosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
ArchivstralRe 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschiisselten
elektronischen Dokumenten ist mbglich. Die 6ffentlichen Schitissel
der Séchsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrmi.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de

Gesendet: Samstag, 20. November 2021 15:47

Cc: GVBI-ABI - SK <GVBI-ABI@sk.sachsen.de>
Betreff: AW: Korrekturfahne Eil-SachsGVBI. 40/2021

Sehr geehrte Frau-

in der Korrektur zu § 9 Absatz 3 fehlt ein ,die“. Es muss lauten ,Fur die jeweiligen...“. Vielen Dank.

Re!erem

SACHSISCHES STAATSMNSTERUM FUR SOZIALES UND GESHLLSCHAFTLICHEN ZUSAMVENHALT
SAXON STATEMNSTRY FOR SOCAL AFFAIRS AND COHESION
Referat 15 | Rechtsangelegenheiten und Beschaffungsstelle

Dresden

I!omauon zumZugang lur verschl !l ils/elektronische Dokumente unter

www sis.sachsen.de/kontakt.htrr | zum Datenschutz unter www .sis.sachsen.de/datenschutz.htrr
Information zu Corona unter www .coronavirus.sachsen.de

Gesendet: Samstag, 20. November 2021 15:33
An: GVBI-ABI - SK <GVBI-ABl@sk.sachsen.de>

Betreff: AW: Korrekturfahne Eil-SichsGVBI. 40/2021

Sehr geehrte Frau-

beigefuigt die Korrekturfahne des SMS.

Mit freundlichen GriBen

Qeren(

SACHSISCHES STAATSMNSTERUM FUR SOZIALES UND GESHLLSCHAFTLICHEN ZUSAMVENHALT
SAXON STATEMNISTRY FOR SOCAL AFFAIRS AND COHESION

Referat 15 | Rechtsangelegenheiten und Beschaffungsstelle

Albertstralte 10 | 01097 Dresden

Information zumZugang fur verschitisselte/signierte E-Mail onische Dokumente unter
www sis.sachsen.de/kontakt.htm | zum Datenschutz unter www .sis.sachsen.de/datenschutz.htrr
Information zu Corona unter www .coronavirus.sachsen.de


https://www.sachsen.de/kontakt.html
http://www.xn--so-geht-schsisch-3nb.de/
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/kontakt.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.sms.sachsen.de/Datenschutz.html
file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.coronavirus.sachsen.de
mailto:GVBl-ABl@sk.sachsen.de
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file:///C:/Users/Scholz/AppData/Local/Temp/www.coronavirus.sachsen.de

_- SMS

Von: noreply@recht-sachsen.de

Gesendet: Samstag, 20. November 2021 11:58

An:

Betreff: Ihre Verdffentlichung 2021-1124 auf recht-sachsen.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
Thre Versffentlichung wurde unter der Bearbeitungsnummer 2021-1124 entgegen genommen.

Im Folgenden eine Zusammenfassung der von Ihnen angegebenen Daten.
Sollten die Angaben nicht stimmen, so konnen Sie direkt auf diese E-Mail antworten und uns dies mitteilen.

Veranwortliche(r)

» Name:
o Email Adres
s Telefonnum

Art der Veroffentlichung

o Veroffentlichungsblatt: Sichsisches Gesetz- und Verordnungsblatt

o Art der Veriffentlichung: Rechtsverordnung/Anderungsrechtsverordnung

o Volistindiger Titel der Veridffentlichung: Verordnung des Sichsischen Staatsministeriums fiir
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung von NotfallmaBinahmen zur Brechung
der vierten Coronavirus SARS-CoV-2-Welle (Sdchsische Corona-Notfall-Verordnung —
SichsCoronaNotVO) Vom 19. November 2021

Einreichende Stelle

¢ federfiihrendes Ressorts: SMS
+ zustindiges Referat im federfiihrenden Ressorts : 15

Fristen und weitere Hinweise

¢ Gewiinschter Termin in Kalenderwoche Nr.: 46
o Hinweise zur eingereichten Veriffentlichung: keine

Einzureichende Datei(en)

o Datei(en):
o - SichsCoronaNotVO 20-11-2021 - Fassung fiir den Verlag.docx

Bestitigung und Ubergabe der Daten

e Priifattest gemif Nummer 5 Satz 2 der VwV Normerlass: nicht erteilt
o Begriindung bei Nichterteilung: SMJusDEG im Kabinett beteiligt
o Beteiligungspflichten:



o Bestitigung der gesetzlich vorgesehenen Beteiligung: Ja

o Zugeleiteten Verordnungstext entspricht dem Text, zu dem Beteiligung erfolgte: Ja
» Erklirung zur Richtigkeit der Zitate und Verweise: Alle Inhalte wurden gepriift
« Bestitigung der Ubereinstimmung mit dem Original: Ja
« Erklirung zur Richtigkeit der Zitate und Verweise: Ja

Mit freundlichen Griif3en,
Thr recht-sachsen.de Team



Gesendet: Do 04.04.2024 10:07
Betreff: WG: Gerichtsverfahren Sachsische Corona-Notfall-Verordnung vom19. Noverrber 2021

Gesendet: Donnerstag, 4. April 2024 09:57

Betreff: AW: Gerichtsverfahren Sachsische Corona-Notfall-Verordnung vom 19. November 2021

Sehr geehrte Frau

die fragliche Ausgabe ist nach Auskunft des Geschaftsfiihrers der Druckerei Stoba-Druck, Herrn Kunze am Montag, den 22.11.2021 gedruckt und
zur Post aufgeliefert worden.

Mit freundlichen GriBen

| SV SAXONIA VERLAG fiir Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Ludwig-Hartmann-StralRe 40, 01277 Dresden
Telefon (03 51) 4 8526 95 | Fax (03 51) 4 85 26 61

| Geschéftsfihrung
Frank Unger

| Handelsregister
Registergericht Dresden HRB 9757

Folgen Sie uns auf Instagram

Dies ist eine vertrauliche Kommunikation zwischen Sender und Empfanger.
Sind Sie nicht der bezeichnete Adressat dieser E-Mail, informieren Sie bitte den Absender und |6schen diese Kommunikation.

Gesendet: Dienstag, 2. April 2024 15:49
An: gvbl abl | sv saxonia verlag <gvbl-abl@saxonia-verlag.de>

Betreff: Gerichtsverfahren Sachsische Corona-Notfall-Verordnung vom 19. November 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

das SMS befindet sich derzeit in einem Gerichtsverfahren zur o. g. Verordnung. Wir haben dem Verlag bereits alle Dateien geschickt,
die bei uns dazu vorliegen. Es wird jedoch ein Nachweis verlangt, dass die Verordnung wirklich an diesem Tag gedruckt wurde (und das
Blatt nicht riickdatiert wurde). Gibt es einen Drucknachweis, aus dem hervorgeht, dass die Verordnung tatséchlich am 20.11.2024
gedruckt wurde?

https://www.recht-sachsen.de/veroffentlichungen/sgvl/sachsisches-gesetz-und-verordnungsblatt-2021-40.html

Vielen Dank,
mit freundlichen GriiRen

Burosachbearbeiterin

SACHSISCHE STAATSKANZLE | STATE CHANCELLERY OF SAXONY
Referat 13| Recht und Organisation
Archivstralde 1| 01097 Dresden | Postanschrift: 01095 Dresden

Der Enpfang von elektronisch signierten und/oder verschliisselten
elektronischen Dokumenten ist miglich. Die 6ffentlichen Schltissel
der S&chsischen Staatskanzlei finden Sie unter https://www .sachsen.de/kontakt.htrr.

Sachsen wirbt www.so-geht-séchsisch.de

MACH I
WAS
s WICHTIGES

Arbeiten im Offentlichen Dienst Sachsen
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